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PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION 
IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 

 
 
 
 
 

Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina1 
 

 
Beschlüsse1 

 
 Auf seiner 3486. Sitzung am 6. Januar 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereinbarungen ü-
ber eine Waffenruhe und eine vollständige Einstellung 
der Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her-
zegowina, die von den bosnischen Parteien am 23. De-
zember 1994 beziehungsweise am 31. Dezember 1994 
geschlossen wurden3. Er würdigt die Anstrengungen al-
ler, die zum Abschluß dieser Vereinbarungen beigetra-
gen haben. 

 
 Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit, die er der so-
fortigen und vollen Einhaltung der Vereinbarungen 
beimißt. In diesem Stadium ist es für ihn von höchstem 
Vorrang, daß die verschiedenen Maßnahmen, die in der 
Vereinbarung über eine vollständige Einstellung der 
Feindseligkeiten vorgesehen sind, rechtzeitig durchge-
führt werden. Er erwartet, daß die Parteien und sonsti-
gen Beteiligten bei der Durchführung dieser Maßnah-
men mit der Schutztruppe der Vereinten Nationen voll 
zusammenarbeiten. Der Rat fordert alle Kräfte auf, die 
Kampfhandlungen um Bihac einzustellen. Er unterstützt 
die zur Zeit stattfindenden Bemühungen zur Stärkung 
der Truppe und ermutigt die Mitgliedstaaten, das Perso-
nal und die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die die 
Truppe zur Beaufsichtigung und Überwachung der 
Durchführung der Vereinbarungen benötigt. 
 
 

 
                                                           

 1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993 und 1994 verabschiedet. 

 2 S/PRST/1995/1. 
 3 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for  

January, February and March 1995, Dokument S/1995/8, Anhänge I 
und II. 

 Der Rat wird die Behandlung aller Aspekte der Kri-
se in Bosnien und Herzegowina sowie des Berichts des 
Generalsekretärs vom 1. Dezember 19944 fortsetzen. 

 
 Der Rat hält es für unbedingt notwendig, daß die 
Bemühungen verstärkt werden, die unter der Schirmherr-
schaft der Kontaktgruppe unternommen werden, um auf 
der Grundlage der Annahme des Friedensplans der Kon-
taktgruppe als Ausgangspunkt zu einer Gesamtregelung 
zu gelangen. Er wird diese Bemühungen uneingeschränkt 
unterstützen." 

 
 
 Auf seiner 3487. Sitzung am 12. Januar 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Ägyptens, Bosnien und Herzegowinas, 
Kroatiens, Malaysias, Pakistans und der Türkei einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. Januar 1995 
(S/1995/6)"5. 

 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Botschafter 
Dragomir Djokic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge 
der Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergrei-
fen. 
 
 

Resolution 970 (1995) 
vom 12. Januar 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen, insbesondere Resolution 943 (1994) vom 
23. September 1994, 
 
 mit Genugtuung über die von den Behörden der Bundes-
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) getroffenen 
Maßnahmen, insbesondere diejenigen, die in dem mit 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des      
                                                           

 4 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for October, November and De-
cember 1994, Dokument S/1994/1389. 

 5 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for January, February and March 
1995. 
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Sicherheitsrats vom 4. Januar 19956 übermittelten Bericht im 
einzelnen aufgeführt werden und die darauf gerichtet sind, 
die effektive Schließung der internationalen Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) und der Republik Bosnien und Herzegowina für alle 
Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizinischen 
Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung unabweisbarer hu-
manitärer Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, und feststellend, 
daß diese Maßnahmen eine notwendige Vorbedingung für 
die Verabschiedung der vorliegenden Resolution waren, 
 
 hervorhebend, wie wichtig es ist, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) die 
effektive Schließung dieser Grenze aufrechterhalten und 
weitere Bemühungen unternehmen, um die Wirksamkeit 
dieser Schließung zu erhöhen, namentlich durch die Straf-
verfolgung derjenigen Personen, die verdächtigt werden, ge-
gen die zu diesem Zweck getroffenen Maßnahmen verstoßen 
zu haben, und durch die hermetische Abriegelung der 
Grenzübergänge, wie von der Mission der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien gefordert, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Arbeit der 
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Internationa-
len Konferenz über das ehemalige Jugoslawien und der Mis-
sion der Internationalen Konferenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) sowie unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der Verfügbarkeit aller für die 
Arbeit der Mission erforderlichen Ressourcen beimißt, 
 
 feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 757 (1992) vom 
30. Mai 1992 auch weiterhin in Kraft bleibt, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. beschließt, daß die Beschränkungen und die sonsti-
gen in Ziffer 1 der Resolution 943 (1994) genannten Maß-
nahmen für einen weiteren Zeitraum von einhundert Tagen 
nach der Verabschiedung dieser Resolution ausgesetzt wer-
den; 
 
 2. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten auf, die 
Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die interna-
tionalen Grenzen aller Staaten der Region zu achten; 
 
 3. bekräftigt, daß die Bestimmungen in Ziffer 12 der 
Resolution 820 (1993), wonach, mit Ausnahme unverzicht-
barer humanitärer Hilfsgüter, einschließlich der von interna-
tionalen humanitären Organisationen verteilten medizini-
schen Hilfsgüter und Nahrungsmittel, die Einfuhr, Ausfuhr 
und Durchfuhr in die, aus den beziehungsweise durch die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen in der Republik Kroa-
tien und die der Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen 
Serben unterstehenden Gebiete der Republik Bosnien und 
Herzegowina nur mit ordnungsgemäßer Genehmigung der 
Regierung der Republik Kroatien beziehungsweise der Re-
publik Bosnien und Herzegowina gestattet sein wird, auf alle 
                                                           

 6 Ebd., Dokument S/1995/6. 

Lieferungen über die internationale Grenze zwischen der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und 
der Republik Bosnien und Herzegowina Anwendung finden 
sollen; 
 
 4. ersucht den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Re-
solution 724 (1991), die Ausarbeitung geeigneter vereinfach-
ter Verfahren, wie in Ziffer 2 der Resolution 943 (1994) 
vorgesehen, dringend zu beschleunigen und Anträge betref-
fend legitime humanitäre Hilfslieferungen, insbesondere An-
träge des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und 
des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen und anderer Organisationen im System der Verein-
ten Nationen, vorrangig zu prüfen; 
 
  5. ersucht darum, daß der Generalsekretär dem Si-
cherheitsrat alle dreißig Tage einen Bericht zur Prüfung vor-
legt, in dem er angibt, ob die Kovorsitzenden des Lenkungs-
ausschusses der Internationalen Konferenz über das ehema-
lige Jugoslawien bestätigen, daß die Behörden der Bundes-
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihren Be-
schluß zur Schließung der internationalen Grenze zwischen 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
und der Republik Bosnien und Herzegowina für alle Güter 
mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgü-
tern und Kleidung zur Deckung unabweisbarer humanitärer 
Bedürfnisse effektiv durchführen und daß sie die in Ziffer 3 
enthaltenen Bestimmungen für alle Lieferungen über die in-
ternationale Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina einhalten, und ersucht den Generalsekretär 
ferner, dem Rat sofort Bericht zu erstatten, falls ihm Bewei-
se darüber vorliegen, namentlich auch von den Kovorsitzen-
den des Lenkungsausschusses beigebrachte Beweise, daß die 
genannten Behörden ihren Beschluß zur Schließung der 
Grenze nicht effektiv durchführen; 
 
 6. beschließt für den Fall, daß der Generalsekretär zu 
irgendeinem Zeitpunkt berichtet, daß die Behörden der Bun-
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihren 
Beschluß zur Schließung der Grenze nicht effektiv durchfüh-
ren, daß die Aussetzung der in Ziffer 1 genannten Maßnah-
men am fünften Arbeitstag nach einem solchen Bericht des 
Generalsekretärs enden wird, sofern der Sicherheitsrat nichts 
anderes beschließt; 
 
 7. beschließt, die Situation auch weiterhin genau zu 
verfolgen und im Lichte der weiteren Entwicklung der Situa-
tion weitere Schritte in bezug auf die auf die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) anwendbaren Maß-
nahmen zu erwägen; 
 
 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3487. Sitzung mit 14 Ja-Stimmen ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung (Russische 
Föderation) verabschiedet. 
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Beschlüsse 

 
 Auf seiner 3501. Sitzung am 17. Februar 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen.  
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab7: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortsetzung der Kämpfe in der Umgebung von Bihac und 
beklagt die ernste humanitäre Situation im Gebiet von 
Bihac. Er bekräftigt seine Unterstützung für den Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs und die Schutztruppe 
der Vereinten Nationen. 

 
 Der Rat erinnert an die Erklärung seines Präsiden-
ten vom 6. Januar 19952. Er bekräftigt die Bedeutung, die 
er der vollinhaltlichen Einhaltung der zwischen den bos-
nischen Parteien am 23. und 31. Dezember 1994 ge-
schlossenen Vereinbarungen über eine Waffenruhe und 
eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten3 in der 
Republik Bosnien und Herzegowina beimißt. Alle Betei-
ligten müssen jetzt konzertierte Anstrengungen unter-
nehmen, um das bisher Erreichte so weit zu konsolidie-
ren, daß das Risiko eines neuerlichen Ausbruchs der 
Feindseligkeiten vermieden wird. 

 
 Der Rat verlangt, daß alle Kräfte im Gebiet von Bi-
hac die Kampfhandlungen sofort einstellen und mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei der Herbeifüh-
rung einer wirksamen Waffenruhe voll zusammenarbei-
ten. Der Rat verurteilt erneut die fortgesetzten Verletzun-
gen der internationalen Grenze zwischen der Republik 
Kroatien und der Republik Bosnien und Herzegowina. 

 
 Der Rat verurteilt die jüngste Behinderung der für 
das Gebiet von Bihac bestimmten humanitären Konvois 
durch die kroatischen Serben und die Abdic-Kräfte. Er 
begrüßt, daß die Konvois das Gebiet inzwischen errei-
chen können, und fordert alle Parteien und anderen 
Beteiligten auf, die ungehinderte Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter und die vollständige 
Bewegungsfreiheit für die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen künftig zu erleichtern." 

 
 Auf seiner 3520. Sitzung am 14. April 1995 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina". 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab8: 
                                                           

 7 S/PRST/1995/8. 
 8 S/PRST/1995/19. 

 "Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
jüngsten Angriffe auf Personal der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen in der Republik Bosnien und Herzego-
wina und hat in diesem Zusammenhang mit besonderer 
Empörung davon Kenntnis genommen, daß heute in Sa-
rajewo einmal mehr ein Soldat der Truppe, dieses Mal 
ein Soldat des französischen Kontingents, von einem un-
bekannten Heckenschützen gezielt unter Feuer genom-
men und erschossen wurde. Der Rat stellt mit ebensol-
cher Besorgnis fest, daß mehrere andere Soldaten der 
Vereinten Nationen vor kurzem unter ähnlichen Umstän-
den getötet wurden. 

 
 Der Rat verurteilt auf das entschiedenste diese 
Handlungen gegen Friedenssoldaten, die der Sache des 
Friedens in der Republik Bosnien und Herzegowina die-
nen. Die Tatsache, daß Personal der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen vorsätzlich zum Ziel gemacht wird, 
ist Ausdruck der allgemeinen Verschlechterung der Lage 
in der Republik Bosnien und Herzegowina. Der Rat 
möchte erneut feststellen, daß dies völlig unannehmbar 
ist. Er wiederholt, daß die Kooperation aller Parteien und 
anderen Beteiligten für die Durchführung des Auftrags 
der Truppe unerläßlich ist, und verlangt, daß sie die 
Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen in 
jeder Hinsicht achten. 

 
 Der Rat bittet den Generalsekretär, die Begleitum-
stände dieser Handlungen zu untersuchen und dem Rat 
unter Berücksichtigung der Auffassungen der truppen-
stellenden Länder darüber Bericht zu erstatten, welche 
Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich wären, um wei-
tere ähnliche Angriffe, die nicht straflos bleiben dürfen, 
zu verhindern." 

 
 
 Auf seiner 3521. Sitzung am 19. April 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in der Republik Bosnien und Herzegowina" teilzuneh-
men. 
 
 

Resolution 987 (1995) 
vom 19. April 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen zu den Konflikten im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien und in diesem Zusammenhang 
unter Bekräftigung seiner Resolution 982 (1995) vom 
31. März 1995, insbesondere der Ziffern 6 und 7, 
 
 mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis über die 
fortgesetzten Kämpfe, die trotz der am 23. und 31. De-
zember 1994 geschlossenen Vereinbarungen über eine Waf-
fenruhe und eine vollständige Einstellung der Feindseligkei-
ten3 in der Republik Bosnien und Herzegowina stattfinden, 
und unter Mißbilligung der Verstöße gegen diese Vereinba-
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rungen und gegen das mit seinen Resolutionen 781 (1992) 
vom 9. Oktober 1992 und 816 (1993) vom 31. März 1993 er-
lassene Verbot, gleichviel von wem diese Verstöße began-
gen werden, 
 
 unter Betonung der Unannehmbarkeit aller Versuche, 
den Konflikt in der Republik Bosnien und Herzegowina mit 
militärischen Mitteln zu regeln, 
 
 erneut feststellend, daß es notwendig ist, die Verhand-
lungen wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, eine friedliche 
Gesamtregelung der Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina auf der Grundlage der Annahme des Friedens-
plans der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt herbeizuführen, 
 
 ernsthaft besorgt über die jüngsten Angriffe auf Personal 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in der Republik 
Bosnien und Herzegowina und über die dadurch verursach-
ten Todesfälle, unter entschiedenster Verurteilung dieser 
nicht hinnehmbaren Handlungen, die sich gegen Mitglieder 
der Friedenssicherungstruppen richten, sowie entschlossen, 
eine strenge Achtung des Status des Personals der Vereinten 
Nationen in der Republik Bosnien und Herzegowina 
herbeizuführen, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen und die Bewe-
gungsfreiheit zur Durchführung aller ihrer Aufträge zu ge-
währleisten, und zu diesem Zweck tätig werdend nach Kapi-
tel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 
 1. betont erneut, daß die Parteien und anderen Betei-
ligten in der Republik Bosnien und Herzegowina für die Si-
cherheit der Schutztruppe der Vereinten Nationen verant-
wortlich sind, und verlangt in diesem Zusammenhang er-
neut, daß alle Parteien und anderen Beteiligten jegliche Ein-
schüchterung oder Gewalthandlung gegen die Truppe und 
ihr Personal unterlassen; 
 
 2. verweist in diesem Zusammenhang auf seine Bitte 
an den Generalsekretär, Vorschläge zu Maßnahmen vorzule-
gen, die ergriffen werden könnten, um Angriffe auf die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen und ihr Personal zu 
verhindern und ihr die wirksame Erfüllung ihres Auftrags zu 
gestatten, und bittet den Generalsekretär, dringend solche 
Vorschläge zu unterbreiten; 
 
 3. fordert die bosnischen Parteien auf, einer Verlänge-
rung der am 23. und 31. Dezember 1994 geschlossenen Ver-
einbarungen über eine Waffenruhe und eine vollständige 
Einstellung der Feindseligkeiten3 über den 30. April 1995 
hinaus zuzustimmen, und erwartet von allen Parteien und al-
len anderen Beteiligten, daß sie bei der Durchführung der 
Vereinbarungen mit der Schutztruppe der Vereinten Natio-
nen voll kooperieren; 
 
 4. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten nach-
drücklich auf, die Verhandlungen im Hinblick auf eine fried-
liche Gesamtregelung auf der Grundlage der Annahme des 

Friedensplans der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt sofort 
wiederaufzunehmen; 
 
 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3521. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3522. Sitzung am 21. April 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 

des Sicherheitsrats, datiert vom 13. April 1995 
(S/1995/302)"9. 

 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Botschafter 
Dragomir Djokic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge 
der Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergrei-
fen. 
 

Resolution 988 (1995) 
vom 21. April 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 943 (1994) 
vom 23. September 1994 und 970 (1995) vom 12. Januar 
1995,  
 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zur Aufrechterhaltung der Schließung der internationalen 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und der Republik Bosnien und Herzego-
wina für alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, 
medizinischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung un-
abweisbarer humanitärer Bedürfnisse, die in den mit den 
Schreiben des Generalsekretärs vom 31. März10 und vom 
13. April 199511 an den Präsidenten des Sicherheitsrats ü-
bermittelten Berichten beschrieben sind, und feststellend, 
daß diese Maßnahmen eine notwendige Vorbedingung für 
die Verabschiedung der vorliegenden Resolution waren, 
 
 dennoch besorgt über Berichte, wonach Hubschrauber 
die Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzegowi-
na und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon-
tenegro) überflogen haben sollen, und davon Kenntnis neh-
mend, daß die Mission der Internationalen Konferenz über 
                                                           

 9 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-
ment for April, May and June 1995. 

10 Ebd., Supplement  for January, February and March 1995, Dokument 
S/1995/255. 

11 Ebd.,  Supplement  for  April ,  May  and  June  1995,  Dokument  
S/1995/302. 
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das ehemalige Jugoslawien diese Berichte zur Zeit unter-
sucht, 
 
 mit Genugtuung feststellend, daß die Mission der Interna-
tionalen Konferenz und die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) weiter gut zusam-
menarbeiten, sowie unter Betonung der Wichtigkeit der 
wirksamen Schließung der internationalen Grenze zwischen 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
und der Republik Bosnien und Herzegowina durch die Be-
hörden der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon-
tenegro) sowie weiterer Anstrengungen derselben, die Wirk-
samkeit dieser Schließung zu erhöhen, namentlich durch die 
strafrechtliche Verfolgung von Personen, die verdächtigt 
werden, gegen die zu diesem Zweck ergriffenen Maßnah-
men zu verstoßen, und durch die Abriegelung der Grenz-
übergänge, wie von der Mission gefordert, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Arbeit der 
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Internationa-
len Konferenz über das ehemalige Jugoslawien und der Mis-
sion der Internationalen Konferenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
 
 feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 757 (1992) vom 
30. Mai 1992 auch weiterhin in Kraft bleibt, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. beschließt, die Beschränkungen und anderen in Zif-
fer 1 der Resolution 943 (1994) genannten Maßnahmen bis 
zum 5. Juli 1995 auszusetzen; 
 
 2. bestätigt, daß in dem nach Ziffer 1 zulässigen Flug- 
und Fährverkehr Güter und Produkte einschließlich Treib-
stoff in Mengen, die über den unmittelbaren Bedarf für den 
Flug oder die Überfahrt unter Berücksichtigung der interna-
tional anerkannten Sicherheitsvorschriften hinausgehen, nur 
im Einklang mit den Bestimmungen der einschlägigen Reso-
lutionen und entsprechend den Verfahren des Ausschusses 
des Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) vom 
15. Dezember 1991 befördert werden dürfen, und bestätigt 
ferner, daß der Ausschuß nach Resolution 724 (1991) bei 
nachweislichem Bedarf an zusätzlichem Treibstoff für im 
Einklang mit Ziffer 1 zulässige Flüge diesbezügliche Anträ-
ge von Fall zu Fall prüfen wird; 
 
 3. erinnert die Staaten daran, wie wichtig es ist, daß 
die nach Kapitel VII der Charta verhängten Maßnahmen 
strikt durchgesetzt werden, und fordert alle Staaten, die ei-
nen im Einklang mit Ziffer 1 zulässigen Flug- oder Fährver-
kehr von ihrem Hoheitsgebiet aus oder mit ihre Flagge füh-
renden Schiffen oder Luftfahrzeugen erlauben, auf, dem 
Ausschuß nach Resolution 724 (1991) darüber Bericht zu er-
statten, welche Kontrollmaßnahmen sie zur Umsetzung der 
in früheren einschlägigen Resolutionen vorgesehenen Maß-
nahmen ergriffen haben; 
 
 4. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten auf, die 
Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die interna-
tionalen Grenzen aller Staaten der Region zu achten; 

 5. unterstreicht die Bedeutung, die er der Arbeit der 
Mission der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien beimißt, gibt seiner Besorgnis darüber Aus-
druck, daß die knappen Mittel die Wirksamkeit dieser Arbeit 
beeinträchtigen, und ersucht den Generalsekretär, dem Si-
cherheitsrat binnen dreißig Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution über Maßnahmen zur Steigerung der 
Wirksamkeit der Arbeit der Mission der Internationalen 
Konferenz Bericht zu erstatten, insbesondere auch in der 
Frage der Hubschrauberflüge; 
 
 6. ersucht die Mitgliedstaaten, die erforderlichen Mit-
tel zur Verfügung zu stellen, damit die Mission der Interna-
tionalen Konferenz ihre Aufgaben besser erfüllen kann, und 
legt den Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) nahe, der Mission zusätzliche Unterstüt-
zung für ihre Tätigkeit zu gewähren; 
 
 7. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) auf, mit der Mission der In-
ternationalen Konferenz voll zusammenzuarbeiten, insbe-
sondere was die Untersuchung der behaupteten Verstöße ge-
gen die Schließung der Grenze zwischen der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der Republik 
Bosnien und Herzegowina, gleichviel ob vom Land oder von 
der Luft aus, und die Sicherung der weiteren Schließung der 
Grenze betrifft; 
 
 8. unterstreicht die Wichtigkeit, die er einer einge-
henden Untersuchung von Berichten beimißt, wonach Hub-
schrauber die Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) und der Republik Bosni-
en und Herzegowina überflogen haben sollen, fordert die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) auf, sich an ihre Verpflichtung zur vollen Zu-
sammenarbeit bei dieser Untersuchung zu halten, und er-
sucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über die Er-
gebnisse der Untersuchung Bericht zu erstatten; 
 
 9. bekräftigt seinen Beschluß, wonach mit Ausnahme 
unverzichtbarer humanitärer Hilfsgüter, einschließlich der 
von internationalen humanitären Organisationen verteilten 
medizinischen Hilfsgüter und Nahrungsmittel, die Einfuhr, 
Ausfuhr und Durchfuhr in die, aus den beziehungsweise 
durch die Schutzzonen der Vereinten Nationen in der Repu-
blik Kroatien und die der Kontrolle der Streitkräfte der bos-
nischen Serben unterstehenden Gebiete der Republik Bosni-
en und Herzegowina nur mit ordnungsgemäßer Genehmi-
gung der Regierung der Republik Kroatien beziehungsweise 
der Regierung der Republik Bosnien und Herzegowina ge-
stattet sein wird; 
 
 10. legt den Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nahe, die internationalen Fern-
meldeverbindungen zwischen der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) und den unter der Kontrolle 
der Streitkräfte der bosnischen Serben stehenden Gebieten in 
der Republik Bosnien und Herzegowina wie bereits im Au-
gust 1994 erneut zu unterbrechen; 
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 11. ersucht den Ausschuß nach Resolution 724 (1991), 
die Ausarbeitung geeigneter vereinfachter Verfahren drin-
gend abzuschließen, und bittet den Vorsitzenden dieses Aus-
schusses, dem Sicherheitsrat so bald wie möglich über diese 
Angelegenheit Bericht zu erstatten; 
 
 12. ersucht den Ausschuß nach Resolution 724 (1991) 
außerdem, Anträge betreffend legitime humanitäre Hilfslie-
ferungen, insbesondere Anträge des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz und des Amtes des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und anderer Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, auch künftig 
vorrangig zu prüfen; 
 
 13. ersucht darum, daß der Generalsekretär alle dreißig 
Tage und mindestens zehn Tage vor Ablauf des in Ziffer 1 
genannten Zeitraums dem Sicherheitsrat einen Bericht zur 
Prüfung vorlegt, in dem er angibt, ob die Kovorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien auf der Grundlage der ihnen von 
der Mission der Internationalen Konferenz zur Verfügung 
gestellten Informationen und aller sonstigen verfügbaren, 
von der Mission als beachtenswert eingeschätzten Quellen 
bestätigt haben, daß die Behörden der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) ihren Beschluß zur 
Schließung der internationalen Grenze zwischen der Bun-
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der 
Republik Bosnien und Herzegowina zu Land und in der Luft 
für alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizi-
nischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung unabweisba-
rer humanitärer Bedürfnisse durchführen und daß sie die in 
Ziffer 3 der Resolution 970 (1995) enthaltenen Bestimmun-
gen für alle Lieferungen über die internationale Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) und der Republik Bosnien und Herzegowina einhal-
ten; und ersucht darum, daß der Generalsekretär den Rat in 
seinem Bericht davon unterrichtet, falls die Kovorsitzenden 
des Lenkungsausschusses aus von der Mission als beach-
tenswert eingeschätzten Quellen belegte Informationen er-
halten, die beweisen, daß unter Verstoß gegen frühere ein-
schlägige Resolutionen Durchlieferungen beträchtlicher 
Mengen von Gütern, mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, 
medizinischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung un-
abweisbarer humanitärer Bedürfnisse, aus der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) durch die Repu-
blik Kroatien in die der Kontrolle der Streitkräfte der bosni-
schen Serben unterstehenden Gebiete der Republik Bosnien 
und Herzegowina stattgefunden haben; 
 
 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Si-
cherheitsrat sofort Bericht zu erstatten, falls ihm Beweise 
darüber vorliegen, namentlich auch von den Kovorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Internationalen Konferenz 
beigebrachte Beweise, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihren Beschluß zur 
Schließung der Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) und der Republik Bosni-
en und Herzegowina nicht effektiv durchführen; 
 

 15. beschließt, daß, falls der Generalsekretär zu irgend-
einem Zeitpunkt berichtet, daß die Behörden der Bundesre-
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) laut von der 
Mission der Internationalen Konferenz als beachtenswert 
eingeschätzten Quellen ihren Beschluß zur Schließung der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und der Republik Bosnien und Herzego-
wina nicht durchführen oder unter Verstoß gegen frühere 
einschlägige Resolutionen zulassen, daß erhebliche Mengen 
von Gütern, mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizini-
schen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung unabweisbarer 
humanitärer Bedürfnisse, aus der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) durch die Republik Kroatien 
in die der Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Serben 
unterstehenden Gebiete der Republik Bosnien und Herze-
gowina abgezweigt werden, die Aussetzung der in Ziffer 1 
genannten Maßnahmen am fünften Werktag nach diesem 
Bericht des Generalsekretärs endet, sofern der Sicherheitsrat 
nichts anderes beschließt; 
 
 16. legt den Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses 
der Internationalen Konferenz nahe, sicherzustellen, daß die 
Mission der Internationalen Konferenz die Regierung der 
Republik Bosnien und Herzegowina, die Regierung der Re-
publik Kroatien und die Behörden der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) über die Erkenntnisse der 
Mission voll unterrichtet hält; 
 
 17. beschließt, die Situation auch weiterhin genau zu 
verfolgen und im Lichte der weiteren Entwicklung der Situa-
tion weitere Schritte in bezug auf die auf die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) anwendbaren Maß-
nahmen zu erwägen; 
 
 18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3522. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 2 Enthaltungen (China, Russische 
Föderation) verabschiedet. 

 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3530. Sitzung am 3. Mai 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab12: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt darüber, daß 
sich die bosnischen Parteien nicht über eine Verlänge-
rung der Vereinbarungen über eine Waffenruhe und eine 
vollständige Einstellung der Feindseligkeiten in der Re-
publik Bosnien und Herzegowina3 haben einigen können, 

                                                           
12 S/PRST/1995/24. 
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und über die jüngste Verschlechterung der Situation vor 
Ort. Er betont erneut die Unannehmbarkeit aller Versu-
che, den Konflikt in der Republik Bosnien und Herzego-
wina mit militärischen Mitteln beizulegen. 

 
 Der Rat fordert die bosnischen Parteien auf, ohne 
weiteren Verzug einer weiteren Waffenruhe und einer 
vollständigen Einstellung der Feindseligkeiten zuzu-
stimmen, und unterstützt in dieser Hinsicht voll die Ver-
handlungsbemühungen der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und andere internationale Bemühungen mit 
dem Ziel, auf die bosnischen Parteien dahin gehend ein-
zuwirken, daß sie einer solchen Waffenruhe und voll-
ständigen Einstellung der Feindseligkeiten zustimmen. 
Der Rat fordert die bosnischen Parteien nachdrücklich 
auf, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren 
Eskalation des Konflikts führen könnten, und bekräftigt 
die Notwendigkeit einer politischen Regelung auf der 
Grundlage der Annahme des Friedensplans der Kontakt-
gruppe als Ausgangspunkt." 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab13: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Be-
hinderung des normalen Betriebs des Flughafens von Sa-
rajewo, einschließlich der Einstellung der humanitären 
Hilfsflüge aufgrund von Drohungen der bosnischen Ser-
ben gegen Luftfahrzeuge der Vereinten Nationen und 
humanitäre Hilfsflüge und aufgrund ihrer Versuche, der 
in der Vereinbarung vom 5. Juni 199214 vorgesehenen 
Nutzung des Flughafens von Sarajewo für offizielle Mis-
sionen Beschränkungen aufzuerlegen. Eine solche Be-
hinderung stellt eine Verletzung der Vereinbarung vom 
5. Juni 1992 sowie der früheren Resolutionen des Rates 
dar, insbesondere der Resolution 761 (1992), und ist un-
annehmbar. Die Behinderung der humanitären Nothilfe 
stellt außerdem eine Verletzung des humanitären Völker-
rechts dar. 

 
 In diesem Zusammenhang verlangt der Rat, daß al-
le Parteien und anderen Beteiligten die Vereinbarung 
vom 5. Juni 1992 vollinhaltlich einhalten und sofort die 
erforderlichen Voraussetzungen für die ungehinderte 
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter nach Sarajewo und 
an andere Bestimmungsorte in der Republik Bosnien und 
Herzegowina schaffen. Er fordert die Partei der bosni-
schen Serben auf, die Sicherheit aller von der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen überwachten Flüge nach 
Sarajewo, einschließlich der humanitären Hilfsflüge, zu 
gewährleisten. 

 
 Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die 
Gespräche mit der Partei der bosnischen Serben über die 
Wiederherstellung des Normalbetriebs des Flughafens 

                                                           
13 S/PRST/1995/25. 
14 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-seventh Year, 

Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/24075. 

von Sarajewo unterrichtet zu halten, damit er gegebenen-
falls weitere Maßnahmen ergreifen kann." 

 
 
 Auf seiner 3548. Sitzung am 23. Juni 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in der Republik Bosnien und Herzegowina" teilzuneh-
men. 
 
 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab15: 

 "Der Sicherheitsrat verurteilt erneut die Behinde-
rung der Hilfslieferungen und die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit der Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen durch alle Parteien im Hoheitsgebiet der Republik 
Bosnien und Herzegowina. In diesem Zusammenhang ist 
er zutiefst besorgt über die Blockierung von Personal der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen in den Gebieten 
von Visoko, Gorazde, Gorni Vakuf und Kladanj durch 
Kräfte der bosnischen Regierung, namentlich über die 
Verlegung von Minen am 20. Juni 1995 außerhalb des 
Lagers der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Viso-
ko. Der Rat ist außerdem zutiefst besorgt über die Ver-
schlechterung der Situation in und um Sarajewo, die Be-
hinderung der Bewegungsfreiheit und der Versorgung 
der Stadt durch die Partei der bosnischen Serben sowie 
die anhaltende Behinderung des normalen Betriebs des 
Flughafens von Sarajewo. 

 
 Der Rat betont, daß alle diese Handlungen nicht 
hingenommen werden können, und verlangt, daß alle 
Parteien die Sicherheit des Personals der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen voll achten und seine uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit gewährleisten, damit die 
Truppe ihr Mandat im Einklang mit den Ratsresolutionen 
erfüllen kann. 

 
 Der Rat fordert die Parteien auf, mit den in seiner 
Resolution 998 (1995) vom 16. Juni 1995 vorgesehenen 
Verhandlungen zu beginnen und ohne weitere Verzöge-
rungen einer Waffenruhe und einer vollständigen Einstel-
lung der Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und 
Herzegowina zuzustimmen. Der Rat betont, daß es keine 
militärische Lösung des Konflikts in der Republik Bosni-
en und Herzegowina geben kann. Er unterstreicht, wel-
che Wichtigkeit er der energischen Verfolgung einer po-
litischen Regelung beimißt, und wiederholt seine Forde-
rung, daß die Partei der bosnischen Serben den Friedens-
plan der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt annimmt." 

 
 
 Auf seiner 3551. Sitzung am 5. Juli 1995 beschloß der 
Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroatiens 
                                                           

15 S/PRST/1995/31. 



 14 

einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen:  

 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 

 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 

des Sicherheitsrats, datiert vom 25. Juni 1995 
(S/1995/510)"9. 

 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Botschafter 
Dragomir Djokic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge 
der Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergrei-
fen. 
 

Resolution 1003 (1995) 
vom 5. Juli 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 943 (1994) 
vom 23. September 1994, 970 (1995) vom 12. Januar 1995 
und 988 (1995) vom 21. April 1995, 
 
 mit der Aufforderung an alle Staaten und anderen Betei-
ligten, die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und 
die internationalen Grenzen aller Staaten der Region zu ach-
ten, 
 
 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) er-
griffen hat, um die wirksame Schließung der internationalen 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und der Republik Bosnien und Herzego-
wina für alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, 
medizinischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung un-
abweisbarer humanitärer Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, 
insbesondere von den Maßnahmen, die in dem mit Schreiben 
des Generalsekretärs vom 25. Juni 1995 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats16 übermittelten Bericht im einzelnen auf-
geführt sind, und mit Genugtuung feststellend, daß die Mis-
sion der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugo-
slawien und die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) weiter gut zusammenarbeiten, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß die Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
weitere Anstrengungen unternehmen, um die Wirksamkeit 
der Schließung der internationalen Grenze zwischen der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und 
der Republik Bosnien und Herzegowina für alle Güter mit 
Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern 
und Kleidung zur Deckung unabweisbarer humanitärer Be-
dürfnisse zu erhöhen, 

 unter Hervorhebung der besonderen Bedeutung, die er 
der Notwendigkeit beimißt, daß den Kräften der bosnischen 
Serben keine militärische Hilfe in Form von Finanzierung, 
                                                           

16 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 
April, May and June 1995, Dokument S/1995/510. 

Ausrüstung, Koordinierung der Flugabwehr oder Rekrutie-
rung von Soldaten gewährt wird, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Arbeit der 
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Internationa-
len Konferenz über das ehemalige Jugoslawien und der Mis-
sion der Internationalen Konferenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und unterstreichend, 
wie wichtig es ist, daß die erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, damit die Mission ihre Aufgaben bes-
ser erfüllen kann, 
 
 mit Befriedigung feststellend, daß der Ausschuß nach Re-
solution 724 (1991) vom 15. Dezember 1991 vereinfachte 
Verfahren zur Beschleunigung seiner Prüfung von Anträgen 
betreffend legitime humanitäre Hilfslieferungen sowie eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, die legitime Durchlie-
ferungen auf der Donau erleichtern sollen, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. beschließt, die in Ziffer 1 der Resolution 943 
(1994) vorgesehenen Beschränkungen und anderen Maß-
nahmen bis zum 18. September 1995 auszusetzen; 
 
 2. beschließt außerdem, daß die in den Ziffern 13, 14 
und 15 der Resolution 988 (1995) genannten Regelungen 
weiter Anwendung finden; 
 
 3. wiederholt seine Aufforderung an die Staaten des 
ehemaligen Jugoslawien zur möglichst baldigen gegenseiti-
gen Anerkennung innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen, wobei die gegenseitige Anerkennung der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) ein wichtiger erster Schritt 
ist, und legt den Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) eindringlich nahe, diesen Schritt 
zu tun; 

 4. bekräftigt seinen Beschluß, die Situation auch wei-
terhin genau zu verfolgen und im Lichte der weiteren Ent-
wicklung der Situation weitere Schritte in bezug auf die 
Maßnahmen zu erwägen, die auf die Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) anwendbar sind; 
 
 5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3551. Sitzung mit 14 Ja-Stimmen ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung (Russische 
Föderation) verabschiedet. 

 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3553. Sitzung am 12. Juli 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und 
Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina" teilzunehmen. 
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Resolution 1004 (1995) 
vom 12. Juli 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität, 
territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der 
Republik Bosnien und Herzegowina, 
 
 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Situation 
in der Sicherheitszone von Srebrenica (Republik Bosnien 
und Herzegowina) und deren Umgebung sowie über die Not 
der dortigen Zivilbevölkerung, 
 
 sowie zutiefst besorgt über die sehr ernste Situation, der 
sich das Personal der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und eine große Zahl von Vertriebenen innerhalb der Sicher-
heitszone in Potocari gegenübersehen, insbesondere den 
Mangel an grundlegenden Nahrungsmitteln und ärztlicher 
Versorgung, 
 
 unter Würdigung des in der Sicherheitszone von Srebre-
nica dislozierten Personals der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, 
 
 unter Verurteilung der Offensive der Streitkräfte der 
bosnischen Serben gegen die Sicherheitszone von Srebrenica 
und insbesondere der Festhaltung von Personal der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen durch die Streitkräfte der 
bosnischen Serben, 
 
 sowie unter Verurteilung aller Angriffe auf Personal der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen, 
 
 unter Hinweis auf die von der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Partei der bosnischen 
Serben geschlossene Vereinbarung vom 18. April 1993 über 
die Entmilitarisierung Srebrenicas17 sowie mit Bedauern 
darüber, daß diese Vereinbarung von keiner der beiden Par-
teien vollinhaltlich durchgeführt worden ist, 
 
 unter Betonung der Wichtigkeit erneuter Anstrengungen 
zur Herbeiführung einer friedlichen Gesamtregelung sowie 
der Unannehmbarkeit jeglichen Versuchs, den Konflikt in 
der Republik Bosnien und Herzegowina mit militärischen 
Mitteln zu lösen, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen Serben 
ihre Offensive einstellen und sich sofort aus der Sicherheits-
zone von Srebrenica zurückziehen; 
 
 2. verlangt außerdem, daß die Parteien den Status der 
Sicherheitszone von Srebrenica im Einklang mit der Verein-
barung vom 18. April 199317 voll achten; 
                                                           

17 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for April, May and June 1993, 
Dokument S/25700, Anhang II. 

 3. verlangt ferner, daß die Parteien die Sicherheit des 
Personals der Schutztruppe der Vereinten Nationen voll ach-
ten und seine volle Bewegungsfreiheit, einschließlich seiner 
Versorgung, sicherstellen; 
 
 4. verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen Serben 
das gesamte festgehaltene Personal der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen sofort und bedingungslos unversehrt 
freilassen; 
 
 5. verlangt außerdem, daß alle Parteien dem Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und 
den anderen internationalen humanitären Organisationen un-
gehinderten Zugang zu der Sicherheitszone von Srebrenica 
gewähren, damit das Leid der Zivilbevölkerung gelindert 
werden kann, und daß sie insbesondere bei der Wiederher-
stellung der öffentlichen Versorgung kooperieren; 
 
 6. ersucht den Generalsekretär, alle ihm zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen einzusetzen, um den durch die 
Vereinbarung vom 18. April 1993 festgelegten Status der Si-
cherheitszone von Srebrenica im Einklang mit dem Mandat 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen wiederherzustel-
len, und fordert die Parteien auf, zu diesem Zweck zusam-
menzuarbeiten; 
 
 7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3553. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3554. Sitzung am 14. Juli 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab18: 
 

 "Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1004 (1995). Der Rat ist zutiefst besorgt über die fort-
dauernde zwangsweise Umsiedlung von Zehntausenden 
von Zivilpersonen aus der Sicherheitszone von Srebreni-
ca in die Region von Tuzla durch die Partei der bosni-
schen Serben. Diese zwangsweise Umsiedlung ist eine 
eindeutige Verletzung der Menschenrechte der Zivilbe-
völkerung. Der Rat ist besonders besorgt über Berichte 
von schweren Mißhandlungen und von der Tötung un-
schuldiger Zivilpersonen. Er ist gleichermaßen besorgt 
über Berichte, wonach bis zu 4.000 Männer und Jungen 
von der Partei der bosnischen Serben gewaltsam aus der 
Sicherheitszone von Srebrenica verbracht wurden. Er 
verlangt, daß die Partei der bosnischen Serben sie in 
Übereinstimmung mit den international anerkannten Ver-
haltensnormen und dem Völkerrecht sofort freiläßt, die 
Rechte der Zivilbevölkerung der Sicherheitszone von 

                                                           
18 S/PRST/1995/32. 
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Srebrenica und der sonstigen nach dem humanitären 
Völkerrecht geschützten Personen voll achtet und dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz Zugang ge-
währt. 

 
 Der Rat verurteilt abermals die nicht hinnehmbare 
Praxis der ethnischen Säuberung und erklärt erneut, daß 
diejenigen, die derartige Handlungen begangen oder ihre 
Begehung angeordnet haben, dafür individuell 
verantwortlich gemacht werden. 

 
 Der Rat verlangt, daß die Partei der bosnischen 
Serben den internationalen humanitären Organisationen 
sofort ungehinderten Zugang zur Zivilbevölkerung der 
Sicherheitszone von Srebrenica gewährt und bei jedem 
Verfahren kooperiert, das von diesen Organisationen 
eingerichtet wird, um festzustellen, welche Zivilpersonen 
die Zone von Srebrenica verlassen wollen. Er verlangt 
ferner, daß die Partei der bosnischen Serben die Rechte 
derjenigen Zivilpersonen, die in der Sicherheitszone ver-
bleiben wollen, voll achtet und bei den Bemühungen ko-
operiert, sicherzustellen, daß diejenigen Zivilpersonen, 
welche die Zone verlassen wollen, dies mit ihrer Familie 
in einer geordneten und sicheren Art und Weise in Über-
einstimmung mit dem Völkerrecht tun können. 

 
 Der Rat verlangt, daß beide Seiten ungehinderte 
Bewegungsfreiheit für die humanitären Hilfsmaßnahmen 
gewähren und bei den Bemühungen der internationalen 
Organisationen und Organe und der betroffenen Regie-
rungen zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Medi-
kamenten, Einrichtungen und Unterkünften für die Ver-
triebenen kooperieren. 

 
 Der Rat wiederholt seine Forderung, daß die Streit-
kräfte der bosnischen Serben das gesamte festgehaltene 
Personal der Schutztruppe der Vereinten Nationen sofort 
und bedingungslos unversehrt freilassen und daß die Par-
teien die Sicherheit des gesamten Personals der Truppe 
voll achten und seine volle Bewegungsfreiheit gewährlei-
sten. 

 
 Der Rat würdigt das gesamte Personal der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen sowie des Amtes des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, ins-
besondere das in der Zone von Srebrenica dislozierte 
Personal. Er stellt fest, daß die Präsenz und die Tapfer-
keit der Soldaten zweifellos das Leben vieler Zivilperso-
nen in der Zone von Srebrenica gerettet haben." 

 
 Auf seiner 3556. Sitzung am 20. Juli 1995 behandelte der 
Rat den Punkt  
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertre-
tung Bosnien und Herzegowinas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 17. Juli 1995 (S/1995/582)"19. 

 
                                                           

19 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-
ment for July, August and September 1995. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab20: 
 

 "Der Sicherheitsrat verweist auf seine früheren Re-
solutionen und bringt seine tiefe Besorgnis über die Lage 
in der Sicherheitszone von Žepa und deren Umgebung 
zum Ausdruck. Er verurteilt die von den Streitkräften der 
bosnischen Serben gegen diese Sicherheitszone geführte 
Offensive auf das entschiedenste. Der Rat ist außerdem 
insbesondere besorgt über die Not der dortigen 
Zivilbevölkerung. 

 
 Der Rat mißt der Sicherheit und dem Wohlergehen 
der Zivilbevölkerung in Žepa größte Bedeutung bei. Er 
verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen Serben alle 
weiteren Maßnahmen unterlassen, die die Sicherheit der 
Bevölkerung gefährden, und daß sie die Rechte der Zi-
vilbevölkerung und der anderen nach dem humanitären 
Völkerrecht geschützten Personen uneingeschränkt ach-
ten. Der Rat bekräftigt seine Verurteilung aller Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht und erklärt erneut ge-
genüber allen Beteiligten, daß diejenigen, die derartige 
Handlungen begangen oder ihre Begehung angeordnet 
haben, dafür individuell verantwortlich gemacht werden. 
Er erinnert die militärischen und politischen Führer der 
Partei der bosnischen Serben daran, daß sich diese Ver-
antwortlichkeit auf alle solche Handlungen erstreckt, die 
von ihrer Befehlsgewalt unterstehenden Truppen began-
gen werden. 

 
 Der Rat unterstreicht, welche Wichtigkeit er der 
vollsten Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und an-
deren internationalen humanitären Organisationen bei-
mißt, und verlangt, daß ihnen ungehinderte Bewegungs-
freiheit und Zugang zu dem Gebiet gewährt werden. Er 
verlangt ferner, daß die Behörden der bosnischen Serben 
bei allen Bemühungen kooperieren, die insbesondere 
auch seitens der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
mit dem Ziel unternommen werden, die Sicherheit der 
Zivilbevölkerung und namentlich der Schutzbedürftig-
sten darunter zu gewährleisten, insbesondere auch bei ih-
rer Evakuierung, wie vom Außenminister der Republik 
Bosnien und Herzegowina in seinem Schreiben vom 
17. Juli 199521 erbeten. 

 
 Der Rat verurteilt mit allem Nachdruck die jüngsten 
gegen Personal der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
gerichteten Akte der Gewalt und Einschüchterung. Er 
verlangt, daß beide Parteien die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit des Personals der Truppe jederzeit gewähr-
leisten." 

   
 
                                                           

20 S/PRST/1995/33. 
21 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-

ment for July, August and September 1995, Dokument S/1995/582. 
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 Auf seiner 3557. Sitzung am 25. Juli 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen:  
 
 "Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertre-
tung Bosnien und Herzegowinas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 24. Juli 1995 (S/1995/610)"19. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab22: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Si-
tuation in und um die Sicherheitszone von Žepa in der 
Republik Bosnien und Herzegowina. Der Rat verweist 
auf das Schreiben des Präsidenten der Republik Bosnien 
und Herzegowina vom 25. Juli 1995 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats23. 

 
 Der Rat bekräftigt seine früheren einschlägigen Re-
solutionen und die Erklärung seines Präsidenten vom 
20. Juli 199520. Er verurteilt die gegen die Sicherheitszo-
ne gerichtete Offensive der bosnischen Serben erneut auf 
das schärfste und verlangt, daß die bosnischen Serben 
den in der genannten Erklärung und in seinen früheren 
Resolutionen enthaltenen Forderungen uneingeschränkt 
Folge leisten. Der Rat verlangt ferner, daß sich die 
Streitkräfte der bosnischen Serben aus den Sicherheits-
zonen von Srebrenica und Žepa zurückziehen. 

 
 Der Rat ist nach wie vor besonders über die Not der 
Zivilbevölkerung und der anderen nach dem humanitären 
Völkerrecht geschützten Personen in dem Gebiet von 
Žepa besorgt. Er begrüßt und unterstützt die Bemühun-
gen, die von der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und den internationalen humanitären Organisationen auf 
Ersuchen des Präsidenten der Republik Bosnien und 
Herzegowina mit dem Ziel unternommen werden, die si-
chere Evakuierung jener Zivilpersonen zu gewährleisten, 
die das Gebiet verlassen wollen, und betont, welche Be-
deutung er dem Erfolg dieser Bemühungen beimißt. Er 
ersucht den Generalsekretär, alle ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel zu diesem Zweck einzusetzen, und ruft die 
Parteien auf, zu kooperieren. 

 
 Der Rat verlangt, daß der Schutztruppe der Verein-
ten Nationen und den internationalen humanitären Orga-
nisationen sofortiger und ungehinderter Zugang zu der 
Bevölkerung des Gebiets gewährt wird, und insbesonde-
re, daß die Partei der bosnischen Serben den Vertretern 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Zugang 
zu allen Zivilpersonen gewährt, die in dem Gebiet ver-
bleiben wollen, und dem Internationalen Komitee vom 

                                                           
22 S/PRST/1995/34. 
23 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supple-

ment for July, August and September 1995, Dokument S/1995/611. 

vom Roten Kreuz erlaubt, alle gegen ihren Willen fest-
gehaltenen Personen zu registrieren und sie sofort zu be-
suchen." 

 
 
 Auf seiner 3564. Sitzung am 10. August 1995 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" teilzu-
nehmen. 
 
 

Resolution 1010 (1995) 
vom 10. August 1995 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen und in Bekräftigung seiner Resolution 1004 
(1995) vom 12. Juli 1995, 
 
 in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsidenten vom 
20. und 25. Juli 199520,22 und zutiefst besorgt darüber, daß 
die Partei der bosnischen Serben den darin enthaltenen For-
derungen nicht voll entsprochen hat, 
 
 von neuem erklärend, daß die Verletzung der Sicher-
heitszonen von Srebrenica und Žepa durch die Streitkräfte 
der bosnischen Serben unannehmbar ist, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität, 
territoriale Unversehrtheit und Unabhängigkeit der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, 
 
 zutiefst besorgt über Berichte über gravierende Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht in Srebrenica und dessen 
Umgebung sowie über die Tatsache, daß über das Schicksal 
von vielen der ehemaligen Einwohner Srebrenicas nichts be-
kannt ist, 
 
 sowie in Sorge über die Not der Zivilbevölkerung und 
anderer aus dem Gebiet von Žepa stammender, nach dem 
humanitären Völkerrecht geschützter Personen, 
 
 mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung 
für die Bemühungen, die das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz unternimmt, um Zugang zu Vertriebenen zu er-
halten, und unter Verurteilung der Nichteinhaltung der im 
Hinblick auf diesen Zugang gegenüber dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz eingegangenen Verpflichtungen 
durch die Partei der bosnischen Serben, 
 
 1. verlangt, daß die Partei der bosnischen Serben Ver-
tretern des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz und anderer internationaler Organisationen sofor-
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tigen Zugang zu den aus Srebrenica und Žepa vertriebenen 
Personen gewährt, die sich in Gebieten der Republik Bosni-
en und Herzegowina befinden, die unter der Kontrolle der 
Streitkräfte der bosnischen Serben stehen, und daß die Partei 
der bosnischen Serben Vertretern des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz gestattet, alle gegen ihren Willen 
festgehaltenen Personen zu besuchen und zu registrieren, 
insbesondere auch Mitglieder der Streitkräfte der Republik 
Bosnien und Herzegowina; 
 
 2. verlangt außerdem, daß die Partei der bosnischen 
Serben die Rechte aller dieser Personen in jeder Weise ach-
tet und ihre Sicherheit gewährleistet, und fordert nachdrück-
lich die Freilassung aller festgehaltenen Personen; 
 
 3. erklärt erneut, daß alle, die Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht begehen, für solche Handlungen in-
dividuell verantwortlich gemacht werden; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie 
möglich, spätestens jedoch bis zum 1. September 1995 einen 
Bericht vorzulegen, der auch alle dem Personal der Verein-
ten Nationen zur Verfügung stehenden Informationen in be-
zug auf die Einhaltung dieser Resolution und auf Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht enthält; 
 
 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3564. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3572. Sitzung am 7. September 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen:  
 
 "Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Gemäß der Resolution 1010 (1995) des Sicherheits-
rats vorgelegter Bericht des Generalsekretärs 
(S/1995/755) "19. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab24: 
 

 "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 30. August 1995 (S/1995/755) behandelt, der 
gemäß seiner Resolution 1010 (1995) vom 10. August 
1995 vorgelegt wurde25. 

 
 Der Rat verurteilt nachdrücklich, daß die Partei der 
bosnischen Serben den in Resolution 1010 (1995) enthal-
tenen Forderungen nicht nachgekommen ist. Die Weige-

                                                           
24 S/PRST/1995/43. 
25 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

July, August and September 1995, Dokument S/1995/755. 

rung der Partei der bosnischen Serben, mit dem Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu-
sammenzuarbeiten, kann die in der genannten Resolution 
und in früheren Resolutionen und Erklärungen zum Aus-
druck gebrachte tiefe Sorge nur verstärken. 

 
 Der Rat unterstreicht seine Entschlossenheit, das 
Schicksal der aus Srebrenica und Žepa vertriebenen 
Menschen aufzuklären. Er bekräftigt seine Forderung an 
die Partei der bosnischen Serben, den Vertretern des Am-
tes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
und anderer internationaler Organisationen sofortigen 
Zugang zu Personen zu gewähren, die sich in den unter 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Serben stehen-
den Gebieten der Republik Bosnien und Herzegowina 
befinden, und den Vertretern des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz zu gestatten, alle gegen ihren Wil-
len festgehaltenen Personen zu besuchen und zu regi-
strieren. 

 
 Der Rat bekräftigt außerdem seine Forderung an die 
Partei der bosnischen Serben, die Rechte aller dieser Per-
sonen uneingeschränkt zu achten, ihre Sicherheit zu ge-
währleisten und sie freizulassen. 

 
 Der Rat wiederholt, daß alle diejenigen, die Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen, dafür 
individuell verantwortlich gemacht werden. 

 
 Der Rat nimmt Kenntnis von den Untersuchungen, 
die von dem gemäß seiner Resolution 827 (1993) einge-
setzten Internationalen Gericht zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des e-
hemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht durchgeführt werden. 
Der Rat erklärt in diesem Zusammenhang erneut, daß al-
le Staaten gehalten sind, mit dem Gericht und seinen Or-
ganen umfassend zusammenzuarbeiten, namentlich auch 
dadurch, daß sie Zugang zu Orten gewähren, die das Ge-
richt im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen für 
wichtig hält. 

 
 Der Rat ersucht den Generalsekretär, seine Bemü-
hungen fortzusetzen und dem Rat bis spätestens 6. Ok-
tober 1995 über die Einhaltung der Resolution 1010 
(1995) und alle weiteren sachdienlichen Informationen, 
die bis dahin noch verfügbar werden, Bericht zu erstat-
ten. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 
 
 

 Auf seiner 3575. Sitzung am 8. September 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Ägyptens, Bosnien und Herzegowinas, 
Kroatiens, Pakistans, der Türkei und der Ukraine einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in der Republik Bosnien und Herzegowina" teilzuneh-
men. 
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 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Botschafter 
Dragomir Djokic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge 
der Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergrei-
fen. 
 
 Auf seiner 3576. Sitzung am 8. September 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroa-
tiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina" teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab26: 
 

 "Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt-
nis von dem Treffen, das am 8. September 1995 unter der 
Schirmherrschaft der Kontaktgruppe zwischen den Au-
ßenministern der Republik Bosnien und Herzegowina, 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) in Genf stattgefunden 
hat. Er begrüßt die am Ende des Treffens veröffentlichte 
gemeinsame Erklärung27 und insbesondere die Einigung 
der Parteien über die Einvernehmlichen Grundsätze28. Er 
fordert die Parteien mit allem Nachdruck auf, auf der 
Grundlage dieser Grundsätze nach Treu und Glauben 
umgehend Verhandlungen zu führen mit dem Ziel, in der 
gesamten Region dauerhaften Frieden herbeizuführen." 

 
 
 Auf seiner 3578. Sitzung am 15. September 1995 be-
schloß der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas, 
Bulgariens, Kroatiens und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 
 "Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 6. September 1995 
(S/1995/768)"19. 

 
 

Resolution 1015 (1995) 
vom 15. September 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen, insbesondere die Resolutionen 943 (1994) vom 
23. September 1994, 970 (1995) vom 12. Januar 1995, 988 
(1995) vom 21. April 1995 und 1003 (1995) vom 5. Juli 
1995, 
 
 mit der Aufforderung an alle Staaten und anderen Betei-
ligten, die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und 
die internationalen Grenzen aller Staaten der Region zu ach-
ten, 
                                                           

26 S/PRST/1995/45. 
27 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

July, August and September 1995, Dokument S/1995/780, Anhang I. 
28 Ebd., Anhang II. 

 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) er-
griffen hat, um die wirksame Schließung der internationalen 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und der Republik Bosnien und Herzego-
wina für alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, 
medizinischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung un-
abweisbarer humanitärer Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, 
insbesondere von den Maßnahmen, die in dem mit Schreiben 
des Generalsekretärs vom 6. September 1995 an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats29 übermittelten Bericht im einzel-
nen aufgeführt sind, und mit Genugtuung feststellend, daß 
die Mission der Internationalen Konferenz über das ehema-
lige Jugoslawien und die Bundesrepublik Jugoslawien (Ser-
bien und Montenegro) insgesamt weiter gut zusammenarbei-
ten, 
 
 erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß die Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) weitere An-
strengungen unternimmt, um die Wirksamkeit der Schlie-
ßung der internationalen Grenze zwischen der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der Repu-
blik Bosnien und Herzegowina für alle Güter mit Ausnahme 
von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und Klei-
dung zur Deckung unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse 
zu erhöhen, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Arbeit der 
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Internationa-
len Konferenz über das ehemalige Jugoslawien und der Mis-
sion der Internationalen Konferenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und unterstreichend, 
wie wichtig es ist, daß die erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, damit die Mission ihre Aufgaben bes-
ser erfüllen kann, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. beschließt, die in Ziffer 1 der Resolution 943 
(1994) vorgesehenen Beschränkungen und anderen Maß-
nahmen bis zum 18. März 1996 auszusetzen; 
 
 2. beschließt außerdem, daß die in den Ziffern 13, 14 
und 15 der Resolution 988 (1995) genannten Regelungen 
weiter Anwendung finden; 
 
 3. bekräftigt seinen Beschluß, die Situation auch wei-
terhin genau zu verfolgen und im Lichte der weiteren Ent-
wicklung der Situation weitere Schritte in bezug auf die 
Maßnahmen zu erwägen, die auf die Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) anwendbar sind; 
 
 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3578. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
  
                                                           

29 Ebd., Dokument S/1995/768. 
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Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3580. Sitzung am 18. September 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herze-
gowinas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina" teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab30: 
 

 "Der Sicherheitsrat beklagt die rasche Eskalation 
der militärischen Situation auf dem Boden in der Repu-
blik Bosnien und Herzegowina und gibt seiner tiefen Be-
sorgnis Ausdruck über die dadurch verursachte Not der 
Zivilbevölkerung. 

 
 Der Rat verlangt, daß alle Parteien, die an offensi-
ven militärischen Aktivitäten und feindseligen Handlun-
gen in Westbosnien beteiligt sind, diese unverzüglich 
einstellen und die Rechte der örtlichen Bevölkerung voll 
achten. Er unterstreicht die Bedeutung, die er verstärkten 
Bemühungen zur Linderung der Not der Flüchtlinge und 
Vertriebenen sowie der vorbehaltlosen diesbezüglichen 
Zusammenarbeit der Parteien mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen und den internationalen humanitären 
Organisationen beimißt. Der Rat erklärt erneut, daß es 
keine militärische Lösung des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina geben kann, und fordert alle 
Parteien nachdrücklich auf, keine militärischen Vorteile 
aus der derzeitigen Situation zu ziehen. Er bekundet a-
bermals seine volle Unterstützung für die am 
8. September 1995 in Genf unterzeichneten Einvernehm-
lichen Grundsätze28, die eine Grundlage für Verhandlun-
gen darstellen, deren Ziel es ist, in der gesamten Region 
dauerhaften Frieden herbeizuführen. 

 
 Der Rat beklagt fernerhin den Tod eines dänischen 
Friedenssoldaten und die Verwundung von neun weiteren 
Soldaten und spricht der Regierung Dänemarks und den 
Angehörigen des ums Leben gekommenen Friedenssol-
daten sein Beileid aus." 

 
 
 Auf seiner 3581. Sitzung am 21. September 1995 be-
schloß der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und 
Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina" teilzunehmen. 
 
 

Resolution 1016 (1995) 
vom 21. September 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen und die Erklärung seines Präsidenten vom 
18. September 199530, 
                                                           

30 S/PRST/1995/47. 

 zutiefst besorgt über die militärische Situation auf dem 
Boden in der Republik Bosnien und Herzegowina und über 
die Not der dortigen Zivilbevölkerung, die eine humanitäre 
Krise von beträchtlichem Ausmaß darstellt, 
 
 insbesondere besorgt über die humanitären Folgen der 
jüngsten Kämpfe, namentlich die Verluste an Menschenle-
ben und die Leiden der Zivilbevölkerung sowie den neuerli-
chen Strom von Zehntausenden von Flüchtlingen und Ver-
triebenen, 
 
 von neuem seine volle Unterstützung der am 8. Sep-
tember 1995 in Genf unterzeichneten Einvernehmlichen 
Grundsätze28 bekundend, 
 
 ernsthaft besorgt über alle, namentlich auch die in jüng-
ster Zeit entfalteten Offensiven und feindseligen Handlun-
gen der beteiligten Parteien in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, 
 
 1. nimmt Kenntnis von den Zusicherungen der Regie-
rungen der Republik Bosnien und Herzegowina und der Re-
publik Kroatien, was die offensiven Maßnahmen in West-
bosnien angeht, und bekräftigt, Kenntnis nehmend von den 
Meldungen, wonach die offensiven Maßnahmen abgenom-
men haben sollen, die Notwendigkeit, den in der Erklärung 
seines Präsidenten vom 18. September 199530 enthaltenen 
Forderungen uneingeschränkt Folge zu leisten; 
 
 2. beklagt die von den dänischen Friedenstruppen er-
littenen Verluste, spricht der Regierung Dänemarks und den 
Angehörigen der ums Leben gekommenen Friedenssoldaten 
sein Beileid aus, und verlangt, daß alle Parteien die Sicher-
heit des Personals der Vereinten Nationen voll achten; 
 
 3. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, 
von Gewaltmaßnahmen und feindseligen Handlungen Ab-
stand zu nehmen und unverzüglich eine Waffenruhe und ei-
ne Einstellung der Feindseligkeiten im gesamten Hoheitsge-
biet der Republik Bosnien und Herzegowina herbeizuführen; 
 
 4. fordert die an der Förderung einer friedlichen Ge-
samtregelung in der Region beteiligten Mitgliedstaaten auf, 
ihre diesbezüglichen Bemühungen bei den Parteien zu inten-
sivieren, um sicherzustellen, daß sie keine Vorteile aus der 
derzeitigen Situation ziehen und äußerste Zurückhaltung ü-
ben; 
 
 5. verlangt, daß die Parteien nach Treu und Glauben 
auf der Grundlage der am 8. September 1995 in Genf unter-
zeichneten Einvernehmlichen Grundsätze28 verhandeln, mit 
dem Ziel, in der gesamten Region dauerhaften Frieden her-
beizuführen; 
 
 6. erklärt erneut, daß es keine militärische Lösung des 
Konflikts in der Republik Bosnien und Herzegowina geben 
kann; 
 
 7. fordert alle Staaten und internationalen humanitä-
ren Organisationen nachdrücklich auf, sich verstärkt zu be-
mühen, zur Linderung der Not der Flüchtlinge und Vertrie-
benen beizutragen; 
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 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie 
möglich Informationen über die humanitäre Situation zur 
Verfügung zu stellen, so auch Informationen, die über die 
Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen und 
andere Quellen erhältlich sind; 
 
 9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3581. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3587. Sitzung am 12. Oktober 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab31: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt das Inkrafttreten der am 
5. Oktober 1995 zwischen den bosnischen Parteien ge-
schlossenen Waffenruhevereinbarung. 

 
 Der Rat nimmt dies zum Anlaß, um allen denjeni-
gen, die die Waffenruhevereinbarung ausgehandelt ha-
ben, sowie der Schutztruppe der Vereinten Nationen und 
anderen zu danken, die vielfach unter Einsatz ihres eige-
nen Lebens in Zusammenarbeit mit allen Parteien die 
Wiederherstellung der Gas- und Stromversorgung Sara-
jewos möglich gemacht haben, damit seine Bewohner 
unter menschenwürdigeren Bedingungen leben können. 

 
 Der Rat verlangt, daß alle Parteien die Bestimmun-
gen der Waffenruhevereinbarung voll einhalten und jed-
wede militärische Aktivität unterlassen, die den Frie-
densprozeß gefährden könnte. Er bringt seine tiefste Be-
sorgnis über jede Operation zum Ausdruck, durch die 
massive Bevölkerungsbewegungen ausgelöst werden, die 
dem Friedensprozeß und einer endgültigen und fairen 
Regelung schaden. Der Rat ist besonders besorgt über 
neue Meldungen, in denen von den Bewegungen der ver-
triebenen Bevölkerungsteile im Gebiet von Sanski Most 
und Mrkonjic Grad berichtet wird. 

 
 Der Rat verurteilt erneut mit allem Nachdruck alle 
Praktiken der ethnischen Säuberung, wo auch immer die-
se vorkommen und wer auch immer sie begeht. Er ver-
langt ihre sofortige Einstellung und unterstreicht die 
Notwendigkeit, das durch diese Handlungen verursachte 
Leid zu mildern. Der Rat fordert alle bosnischen Parteien 
nachdrücklich auf, die Rechte aller Bevölkerungsgruppen 
voll zu achten, so auch ihr Recht, zu verbleiben, wo sie 

                                                           
31 S/PRST/1995/52. 

sich befinden, oder in Sicherheit an ihre Heimstätten zu-
rückzukehren. 

 
 Der Rat ist vor allem sehr besorgt über neue Be-
richte über Handlungen der ethnischen Säuberung im 
Gebiet von Banja Luka und Prijedor, insbesondere über 
Berichte, so auch der internationalen humanitären Orga-
nisationen, wonach nichtserbische Männer und Jugendli-
che im wehrpflichtigen Alter von den bosnischen Serben 
und anderen paramilitärischen Kräften weggebracht wer-
den. Der Rat verlangt ihre sofortige Freilassung. 

 
 Der Rat verlangt, daß die Partei der bosnischen 
Serben dem Personal der Vereinten Nationen und den 
Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz sofortigen und ungehinderten Zugang zu allen Ge-
bieten gewährt, die zu Besorgnis Anlaß geben. Er ver-
langt außerdem, daß den Vertretern des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz gestattet wird, alle gegen ih-
ren Willen festgehaltenen Personen zu besuchen und zu 
registrieren. Der Rat wiederholt in diesem Zusammen-
hang die Forderungen, die in seiner Resolution 1010 
(1995) und in der Erklärung seines Präsidenten vom 
7. September 1995 über Srebrenica und Žepa24 enthalten 
sind. 

 
 Der Rat erklärt erneut, daß diejenigen, die Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht begangen oder ange-
ordnet haben, dafür individuell verantwortlich gemacht 
werden. Der Rat erinnert in diesem Zusammenhang an 
das gemäß Resolution 827 (1993) geschaffene Interna-
tionale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht und wiederholt, daß alle Staaten gehal-
ten sind, mit dem Gericht und seinen Organen voll zu-
sammenzuarbeiten. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 
 
 Mit Schreiben vom 30. Oktober 199532 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 9. Oktober 1995 betreffend die Verset-
zung Ihres Sonderbeauftragten für das ehemalige Jugo-
slawien, Yasushi Akashi, und die mit Wirkung vom 
1. November 1995 erfolgte vorübergehende Ernennung 
von Kofi Annan zu Ihrem Sonderbeauftragten für das e-
hemalige Jugoslawien, der in diesem Zusammenhang für 
die Beziehungen zu der Nordatlantikvertrags-Orga-
nisation zuständig sein wird33, den Ratsmitgliedern zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen Kenntnis von 
den in Ihrem Schreiben enthaltenen Entscheidungen. In 
diesem Zusammenhang verleihen sie ihrem tiefempfun-

                                                           
32 S/1995/899. 
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October, November and December 1995, Dokument  S/1995/898. 
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denen Dank für die Arbeit Ausdruck, die Yasushi Akashi 
im Laufe seiner fast zweijährigen Tätigkeit unter schwie-
rigen Bedingungen geleistet hat." 

 
 
 Auf seiner 3601. Sitzung am 30. März 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß den Resolutionen 
des Sicherheitsrats 981 (1995), 982 (1995) und 983 
(1995) (S/1995/987)"34. 

 
 

Resolution 1026 (1995) 
vom 30. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat,   

 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere seine Resolutionen 982 (1995) 
vom 31. März 1995 und 998 (1995) vom 16. Juni 1995, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 
 
 mit erneuter Genugtuung über die Paraphierung des All-
gemeinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bos-
nien und Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zu-
sammen als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet) 
durch die Republik Bosnien und Herzegowina, die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien sowie die an-
deren Parteien am 21. November 1995 in Dayton (Ohio)35, 
wodurch zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich die Partei-
en auf die offizielle Unterzeichnung des Friedensüberein-
kommens geeinigt haben, 
 
 betonend, daß alle Parteien alle Bestimmungen des Frie-
densübereinkommens voll einzuhalten haben und vor dem 
Inkrafttreten des Übereinkommens mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen voll zusammenarbeiten und die derzeiti-
ge Waffenruhevereinbarung aufrechterhalten müssen, 
 
 mit Genugtuung über die positive Rolle der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen und unter Würdigung der Art und 
Weise, in der die Angehörigen der Truppe ihren Auftrag 
wahrnehmen, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. November 199536, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Gebiet des ehema-
ligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem Zweck 
                                                           

34 Ebd., Supplement for October, November and December 1995. 
35 Ebd., Dokument S/1995/999. 
36 Ebd., Dokument S/1995/987. 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na-
tionen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 199536; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen bis zur weiteren Beschlußfassung des Rates 
in bezug auf die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens35 um einen am 31. Januar 1996 endenden Zeitraum zu 
verlängern; 
 
 3. bittet den Generalsekretär, den Rat über die Ent-
wicklungen in dem Friedensprozeß unterrichtet zu halten 
und ihm so bald wie möglich Berichte, samt den erforderli-
chen Informationen und Empfehlungen, über die die Verein-
ten Nationen betreffenden Aspekte der Durchführung des 
Friedensübereinkommens vorzulegen, um es dem Rat zu 
ermöglichen, einen Beschluß zur Gewährleistung der in dem 
Friedensübereinkommen vorgesehenen ordnungsgemäßen 
Übertragung der Autorität zu fassen; 
 
 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3601. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3603. Sitzung am 7. Dezember 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina" 
teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab37: 
 

 "Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis ü-
ber die Plünderung und das Abbrennen von Häusern 
durch die Kräfte des Kroatischen Verteidigungsrats im 
Gebiet von Mrkonjic Grad und Sipovo zum Ausdruck, 
die bereits seit einiger Zeit zu beobachten sind, und stellt 
außerdem mit Besorgnis fest, daß ähnliche Handlungen 
von den Streitkräften der bosnischen Serben in anderen 
Gebieten Bosnien und Herzegowinas begangen werden. 
Der Rat ist außerdem in großer Sorge über Meldungen, 
wonach der Kroatische Verteidigungsrat dabei ist, Mi-
nenverlegegerät in das Gebiet von Mrkonjic Grad und 
Sipovo zu verbringen. 

 
 Der Rat ist der Auffassung, daß es sich hierbei um 
gefährliche Maßnahmen handelt, die dem Geist des Ver-
trauens, der für die Durchführung des Friedensüberein-
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kommens für Bosnien und Herzegowina38 unerläßlich ist, 
abträglich sind. 

 
 Der Rat verlangt, daß alle diese Maßnahmen sofort 
eingestellt werden, und unterstreicht, daß alle Parteien 
größte Zurückhaltung üben und die für die erfolgreiche 
Durchführung des Friedensübereinkommens unerläßliche 
Kooperationsbereitschaft an den Tag legen müssen." 

 
 
 Auf seiner 3607. Sitzung am 15. Dezember 1995 lud der 
Rat die Vertreter Ägyptens, Bosnien und Herzegowinas, 
Brasiliens, Japans, Kanadas, Kroatiens, Malaysias, Norwe-
gens, Spaniens, der Türkei und der Ukraine ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 
 "Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß der Resolution 1026 
(1995) des Sicherheitsrats (S/1995/1031)"34. 

 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jova-
novic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge der Erörte-
rung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergreifen. 
 
 

Resolution 1031 (1995) 
vom 15. Dezember 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für eine politische Ver-
handlungsregelung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi-
en, durch welche die territoriale Unversehrtheit aller dorti-
gen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Gren-
zen gewahrt wird, 
 
 mit Genugtuung über die am 14. Dezember 1995 auf der 
Pariser Friedenskonferenz erfolgte Unterzeichnung des All-
gemeinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bos-
nien und Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zu-
sammen als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet) 
durch die Republik Bosnien und Herzegowina, die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien sowie die an-
deren Vertragsparteien35, 
 
 sowie mit Genugtuung über das Übereinkommen von 
Dayton vom 10. November 1995 über die Schaffung der Fö-
deration Bosnien und Herzegowina39, 
 
                                                           

38 Allgemeines Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Frie-
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 ferner mit Genugtuung über die Schlußfolgerungen der 
am 8. und 9. Dezember 1995 in London abgehaltenen Kon-
ferenz zur Umsetzung des Friedens (Londoner Konferenz)40 
und insbesondere über deren Beschluß, wie in diesen 
Schlußfolgerungen ausgeführt, einen Rat für die Umsetzung 
des Friedens samt einem Lenkungsausschuß dieses Rates 
einzurichten, 
 
 unter Würdigung der Bemühungen der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien zur Herbeifüh-
rung einer Friedensregelung und Kenntnis nehmend von 
dem Beschluß der Londoner Konferenz, wonach die Interna-
tionale Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in dem 
Rat für die Umsetzung des Friedens aufgehen wird, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 199541, 
 
 feststellend, daß die Situation in der Region nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 
 
 entschlossen, die friedliche Beilegung der Konflikte im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen zu fördern, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 

I 
 
 1. begrüßt und unterstützt das Friedensübereinkom-
men35 und fordert die Parteien auf, ihren mit dem Überein-
kommen eingegangenen Verpflichtungen nach Treu und 
Glauben nachzukommen; 
 
 2. bringt seine Absicht zum Ausdruck, die Umsetzung 
des Friedensübereinkommens weiter zu verfolgen; 
 
 3. begrüßt die Fortschritte, die die Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien in Richtung auf ihre gegenseitige Anerkennung in-
nerhalb ihrer international anerkannten Grenzen erzielt ha-
ben; 
 
 4. bekräftigt seine Resolutionen betreffend die Einhal-
tung des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugosla-
wien, bekräftigt außerdem, daß alle Staaten mit dem Interna-
tionalen Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht und seinen Organen im Einklang mit den Bestim-
mungen der Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993 und 
dem Statut des Internationalen Gerichts voll zu kooperieren 
haben und gemäß Artikel 29 des Statuts den Rechtshilfeer-
suchen oder den von einer Strafkammer erlassenen Verfü-
gungen nachzukommen haben, und fordert sie auf, die Ein-
richtung von Büros des Gerichts zuzulassen; 
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 5. erkennt an, daß die Parteien mit allen an der Um-
setzung der Friedensregelung beteiligten Stellen voll zu ko-
operieren haben, wie in dem Friedensübereinkommen be-
schrieben, ebenso wie mit anderen Stellen, die anderweitig 
vom Sicherheitsrat ermächtigt sind, einschließlich des Inter-
nationalen Gerichts, und daß die Parteien insbesondere die in 
Ziffer 14 genannte multinationale Truppe ermächtigt haben, 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich 
des Einsatzes von Gewalt, falls notwendig, um die Einhal-
tung von Anhang 1-A des Friedensübereinkommens sicher-
zustellen; 
 
 6. begrüßt, daß sich die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa bereit erklärt hat, auf Ersu-
chen der Vertragsparteien des Anhangs 3 des Friedensüber-
einkommens ein Programm zur Abhaltung von Wahlen für 
Bosnien und Herzegowina zu beschließen und aufzustellen; 
 
 7. begrüßt außerdem die Verpflichtung der Parteien, 
wie im Friedensübereinkommen ausgeführt, allen ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehenden Personen das Höchstmaß an in-
ternational anerkannten Menschenrechten und Grundfreihei-
ten zu gewährleisten, betont, daß die Einhaltung dieser Ver-
pflichtung von grundlegender Bedeutung für die Verwirkli-
chung eines dauerhaften Friedens ist, und begrüßt die von 
den Parteien an die Menschenrechtskommission der Verein-
ten Nationen, die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, den Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und andere zwischenstaatliche 
oder regionale Menschenrechtsmissionen oder 
-organisationen gerichtete Bitte, die Menschenrechtssitua-
tion in Bosnien und Herzegowina genau zu verfolgen; 
 
 8. begrüßt ferner, daß sich die Parteien zu dem Recht 
aller Flüchtlinge und Vertriebenen bekannt haben, in Frei-
heit und Sicherheit an ihre Heimstätten zurückzukehren, 
verweist auf die führende humanitäre Rolle, die der Hohen 
Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen durch das 
Friedensübereinkommen dabei übertragen wird, in Abstim-
mung mit den anderen beteiligten Organisationen und unter 
der Aufsicht des Generalsekretärs bei der Repatriierung und 
Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen behilflich 
zu sein, und betont, wie wichtig es ist, daß die Repatriierung 
gestaffelt, schrittweise und ordnungsgemäß abgewickelt 
wird; 
 
 9. betont, wie wichtig es ist, Bedingungen zu schaf-
fen, die den Wiederaufbau und die Entwicklung Bosnien und 
Herzegowinas begünstigen, und ermutigt die Mitgliedstaa-
ten, das Wiederaufbauprogramm in diesem Land zu unter-
stützen; 
 
 10. unterstreicht, daß, wie in den Schlußfolgerungen 
der Londoner Konferenz beschrieben, ein Zusammenhang 
besteht zwischen der Erfüllung der von den Parteien in dem 
Friedensübereinkommen eingegangenen Verpflichtungen 
und der Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, Fi-
nanzmittel für den Wiederaufbau und die Entwicklung be-
reitzustellen; 

 11. begrüßt, daß die Vertragsparteien des Anhangs 1-B 
des Friedensübereinkommens darin übereinstimmen, daß die 
Festlegung von schrittweisen Maßnahmen im Hinblick auf 
die regionale Stabilität und Rüstungskontrolle für die Schaf-
fung eines stabilen Friedens in der Region unverzichtbar ist, 
betont, wie wichtig es ist, daß alle Mitgliedstaaten ihre dies-
bezüglichen Bemühungen unterstützen, und unterstützt die 
Zusage der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa, den Parteien bei der Aushandlung und Umset-
zung solcher Maßnahmen behilflich zu sein; 
 

II 
 
 12. begrüßt die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die 
durch die in Anhang 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig 
werden, den Parteien des Friedensübereinkommens durch 
die Dislozierung einer multinationalen Friedensumsetzungs-
truppe behilflich zu sein; 
 
 13. verweist auf die Bitte der Parteien an die internatio-
nale Gemeinschaft, für einen Zeitraum von ungefähr einem 
Jahr eine multinationale Friedensumsetzungstruppe zu ent-
senden, die bei der Umsetzung der territorialen und sonsti-
gen militärischen Bestimmungen des Anhangs 1-A des Frie-
densübereinkommens behilflich sein soll; 
 
 14. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anhang 1-A des Friedensübereinkommens genannte Organi-
sation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, eine 
multinationale Friedensumsetzungstruppe unter einer ge-
meinsamen Einsatzführung einzurichten, die die in den An-
hängen 1-A und 2 des Friedensübereinkommens beschriebe-
nen Aufgaben wahrnehmen soll; 
 
 15. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Umsetzung von Anhang 1-A des Friedensüberein-
kommens zu gewährleisten und seine Einhaltung sicherzu-
stellen, betont, daß die Parteien für die Einhaltung dieses 
Anhangs zu gleichen Teilen verantwortlich gemacht werden 
und daß sie gleichermaßen den von der Friedensumsetzungs-
truppe gegebenenfalls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur 
Umsetzung dieses Anhangs und zum Schutz der Truppe un-
terliegen, und nimmt Kenntnis davon, daß die Parteien ihr 
Einverständnis damit erklärt haben, daß die Friedensumset-
zungstruppe solche Maßnahmen ergreift; 
 
 16. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, im Einklang mit Anhang 1-A des Friedens-
übereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der vom Kommandeur der Friedens-
umsetzungstruppe festgelegten Regeln und Verfahren für die 
Einsatzführung im Luftraum über Bosnien und Herzegowina 
für den gesamten zivilen und militärischen Flugverkehr si-
cherzustellen; 
 
 17. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen der 
Friedensumsetzungstruppe alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unterstützung bei 



 25 

der Durchführung ihres Auftrags zu ergreifen, und erkennt 
das Recht der Truppe an, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sich gegen einen Angriff oder die Androhung 
eines Angriffs zu verteidigen; 
 
 18. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit der Friedensumsetzungstruppe und des sonsti-
gen internationalen Personals achten; 
 
 19. beschließt, daß ab dem Tag, an dem der Generalse-
kretär dem Rat berichtet, daß die Übertragung der Autorität 
von der Schutztruppe der Vereinten Nationen auf die Frie-
densumsetzungstruppe stattgefunden hat, die mit den Reso-
lutionen 770 (1992) vom 13. August 1992, 781 (1992) vom 
9. Oktober 1992, 816 (1993) vom 31. März 1993, 836 
(1993) vom 4. Juni 1993, 844 (1993) vom 18. Juni 1993 und 
958 (1994) vom 19. November 1994 den Staaten erteilte 
Ermächtigung, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, endet 
und daß die Bestimmungen der Resolution 824 (1993) vom 
6. Mai 1993 und der danach verabschiedeten Resolutionen 
betreffend Sicherheitszonen ab demselben Zeitpunkt eben-
falls außer Kraft treten; 
 
 20. ersucht die Regierung Bosnien und Herzegowinas, 
mit dem Kommandeur der Friedensumsetzungstruppe zu-
sammenzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung der Flug-
häfen in Bosnien und Herzegowina sicherzustellen, unter 
Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, die der Truppe 
mit Anhang 1-A des Friedensübereinkommens in bezug auf 
den Luftraum von Bosnien und Herzegowina übertragen 
wurden; 
 
 21. beschließt, im Hinblick auf die Beendigung der in 
den Ziffern 14 bis 17 erteilten Ermächtigung ein Jahr nach 
der Übertragung der Autorität von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen auf die Friedensumsetzungstruppe, bis 
zu diesem Zeitpunkt eine Überprüfung durchzuführen und 
auf der Grundlage der über den Generalsekretär vorgelegten 
Empfehlungen der an der Friedensumsetzungstruppe teil-
nehmenden Staaten und des Hohen Beauftragten einen Be-
schluß darüber zu fassen, ob diese Ermächtigung weitergel-
ten soll; 
 
 22. beschließt außerdem, daß das mit Resolution 713 
(1991) vom 25. September 1991 verhängte Embargo keine 
Anwendung auf Waffen und militärisches Gerät findet, die 
zum ausschließlichen Gebrauch der nach Ziffer 14 tätig 
werdenden Mitgliedstaaten oder der internationalen Polizei-
kräfte bestimmt sind; 
 
 23. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der Re-
gion, den nach Ziffer 14 tätig werdenden Mitgliedstaaten 
angemessene Unterstützung und Erleichterungen zu gewäh-
ren, einschließlich Transiterleichterungen; 
 
 24. begrüßt den Abschluß der in Anlage B des An-
hangs 1-A des Friedensübereinkommens vorgesehenen Ab-
kommen betreffend die Rechtsstellung der Truppen und ver-
langt, daß die Parteien diese Abkommen vollinhaltlich ein-
halten; 

 25. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in An-
hang 1-A des Friedensübereinkommens genannte Organisa-
tion oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, dem Rat 
auf dem vorgesehenen Weg und mindestens in monatlichen 
Abständen Bericht zu erstatten, wobei der erste derartige Be-
richt nicht später als zehn Tage nach Verabschiedung dieser 
Resolution vorzulegen ist; 
 
 26. unterstützt die auf Ersuchen der Parteien erfolgte 
Bestellung eines Hohen Beauftragten, der im Einklang mit 
Anhang 10 des Friedensübereinkommens über die zivilen 
Aspekte der Umsetzung die Durchführung des Friedens-
übereinkommens überwachen und die beteiligten zivilen Or-
ganisationen und Stellen mobilisieren, ihnen gegebenenfalls 
Anleitung erteilen sowie ihre Tätigkeit koordinieren wird, 
und erklärt sich mit der Bestellung von Carl Bildt zum Ho-
hen Beauftragten einverstanden; 
 
 27. bestätigt, daß der Hohe Beauftragte die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung von Anhang 10 
des Friedensübereinkommens über die zivilen Aspekte der 
Umsetzung ist; 
 
 28. beschließt, daß alle betroffenen Staaten und insbe-
sondere diejenigen, in denen der Hohe Beauftragte Büros 
einrichtet, sicherzustellen haben, daß der Hohe Beauftragte 
die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 
Rechtsfähigkeit besitzt, einschließlich der Fähigkeit, Verträ-
ge zu schließen, und der Fähigkeit, bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen zu erwerben und darüber zu verfügen; 
 
 29. stellt fest, daß eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Friedensumsetzungstruppe, dem Hohen Beauftragten 
und den Organisationen erforderlich sein wird, um eine er-
folgreiche Umsetzung sicherzustellen; 
 
 30. bekräftigt die Notwendigkeit, das Friedensüberein-
kommen in seiner Gesamtheit umzusetzen, und betont in 
diesem Zusammenhang, welche Bedeutung er der umgehen-
den Umsetzung von Anhang 11 des Friedensübereinkom-
mens beimißt, beschließt, aufgrund des Berichts des Gene-
ralsekretärs rasch tätig zu werden, in dem dieser die Schaf-
fung einer Zivilpolizeitruppe der Vereinten Nationen mit den 
in Anhang 11 beschriebenen Aufgaben und die Einrichtung 
eines Zivilbüros mit den in dem Bericht des Generalsekre-
tärs42 beschriebenen Verantwortlichkeiten empfiehlt, und be-
schließt ferner, daß das zur Wahrnehmung der in dem Be-
richt beschriebenen Aufgaben erforderliche zivilpolizeiliche, 
für die Minenräumung und zivile Angelegenheiten zuständi-
ge und sonstige Personal unbeschadet der Bestimmungen in 
den Ziffern 33 und 34 zwischenzeitlich vor Ort verbleibt; 
 
 31. betont, daß in Sarajewo rasch Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um zwischen den Volksgruppen Vertrauen 
herzustellen, und ersucht zu diesem Zweck den Generalse-
kretär, die rasche Verlegung von Teilen der Zivilpolizei der 
Vereinten Nationen aus der Republik Kroatien nach Saraje-
wo sicherzustellen; 
                                                           

42 Ebd., Abschnitt III.D. 
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 32. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Einklang 
mit Anhang 10 des Friedensübereinkommens und den 
Schlußfolgerungen der Londoner Konferenz Berichte des 
Hohen Beauftragten über die Umsetzung des Friedensüber-
einkommens vorzulegen; 
 

III 
 
 33. beschließt, daß das Mandat der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen an dem Tag endet, an dem der General-
sekretär dem Rat berichtet, daß die Übertragung der Autori-
tät von der Schutztruppe der Vereinten Nationen auf die 
Friedensumsetzungstruppe stattgefunden hat; 
 
 34. billigt die in dem Bericht des Generalsekretärs be-
schriebenen Regelungen43 für den Abzug der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen und von Einheiten des Hauptquar-
tiers von der Friedenstruppe der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der Regelungen für die Führung der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen im Anschluß an die Übertragung ih-
rer Autorität auf die Friedensumsetzungstruppe; 
 
 35. spricht dem gesamten Personal der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen, das seine Dienste für die Sache des 
Friedens im ehemaligen Jugoslawien bereitgestellt hat, seine 
wärmste Anerkennung aus und würdigt diejenigen, die im 
Dienst dieser Sache ihr Leben gelassen oder schwere Verlet-
zungen erlitten haben; 
 
 36. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, von allen erforderlichen Mitteln Gebrauch zu 
machen, um beim Abzug der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen behilflich zu sein; 
 
 37. fordert die Parteien auf, die Sicherheit der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen zu gewährleisten, und bestä-
tigt, daß die Truppe auch während der Abzugsphase nach 
wie vor alle bestehenden Vorrechte und Immunitäten ge-
nießt; 
 
 38. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht zu 
erstatten, sobald der Abzug der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen abgeschlossen ist; 
 

IV 
 
 39. anerkennt den einmaligen, außergewöhnlichen und 
komplexen Charakter der derzeitigen Situation in Bosnien 
und Herzegowina, der außergewöhnliche Maßnahmen erfor-
dert; 
 
 40. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3607. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 
 
 
 
                                                           

43 Ebd., Abschnitt II. 

Beschlüsse 
 
 Mit Schreiben vom 21. Dezember 199544 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 
 

 "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben Ihren Be-
richt vom 13. Dezember 199545 über die Durchführung 
des Grundabkommens über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien46 geprüft. Die Ratsmitglieder 
stimmen mit Ihnen überein, daß die wirksame und pünkt-
liche Durchführung des Abkommens uneingeschränkte 
internationale Unterstützung verdient. 

 
 In dem Abkommen wird der Rat ersucht, eine Ü-
bergangsverwaltung einzusetzen und die Dislozierung 
einer internationalen Truppe zu genehmigen. Die Mit-
glieder des Rates halten sich in Bekräftigung der Resolu-
tion 1025 (1995) vom 30. November 1995 bereit, die 
Möglichkeit zu erwägen, beide Elemente in einen Einsatz 
der Vereinten Nationen zu integrieren, und betonen, daß 
die notwendigen Finanzmittel rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt werden müssen, falls der Rat die Einrichtung ei-
nen solchen Einsatzes beschließt. 

 
 Die Ratsmitglieder kommen überein, daß die Trup-
pe unter einem geeigneten Mandat operieren und den 
notwendigen Schutz erhalten soll. Sie legen Ihnen nahe, 
die Gespräche mit möglichen truppenstellenden Ländern 
zu beschleunigen, damit die Truppe so bald wie möglich 
disloziert werden kann. 

 
 Die Ratsmitglieder stimmen Ihrer Bemerkung zu, 
daß die Durchführung des Abkommens vom 12. Novem-
ber 199546 komplex und schwierig sein werde. Sie er-
kennen die Gefahr, daß die beiden Seiten einige der Ab-
kommensbestimmungen unterschiedlich auslegen könn-
ten. Daher begrüßen sie Ihre Entscheidung, sobald sich 
eine passende Gelegenheit anzeigt, einen Abgesandten in 
die Region zu schicken, um die Durchführung des Ab-
kommens mit der Regierung Kroatiens und Vertretern 
der örtlichen Serben zu erörtern, sowie die praktischen 
Gesichtspunkte der Einrichtung eines Einsatzes der Ver-
einten Nationen zu erörtern, namentlich die Möglichkei-
ten, wie das Gastland zur Deckung seiner Kosten beitra-
gen kann." 

 
 Auf seiner 3612. Sitzung am 21. Dezember 1995 be-
schloß der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und 
der Türkei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Gemäß Resolution 1019 (1995) vorgelegter Bericht des 
Generalsekretärs über Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in den Gebieten von Srebrenica, Žepa, 
Banja Luka und Sanski Most (S/1995/988)"34. 

                                                           
44 S/1995/1053. 
45 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 

October, November and December 1995, Dokument S/1995/1028. 
46 Ebd., Dokument S/1995/951. 
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Resolution 1034 (1995) 
vom 21. Dezember 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 in Bekräftigung aller seiner früheren einschlägigen Reso-
lutionen über die Situation in Bosnien und Herzegowina, 
insbesondere Resolution 1019 (1995) vom 9. November 
1995, sowie unter Verurteilung der Tatsache, daß die Partei 
der bosnischen Serben den darin enthaltenen Forderungen 
trotz wiederholter Aufforderungen nicht nachgekommen ist, 
 
 nach Behandlung des vom Generalsekretär gemäß Reso-
lution 1019 (1995) vorgelegten Berichts über Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht in den Gebieten von Sre-
brenica, Žepa, Banja Luka und Sanski Most vom 
27. November 199547, 
 
 in ernster Besorgnis über die in dem genannten Bericht 
enthaltenen Informationen, wonach es überwältigende Be-
weise für eine systematische Politik der summarischen Hin-
richtungen, der Vergewaltigungen, der Massenvertreibung, 
der willkürlichen Inhaftierungen, der Zwangsarbeit und des 
Verschwindenlassens zahlreicher Personen gibt, 
 
 in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Unterstützung 
für die Arbeit des gemäß seiner Resolution 827 (1993) vom 
25. Mai 1993 geschaffenen Internationalen Gerichts zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
 
 im Hinblick darauf, daß das am 21. November 1995 in 
Dayton (Ohio) paraphierte Allgemeine Rahmenüberein-
kommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und 
die dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Friedens-
übereinkommen" bezeichnet)35 vorsieht, daß niemand, der 
eine von dem Internationalen Gericht verhängte Strafe ver-
büßt, und niemand, gegen den von dem Gericht Anklage er-
hoben wurde und der einer Anordnung zum Erscheinen vor 
Gericht nicht Folge geleistet hat, sich um ein Ernennungs-, 
Wahl- oder sonstiges öffentliches Amt in Bosnien und Her-
zegowina bewerben oder ein solches innehaben kann, 
 
 unter Verurteilung dessen, daß die Partei der bosnischen 
Serben ihren Verpflichtungen im Hinblick auf die Gewäh-
rung des Zugangs zu Vertriebenen, Internierten oder als 
vermißt gemeldeten Personen nicht nachkommt, 
 
 erneut seine in der Erklärung des Ratspräsidenten vom 
7. Dezember 199537 zum Ausdruck gebrachte Besorgnis be-
kundend, 
 
 in großer Sorge über die Not von Hunderttausenden von 
Flüchtlingen und Vertriebenen infolge der Feindseligkeiten 
im ehemaligen Jugoslawien, 
 
 1. verurteilt nachdrücklich alle Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und verlangt, daß 
                                                           

47 Ebd., Dokument S/1995/988. 

alle Beteiligten ihren diesbezüglichen Verpflichtungen voll 
nachkommen, und erklärt erneut, daß alle, die Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht begehen, für diese Hand-
lungen individuell verantwortlich gemacht werden; 
 
 2. verurteilt insbesondere auf das schärfste die von 
den bosnischen Serben und paramilitärischen Kräften in den 
Gebieten von Srebrenica, Žepa, Banja Luka und Sanski 
Most begangenen Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht und die Menschenrechte, wie im Bericht des General-
sekretärs vom 27. November 199547 beschrieben, die eine 
systematische Politik der summarischen Hinrichtungen, der 
Vergewaltigungen, der Massenvertreibung, der willkürlichen 
Inhaftierungen, der Zwangsarbeit und des Verschwindenlas-
sens zahlreicher Personen erkennen lassen; 
 
 3. nimmt mit größter Besorgnis Kenntnis von den im 
Bericht des Generalsekretärs angeführten umfangreichen 
Beweisen dafür, daß eine unbekannte, aber jedenfalls große 
Zahl von Männern in dem Gebiet von Srebrenica, insbeson-
dere in Nova Kasaba-Konjevic Polje (Kaldrumica), Kravice, 
Rasica Gai, Zabrde und an zwei Stellen in Karakaj und mög-
licherweise auch in Bratunac und Potocari von bosnischen 
Serben und paramilitärischen Kräften summarisch hingerich-
tet wurden, und verurteilt diese Handlungen auf das nach-
drücklichste; 
 
 4. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die Anstrengungen, die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz unternimmt, um Zugang zu den Vertrie-
benen und zu den internierten oder als vermißt gemeldeten 
Personen zu erlangen, und fordert alle Parteien auf, ihren 
Verpflichtungen im Hinblick auf diesen Zugang nachzu-
kommen; 
 
 5. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen Ser-
ben den Vertretern des Amtes des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen, des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz und anderer internationaler Organisa-
tionen sofortigen und ungehinderten Zugang zu den Vertrie-
benen sowie zu den Internierten oder als vermißt gemeldeten 
Personen aus Srebrenica, Žepa und den Regionen von Banja 
Luka und Sanski Most gewährt, die sich in Gebieten der Re-
publik Bosnien und Herzegowina befinden, die unter der 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Serben stehen, und 
daß die Partei der bosnischen Serben Vertretern des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz gestattet, a) alle gegen 
ihren Willen festgehaltenen Personen, gleichviel ob Zivil-
personen oder Angehörige der Streitkräfte der Republik 
Bosnien und Herzegowina, zu besuchen und zu registrieren 
und b) Zugang zu jedem Ort zu erhalten, den diese für wich-
tig halten; 
 
 6. erklärt, daß die Verstöße gegen das humanitäre 
Recht und gegen die Menschenrechte in den Gebieten von 
Srebrenica, Žepa, Banja Luka und Sanski Most von Juli bis 
Oktober 1995 von den zuständigen Stellen der Vereinten 
Nationen und anderen internationalen Organisationen und 
Einrichtungen vollständig und ordnungsgemäß untersucht 
werden müssen; 
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 7. nimmt zur Kenntnis, daß das gemäß Resolution 827 
(1993) geschaffene Internationale Gericht zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht am 16. November 1995 ge-
gen die Führer der bosnischen Serben Radovan Karadzic 
und Ratko Mladic wegen ihrer unmittelbaren und individuel-
len Verantwortlichkeit für die im Juli 1995 gegen die bos-
nisch-muslimische Bevölkerung von Srebrenica begangenen 
Greueltaten Anklage erhoben hat; 
 
 8. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen Ser-
ben den Vertretern der zuständigen Stellen der Vereinten 
Nationen und der anderen internationalen Organisationen 
und Einrichtungen, so auch dem Sonderberichterstatter der 
Menschenrechtskommission, sofortigen ungehinderten Zu-
gang zu den fraglichen Gebieten gewährt, namentlich auch 
zum Zweck der Untersuchung der Greueltaten; 
 
 9. unterstreicht insbesondere, daß es dringend not-
wendig ist, daß alle Parteien dem Ankläger des Internationa-
len Gerichts eine wirksame und rasche Beweisaufnahme er-
möglichen, damit das Gericht seiner Aufgabe nachkommen 
kann; 
 
 10. betont, daß alle Parteien verpflichtet sind, mit den 
zuständigen Stellen der Vereinten Nationen und anderen in-
ternationalen Organisationen und Einrichtungen zu koope-
rieren und ihnen ungehinderten Zugang zu gewähren, um ih-
re Untersuchungen zu erleichtern, und nimmt Kenntnis von 
ihren im Rahmen des Friedensübereinkommens35 eingegan-
genen diesbezüglichen Verpflichtungen; 
 
 11. verlangt erneut, daß alle Parteien, insbesondere die 
Partei der bosnischen Serben, alle Handlungen unterlassen, 
die darauf abzielen, Beweise für Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht zu vernichten, zu verändern, zu verbergen 
oder zu beschädigen, und daß sie dieses Beweismaterial er-
halten; 
 
 12. verlangt außerdem erneut, daß alle Staaten, insbe-
sondere die Staaten in der Region des ehemaligen Jugosla-
wien, und alle Konfliktparteien im ehemaligen Jugoslawien 
die in Ziffer 4 der Resolution 827 (1993) genannten Ver-
pflichtungen zur vollen Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Gericht voll und nach Treu und Glauben erfüllen, 
und fordert sie auf, es dem Gericht durch die Schaffung der 
erforderlichen Voraussetzungen zu ermöglichen, die Aufga-
be wahrzunehmen, für die es geschaffen wurde, so auch die 
Einrichtung von Büros des Gerichts, wann immer letzteres 
dies für notwendig hält; 
 
 13. verlangt ferner erneut die sofortige Schließung al-
ler Internierungslager im gesamten Hoheitsgebiet Bosnien 
und Herzegowinas; 
 
 14. fordert die Parteien nachdrücklich auf, die volle 
Achtung der Normen des humanitären Völkerrechts und der 
Menschenrechte der Zivilbevölkerung sicherzustellen, die in 
den Gebieten in Bosnien und Herzegowina lebt, die zur Zeit 

ihrer Kontrolle unterstehen und aufgrund des 
Friedensübereinkommens an eine andere Partei übertragen 
werden;  
 15. verurteilt die weitverbreitete Plünderung und Zer-
störung von Häusern und anderen Vermögenswerten, insbe-
sondere durch die Streitkräfte des Kroatischen Verteidi-
gungsrats im Gebiet von Mrkonjic Grad und Sipovo, und 
verlangt, daß alle Seiten derartige Handlungen sofort einstel-
len, diese untersuchen und sicherstellen, daß alle Gesetzes-
brecher für ihre Handlungen individuell verantwortlich ge-
macht werden; 
 
 16. verlangt, daß alle Seiten das Legen von Minen un-
terlassen, insbesondere in den zur Zeit ihrer Kontrolle unter-
stehenden Gebieten, die aufgrund des Friedensübereinkom-
mens an eine andere Partei übertragen werden; 
 
 17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Bemühungen weiter zu unterstützen, die die Vereinten Na-
tionen, humanitäre Organisationen und nichtstaatliche Orga-
nisationen zur Zeit im ehemaligen Jugoslawien unterneh-
men, um die Not von Hunderttausenden von Flüchtlingen 
und Vertriebenen zu lindern; 
 
 18. fordert außerdem alle Konfliktparteien im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien nachdrücklich auf, bei 
diesen Bemühungen voll zu kooperieren, mit dem Ziel, Be-
dingungen zu schaffen, die die Repatriierung und Rückkehr 
von Flüchtlingen und Vertriebenen in Sicherheit und Würde 
begünstigen; 
 
 19. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
über die Fortschritte unterrichtet zu halten, die bei der Un-
tersuchung der in dem genannten Bericht erwähnten Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht erzielt werden; 
 
 20. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3612. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3613. Sitzung am 21. Dezember 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herze-
gowinas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 
 

"Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 1026 
(1995) des Sicherheitsrats (S/1995/1031 und 
Add.1)"34. 

 
 

Resolution 1035 (1995) 
vom 21. Dezember 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf seine Resolution 1031 (1995) vom 
15. Dezember 1995, 
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 sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rahmenüber-
einkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina 
und die dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Frie-
densübereinkommen" bezeichnet)35, 
 
 nach weiterer Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 13. Dezember 199541, 
 
 1. billigt den Bericht des Generalsekretärs und die 
Vorschläge für die Mitwirkung der Vereinten Nationen an 
der Umsetzung des darin enthaltenen Friedensübereinkom-
mens; 
 
 2. beschließt, für einen Zeitraum von einem Jahr ab 
der Übertragung der Autorität von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen auf die multinationale Friedensumset-
zungstruppe eine Zivilpolizeitruppe der Vereinten Nationen 
unter der Bezeichnung Internationale Polizeieinsatztruppe 
einzurichten, der die in Anhang 11 des Friedensüberein-
kommens genannten Aufgaben übertragen werden, sowie ein 

Zivilbüro der Vereinten Nationen, das die im Bericht des 
Generalsekretärs genannten Aufgaben wahrnehmen wird, 
und befürwortet zu diesem Zweck die im Bericht des Gene-
ralsekretärs beschriebenen Regelungen; 
 
 3. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß die In-
ternationale Polizeieinsatztruppe und das Zivilbüro der Ver-
einten Nationen dem Generalsekretär unterstehen werden 
und daß ihre Tätigkeit nach Bedarf der Koordinierung und 
Anleitung des Hohen Beauftragten unterliegt, begrüßt die 
Absicht des Generalsekretärs, einen Koordinator der Verein-
ten Nationen zu ernennen, und ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat dementsprechend mindestens alle drei Monate Be-
richte über die Tätigkeit der Internationalen Polizeieinsatz-
truppe und des Zivilbüros vorzulegen; 
 
 4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3613. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Schutztruppe der Vereinten Nationen48 
 
 
 

Beschlüsse48 
 
 Mit Schreiben vom 16. Januar 199549 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 12. Januar 1995 betreffend Ihren Vor-
schlag, General Bernard Janvier (Frankreich) in Nachfol-
ge von General Bertrand de Sauville de la Presle (Frank-
reich) zum Kommandeur der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen zu ernennen, den Ratsmitgliedern zur Kenntnis 
gebracht worden ist50. Sie nehmen von der in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Information Kenntnis und stim-
men dem darin enthaltenen Vorschlag zu." 

 
 
 Mit Schreiben vom 8. Februar 199551 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt:  
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 3. Februar 1995 betreffend die Aufnahme 
eines weiteren Landes in die Liste der Mitgliedstaaten, 
die Militärpersonal für die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen zur Verfügung stellen52, den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 
 
 
                                                           

48 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993 und 1994 verabschiedet. 

49 S/1995/42. 
50 S/1995/41. 
51 S/1995/125. 
52 S/1995/124. 

 Auf seiner 3512. Sitzung am 31. März 1995 beschloß der 
Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas, der ehemali-
gen jugoslawischen Republik Mazedonien und Kroatiens 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Behandlung des folgen-
den Punktes teilzunehmen:  
 

"Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 4 der Resolu-
tion 947 (1994) des Sicherheitsrats (S/1995/222 und 
Korr.1 und 2)"5. 

 
 

Resolution 981 (1995) 
vom 31. März 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen zu den Konflikten im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. März 199553, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, 
 
                                                           

53 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 
January, February and March 1995, Dokument S/1995/222. 
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 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Kroatien, einschließlich ihrer Rechte und Pflichten in bezug 
auf die Kontrolle über ihren internationalen Handel, 
 
 mit Genugtuung über die kontinuierlichen Bemühungen, 
die die Vertreter der Vereinten Nationen, der Europäischen 
Union, der Russischen Föderation und der Vereinigten Staa-
ten von Amerika unternehmen, um eine Verhandlungslösung 
des Konflikts in der Republik Kroatien zu erleichtern, und in 
Bekräftigung seiner Aufforderung an die Regierung der Re-
publik Kroatien und die örtlichen serbischen Behörden, um-
gehend und ohne Vorbedingungen Verhandlungen zur Her-
beiführung einer solchen Regelung aufzunehmen und dabei 
vollen Gebrauch von dem Plan zu machen, der ihnen von 
den genannten Vertretern vorgelegt worden ist, 
 
 in der Erwägung, daß wichtige Bestimmungen des Frie-
densplans der Vereinten Nationen für die Republik Kroati-
en54 noch nicht umgesetzt sind, insbesondere soweit sie die 
Entmilitarisierung der unter der Kontrolle der örtlichen ser-
bischen Behörden stehenden Gebiete, die Rückkehr aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre Heimstätten und die 
Aufstellung von örtlichen Polizeikräften betreffen, die ihre 
Aufgaben ohne Diskriminierung gegen Personen jedweder 
Nationalität ausüben, damit die Menschenrechte aller Be-
wohner geschützt sind, und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, der Umsetzung dieser Bestimmungen zuzustimmen, 
 
 sowie in der Erwägung, daß wichtige Bestimmungen der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere 
der Resolutionen 871 (1993) vom 4. Oktober 1993 und 947 
(1994) vom 30. September 1994, noch immer nicht umge-
setzt sind, 
 
 feststellend, daß das Mandat der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen in der Republik Kroatien gemäß Resolution 
947 (1994) am 31. März 1995 ausläuft, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Republik Kroatien bei den Vereinten Nationen 
vom 17. März 1995 betreffend die Auffassungen seiner Re-
gierung zu der Schaffung eines Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen in der Republik Kroatien55, 
 
 betonend, daß eine bessere Einhaltung der Menschen-
rechte, einschließlich ihrer angemessenen internationalen 
Überwachung, einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zur 
Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Parteien 
und zur Schaffung eines dauerhaften Friedens darstellt, 
 
 erneut seine Entschlossenheit bekundend, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem 
                                                           

54 Ebd., Forty-sixth Year, Supplement for October, November and De-
cember 1991, Dokument S/23280, Anhang III. 

55 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for January, February and March 
1995, Dokument S/1995/206. 

Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver-
einten Nationen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 199553 und billigt insbesondere die in Ziffer 84 
vorgesehenen Regelungen; 
 
 2. beschließt, im Einklang mit Ziffer 84 des genannten 
Berichts unter seiner Aufsicht die künftig als "UNCRO" be-
zeichnete Operation der Vereinten Nationen zur Wiederher-
stellung des Vertrauens in Kroatien für einen am 
30. November 1995 endenden Zeitraum zu schaffen, und er-
sucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die möglichst baldige Dislozierung dieser 
Operation zu gewährleisten; 
 
 3. beschließt, daß das Mandat der UNCRO im Ein-
klang mit dem Bericht des Generalsekretärs sowie auf der 
Grundlage des Friedenssicherungsplans der Vereinten Na-
tionen für die Republik Kroatien54, der einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats, der Waffenruhevereinbarung 
vom 29. März 1994 zwischen der Republik Kroatien und 
den örtlichen serbischen Behörden56 und der unter der 
Schirmherrschaft der Kovorsitzenden des Lenkungsaus-
schusses der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien geschlossenen Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 199457 unter anderem die folgenden Aufgaben 
umfaßt: 
 
 a) die uneingeschränkte Wahrnehmung der in der 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 1994 vorgesehenen 
Aufgaben; 
 
 b) die Erleichterung der Umsetzung der 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezember 1994; 
 
 c) die Erleichterung der Durchführung aller einschlä-
gigen Resolutionen des Sicherheitsrats, einschließlich der in 
Ziffer 72 des genannten Berichts aufgeführten Aufgaben; 
 
 d) die Unterstützung bei der Kontrolle, durch Überwa-
chung und Berichterstattung, des grenzüberschreitenden 
Verkehrs von Militärpersonal, militärischem Gerät, militäri-
schen Versorgungsgütern und Waffen zwischen der Repu-
blik Kroatien und der Republik Bosnien und Herzegowina 
sowie zwischen der Republik Kroatien und der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) an den Grenz-
übergangsstellen, für die die UNCRO verantwortlich ist, wie 
im Friedenssicherungsplan der Vereinten Nationen für die 
Republik Kroatien festgelegt; 
 
 e) die Erleichterung der Lieferung der internationalen 
humanitären Hilfsgüter an die Republik Bosnien und Herze-
gowina durch das Hoheitsgebiet der Republik Kroatien; 
 
 
                                                           

56 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for January, February and March 
1995, Dokument S/1994/367, Anhang. 

57 Ebd., Supplement for October, November and December 1994, Doku-
ment S/1994/1375. 
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 f) die Überwachung der Entmilitarisierung der Halb-
insel Prevlaka im Einklang mit der Resolution 779 (1992) 
vom 6. Oktober 1992; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, seine Konsultationen 
mit allen Beteiligten über die Einzelheiten der Durchführung 
des in Ziffer 3 festgelegten Auftrags fortzusetzen und dem 
Rat bis spätestens 21. April 1995 zwecks Genehmigung Be-
richt zu erstatten; 
 
 5. beschließt, daß die UNCRO eine Übergangsrege-
lung zur Schaffung der Bedingungen darstellt, die eine Ver-
handlungslösung erleichtern werden, die mit der territorialen 
Unversehrtheit der Republik Kroatien vereinbar ist und die 
Sicherheit und die Rechte aller in einem jeweiligen Gebiet 
der Republik Kroatien lebenden Bevölkerungsgruppen ge-
währleistet, unabhängig davon, ob sie in diesem Gebiet eine 
Mehrheit oder Minderheit darstellen; 
 
 6. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, einzelstaatlich 
oder durch regionale Organisationen oder Abmachungen tä-
tig werdend, unter der Aufsicht des Sicherheitsrats und vor-
behaltlich einer engen Koordinierung mit dem Generalsekre-
tär und dem Kommandeur der Truppen der Vereinten Natio-
nen im Einsatzgebiet unter Einhaltung der bestehenden, mit 
dem Generalsekretär vereinbarten Verfahren alle erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen können, um im Hoheitsgebiet 
der Republik Kroatien zur Verteidigung des 
UNCRO-Personals bei der Wahrnehmung des Auftrags der 
UNCRO Luftnahunterstützung zu gewähren, und ersucht 
den Generalsekretär, dem Rat auch weiterhin über jeden 
Einsatz von Luftnahunterstützung Bericht zu erstatten; 
 
 7. betont, daß die Parteien und anderen Beteiligten in 
der Republik Kroatien für die Sicherheit der UNCRO ver-
antwortlich sind, und verlangt in diesem Zusammenhang, 
daß alle Parteien und anderen Beteiligten alle gegen die 
UNCRO gerichteten Einschüchterungs- oder Gewalthand-
lungen unterlassen; 
 
 8. fordert die Regierung der Republik Kroatien und 
die örtlichen serbischen Behörden auf, die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen und sich erneut zu 
einer friedlichen Beilegung ihrer Meinungsverschiedenhei-
ten zu bekennen; 
 
 9. bittet den Generalsekretär, nach Bedarf, mindestens 
jedoch alle vier Monate über die Fortschritte auf dem Weg 
zu einer friedlichen politischen Regelung sowie über die Si-
tuation auf dem Boden Bericht zu erstatten, so auch über die 
Fähigkeit der UNCRO, den obigen Auftrag zu erfüllen, und 
verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, unverzüglich je-
de vom Generalsekretär in seinen Berichten abgegebene 
Empfehlung zu prüfen und die entsprechenden Beschlüsse 
zu fassen; 

 10. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der UNCRO bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu 
prüfen; 

 11. betont, wie wichtig es ist, daß von der Republik 
Kroatien die erforderlichen Vereinbarungen, namentlich 
auch Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen und 
des sonstigen Personals, geschlossen werden, fordert die Re-
publik Kroatien auf, solchen Vereinbarungen unverzüglich 
zuzustimmen, und ersucht den Generalsekretär, den Rat in 
dem in Ziffer 4 genannten Bericht über diesbezügliche Fort-
schritte zu unterrichten; 
 
 12. bittet die Regierung der Republik Kroatien nach-
drücklich, den Vereinten Nationen unentgeltlich geeignete 
Radiofrequenzen und Fernsehsendezeiten zur Verfügung zu 
stellen, wie in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 22. März 1995 beschrieben; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3512. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Resolution 982 (1995) 
vom 31. März 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen zu den Konflikten im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien und in diesem Zusammenhang 
unter Bekräftigung seiner Resolution 947 (1994) vom 
30. September 1994 über das Mandat der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen und der danach verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. März 199553, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 
 
 mit Genugtuung über die kontinuierlichen Bemühungen 
der Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Interna-
tionalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
 
 sowie mit Genugtuung über die Bemühungen der Mit-
gliedstaaten, insbesondere der Mitglieder der Kontaktgrup-
pe, sowie unter Hervorhebung der außerordentlichen Wich-
tigkeit, die der Tätigkeit der Kontaktgruppe im gesamten 
Friedensprozeß in dem Gebiet zukommt, 
 
 ferner mit Genugtuung über die Annahme des Friedens-
plans der Kontaktgruppe durch die Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 
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 mit Genugtuung über die am 23. und 31. Dezember 1994 
zwischen den bosnischen Parteien geschlossenen Vereinba-
rungen über eine Waffenruhe und eine vollständige Einstel-
lung der Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her-
zegowina3 und über die grundlegende Rolle der Schutztrup-
pe der Vereinten Nationen bei der Durchführung dieser Ver-
einbarungen sowie unter Betonung der Wichtigkeit, die er 
diesen beimißt, 
 
 in dem Wunsche, die in den Ziffern 30 bis 32 des oben-
genannten Berichts des Generalsekretärs im einzelnen dar-
gestellten Bemühungen der Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen zu fördern, die diese im Rahmen ihrer Tätigkeiten zur 
Erleichterung einer Gesamtregelung des Konflikts in der 
Republik Bosnien und Herzegowina unternimmt, um den 
Parteien bei der Durchführung der Vereinbarungen von Wa-
shington betreffend die Föderation Bosnien und Herzegowi-
na behilflich zu sein58, 
 
 in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten geeignete 
Schritte unternehmen müssen, um die Kapazität der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen in der Republik Bosnien und 
Herzegowina zur Erfüllung ihres in den einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats festgelegten Mandats zu erhö-
hen, wozu auch gehört, daß sie dem Generalsekretär alle mit 
früheren Resolutionen des Sicherheitsrats genehmigten Res-
sourcen zur Verfügung stellen, 
 
 von neuem feststellend, wie wichtig es ist, daß Sarajewo, 
die Hauptstadt der Republik Bosnien und Herzegowina, als 
geeinte Stadt und als Zentrum mehrerer Kulturen, Volks-
gruppen und Religionen erhalten bleibt, sowie in diesem Zu-
sammenhang feststellend, daß eine Einigung zwischen den 
Parteien über die Entmilitarisierung Sarajewos einen positi-
ven Beitrag zur Erreichung dieses Ziels sowie zur Wieder-
herstellung normaler Verhältnisse in Sarajewo und zur Her-
beiführung einer Gesamtregelung in Übereinstimmung mit 
dem Friedensplan der Kontaktgruppe leisten könnte, 
 
 im Hinblick darauf, daß die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen eine grundlegende Rolle spielt, was die Verhütung 
und Eindämmung von Feindseligkeiten und damit die Schaf-
fung der Voraussetzungen für eine politische Gesamtrege-
lung betrifft, sowie in Würdigung aller Angehörigen der 
Truppe, insbesondere derjenigen, die für die Sache des Frie-
dens ihr Leben gelassen haben, 
 
 feststellend, daß das Mandat der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen gemäß Resolution 947 (1994) am 31. März 
1995 ausläuft, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Republik Bosnien und Herzegowina bei den 
                                                           

58 "Rahmenübereinkommen zur Schaffung einer Föderation in den Gebie-
ten der Republik Bosnien und Herzegowina mit mehrheitlich bosniakischer 
und kroatischer Bevölkerung" und "Rahmenentwurf eines vorläufigen 
Übereinkommens über die Schaffung einer Konföderation zwischen der 
Republik Kroatien und der Föderation", am 1. März 1994 in Washington 
unterzeichnet; siehe Official Records of the Security Council, Forty-ninth 
Year, Supplement for January, February and March 1994, Dokument 
S/1994/255. 

Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
29. März 199559, 
 
 sowie Kenntnis nehmend vom dem Schreiben des Ständi-
gen Vertreters der Republik Kroatien bei den Vereinten Na-
tionen vom 17. März 1995 betreffend die Auffassungen sei-
ner Regierung zu der weiteren Präsenz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien55, 
 
 in Würdigung des Personals der Schutztruppe der Verein-
ten Nationen für die Art und Weise, wie es seinen Auftrag 
erfüllt, insbesondere was die Unterstützung bei der Ausliefe-
rung der humanitären Hilfsgüter und der Überwachung der 
Waffenruhen angeht, 
 
 betonend, daß eine bessere Einhaltung der Menschen-
rechte, einschließlich ihrer angemessenen internationalen 
Überwachung, einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zur 
Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Parteien 
und zur Schaffung eines dauerhaften Friedens darstellt, 
 
 erneut seine Entschlossenheit bekundend, die Sicherheit 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen und ihre Bewe-
gungsfreiheit für alle ihre Aufträge zu gewährleisten, und zu 
diesem Zweck, was die Truppe in der Republik Kroatien und 
in der Republik Bosnien und Herzegowina betrifft, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Natio-
nen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 199553 und billigt insbesondere die in Ziffer 84 des 
Berichts vorgesehenen Regelungen; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen in der Republik Bosnien und Herzegowina 
um einen weiteren, am 30. November 1995 endenden Zeit-
raum zu verlängern, und beschließt ferner, daß alle früheren 
einschlägigen Resolutionen betreffend die Truppe weiterhin 
gültig sind; 
 
 3. ermächtigt den Generalsekretär, vor dem 30. Juni 
1995 das gesamte Personal und Material der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen aus der Republik Kroatien zu verle-
gen, soweit dessen weitere Präsenz in der Republik Kroatien 
nicht für die als "UNCRO" bezeichnete Operation der Ver-
einten Nationen zur Wiederherstellung des Vertrauens in 
Kroatien oder für die Wahrnehmung der in Ziffer 4 und 5 
genannten Aufgaben erforderlich ist; 
 
 4. beschließt, daß die Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen die im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 199456 und der 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezember 199457 zwischen 
der Republik Kroatien und den örtlichen serbischen Behör-
den sowie aller einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats vorgesehenen Aufgaben auch weiterhin in vollem Um-
fang wahrnimmt, so auch die in Ziffer 72 des Berichts des 
Generalsekretärs vom 22. März 1995 aufgeführten Aufga-
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ben, und daß sie bis zum 30. Juni 1995 oder bis zur tatsäch-
lichen Dislozierung der UNCRO, was immer früher ist, die 
Lieferung der internationalen humanitären Hilfsgüter an die 
Republik Bosnien und Herzegowina durch das Hoheitsgebiet 
der Republik Kroatien erleichtern wird; 
 
 5. beschließt, daß die Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen ihre derzeitigen Unterstützungsstrukturen in der Re-
publik Kroatien beibehält und namentlich auch ihr Haupt-
quartier weiter dort unterhält; 
 
 6. betont, daß die Parteien und anderen Beteiligten in 
der Republik Kroatien und der Republik Bosnien und Her-
zegowina für die Sicherheit der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen verantwortlich sind und verlangt in diesem Zu-
sammenhang, daß alle Parteien und anderen Beteiligten alle 
gegen die Truppe gerichteten Einschüchterungs- und Ge-
walthandlungen unterlassen; 
 
 7. erklärt erneut, welche Bedeutung er der uneinge-
schränkten Einhaltung der zwischen den bosnischen Parteien 
getroffenen Vereinbarungen über eine Waffenruhe und eine 
vollständige Einstellung der Feindseligkeiten in der Repu-
blik Bosnien und Herzegowina3 beimißt, fordert sie auf, ei-
ner weiteren Verlängerung und Durchführung dieser Ver-
einbarungen über den 30. April 1995 hinaus zuzustimmen 
und diesen Zeitraum zu nutzen, um auf der Grundlage der 
Annahme des Friedensplans der Kontaktgruppe als Aus-
gangspunkt eine friedliche Gesamtregelung auszuhandeln, 
und fordert ferner die Partei der bosnischen Serben auf, sich 
hiermit einverstanden zu erklären; 
 
 8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung ihres Auftrags 
benötigt wird, wohlwollend zu prüfen; 
 
 9. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, 
allen Resolutionen des Sicherheitsrats betreffend die Situati-
on im ehemaligen Jugoslawien uneingeschränkt Folge zu 
leisten, um die Voraussetzungen zu schaffen, die eine voll-
inhaltliche Erfüllung des Mandats der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen erleichtern; 
 
 10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den in Zif-
fer 49 des Berichts des Generalsekretärs vom 22. März 1995 
erwähnten Fortschritten bei den Erörterungen zwischen der 
Regierung der Republik Bosnien und Herzegowina und den 
Vereinten Nationen und bittet die Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina nachdrücklich, den Vereinten Na-
tionen für die in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts beschrie-
benen Zwecke unentgeltlich geeignete Radiofrequenzen und 
Fernsehsendezeiten zur Verfügung zu stellen; 
 
 11. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
über die im Hinblick auf die Erfüllung des Mandats der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen erzielten Fortschritte 
unterrichtet zu halten und bei Bedarf über die Entwicklun-
gen am Boden, die Haltung der Parteien und andere Um-
stände Bericht zu erstatten, die sich auf das Mandat der 

Truppe auswirken, und ihm insbesondere binnen acht Wo-
chen nach Verabschiedung dieser Resolution Bericht zu er-
statten, unter anderem unter Berücksichtigung der von den 
Ratsmitgliedern vorgebrachten Belange und der von der Re-
gierung der Republik Bosnien und Herzegowina aufgewor-
fenen Fragen; 
 
 12. bittet die Regierung der Republik Bosnien und Her-
zegowina nachdrücklich, das zwischen ihr und den Verein-
ten Nationen geschlossene Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Truppen vom 15. Mai 1993 vollinhaltlich durchzu-
führen; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3512. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Resolution 983 (1995) 
vom 31. März 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf seine Resolution 795 (1992) vom 
11. Dezember 1992 und alle danach verabschiedeten ein-
schlägigen Resolutionen, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, 
 
 unter Hinweis auf seine Besorgnis über mögliche Ent-
wicklungen, die das Vertrauen und die Stabilität in der ehe-
maligen jugoslawischen Republik Mazedonien untergraben 
oder ihr Hoheitsgebiet gefährden könnten, 
 
 mit Genugtuung über die positive Rolle, die die Schutz-
truppe der Vereinten Nationen in der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien spielt, und unter Würdigung 
des Personals der Truppe für die Wahrnehmung seines Auf-
trags in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedoni-
en, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 22. März 199553, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 199553 und billigt insbesondere die in Ziffer 84 des 
Berichts vorgesehenen Regelungen; 
 
 2. beschließt, daß die Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen innerhalb der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien künftig die Bezeichnung "Präventiveinsatztrup-
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pe der Vereinten Nationen" tragen und das in Ziffer 85 des 
Berichts des Generalsekretärs vom 22. März 1995 enthaltene 
Mandat wahrnehmen wird, das am 30. November 1995 ab-
läuft; 
  
 3. fordert die Präventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen nachdrücklich auf, die derzeit bestehende Zusam-
menarbeit zwischen der Schutztruppe der Vereinten Natio-
nen und der Mission der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa fortzusetzen; 
 
 4. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der Präventiveinsatz-
truppe der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung ihres 
Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu prüfen; 
 
 5. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen am Boden und über alle anderen Umstände, 
die Auswirkungen auf das Mandat der Präventiveinsatztrup-
pe der Vereinten Nationen haben, regelmäßig unterrichtet zu 
halten; 
 
 6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3512. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3543. Sitzung am 16. Juni 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Bosnien und Herze-
gowinas, Kroatiens, Malaysias und der Türkei einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen:  
 

"Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 982 (1995) und 987 (1995) 
(S/1995/444)9; 

 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 

Sicherheitsrats, datiert vom 9. Juni 1995 (S/1995/470 
und Add.1)"9. 

 
 

Resolution 998 (1995) 
vom 16. Juni 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, 
 
 in Bekräftigung des Mandats der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen, auf das in Resolution 982 (1995) vom 
31. März 1995 Bezug genommen wird, und der Notwendig-
keit seiner vollen Durchführung, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
30. Mai 199560, 
                                                           

60 Ebd., Supplement for April, May and June 1995, Dokument 
S/1995/444. 

 sowie nach Behandlung des Schreibens des Generalse-
kretärs vom 9. Juni 1995 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats und der dazugehörigen Anlage61, 
 
 feststellend, daß der in dem genannten Schreiben vorge-
sehene Schnelleingreifverband einen integrierenden Be-
standteil des bestehenden Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen darstellen wird und daß der Status der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen und ihre Unparteilich-
keit beibehalten werden, 
 
 zutiefst besorgt über die anhaltenden bewaffneten Feind-
seligkeiten im Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und 
Herzegowina, 
 
 mit dem Ausdruck seines tiefen Bedauerns über die wei-
tere Verschlechterung der Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina und die Unfähigkeit der Parteien, nach 
dem Zusammenbruch der Waffenruhevereinbarung vom 
23. Dezember 19943 und ihrem Ablaufen am 1. Mai 1995 
einer weiteren Waffenruhe zuzustimmen, 
 
 zutiefst darüber besorgt, daß die Fähigkeit der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina, ihr Mandat auszu-
führen, durch die systematische Behinderung der humanitä-
ren Hilfslieferungen durch die Partei der bosnischen Serben 
und deren Weigerung, die Benutzung des Flughafens von 
Sarajewo zu gestatten, in Frage gestellt wird, 
 
 unter entschiedenster Verurteilung aller Angriffe der Par-
teien auf Personal der Schutztruppe der Vereinten Nationen, 
 
 sowie unter Verurteilung der zunehmenden Angriffe auf 
die Zivilbevölkerung durch die Streitkräfte der bosnischen 
Serben, 
 
 entschlossen, den Schutz der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen zu verstärken und sie zur Ausführung ihres Man-
dats zu befähigen, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Außenmini-
sters der Republik Bosnien und Herzegowina vom 14. Juni 
1995 an den Präsidenten des Sicherheitsrats, in dem er die 
Verstärkung der Schutztruppe der Vereinten Nationen be-
grüßt62, 
 
 betonend, wie wichtig zu diesem Zeitpunkt erneute Be-
mühungen zur Herbeiführung einer friedlichen Gesamtrege-
lung sind, 
 
 erneut hervorhebend, daß es dringend notwendig ist, daß 
die Partei der bosnischen Serben den Friedensplan der Kon-
taktgruppe als Ausgangspunkt annimmt, wodurch der Weg 
für die Aushandlung einer solchen friedlichen Gesamtrege-
lung geebnet würde, 
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 in Bekräftigung der Souveränität, territorialen Unver-
sehrtheit und politischen Unabhängigkeit der Republik Bos-
nien und Herzegowina, 
 
 sowie in Bekräftigung dessen, daß die Republik Bosnien 
und Herzegowina als Mitgliedstaat der Vereinten Nationen 
die in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen 
Rechte genießt, 
 
 feststellend, daß die Situation im ehemaligen Jugoslawi-
en nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
der Friedenstruppen der Vereinten Nationen/Schutztruppe 
der Vereinten Nationen und ihre Bewegungsfreiheit zur 
Durchführung aller ihrer Aufträge zu gewährleisten, und zu 
diesem Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 
 
 1. verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen Serben 
das gesamte noch festgehaltene Personal der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sofort und bedingungslos freilassen, 
und verlangt ferner, daß alle Parteien die Sicherheit des Per-
sonals der Truppe und des sonstigen an der Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter beteiligten Personals achten und sei-
ne volle Bewegungsfreiheit gewährleisten; 
 
 2. betont, daß es keine militärische Lösung dieses 
Konflikts geben kann, unterstreicht, welche Wichtigkeit er 
der energischen Verfolgung einer politischen Regelung bei-
mißt, und wiederholt seine Forderung, daß die Partei der 
bosnischen Serben den Friedensplan der Kontaktgruppe als 
Ausgangspunkt annimmt; 
 
 3. fordert die Parteien auf, ohne weiteren Verzug ei-
ner Waffenruhe und einer vollständigen Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Herzegowina 
zuzustimmen; 
 
 4. verlangt, daß alle Parteien in allen Teilen der Re-
publik Bosnien und Herzegowina und insbesondere in den 
Sicherheitszonen ungehinderten Zugang für die humanitären 
Hilfslieferungen gestatten; 
 
 5. verlangt außerdem, daß die Streitkräfte der bosni-
schen Serben die Vereinbarung vom 5. Juni 199214 sofort 
einhalten und den ungehinderten Zugang nach Sarajewo auf 
dem Landweg gewährleisten; 
 
 6. verlangt ferner, daß die Parteien den Status der Si-
cherheitszonen und insbesondere die Notwendigkeit, die Si-
cherheit der dortigen Zivilbevölkerung zu gewährleisten, 
voll achten; 
 
 7. unterstreicht die Notwendigkeit einer im gegensei-
tigen Einvernehmen erfolgenden Entmilitarisierung der Si-
cherheitszonen und ihrer unmittelbaren Umgebung und die 
Vorteile, die dies für alle Parteien mit sich bringen würde, 
indem die Angriffe auf die Sicherheitszonen und die Einlei-
tung militärischer Angriffe aus den Sicherheitszonen einge-
stellt würden; 

 8. ermutigt in diesem Zusammenhang ferner den Ge-
neralsekretär, die Bemühungen zur Herbeiführung einer 
Vereinbarung mit den Parteien über die Modalitäten der 
Entmilitarisierung zu verstärken, unter besonderer Berück-
sichtigung der Notwendigkeit, die Sicherheit der Zivilbevöl-
kerung zu gewährleisten, und fordert die Parteien auf, bei 
diesen Bemühungen voll zu kooperieren; 
 
 9. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs vom 
9. Juni 1995 über die Verstärkung der Schutztruppe der Ver-
einten Nationen und die Schaffung einer Schnelleingreifka-
pazität, um die Friedenstruppen der Vereinten Natio-
nen/Schutztruppe der Vereinten Nationen zur Ausführung 
ihres Mandats zu befähigen61; 
 
 10. beschließt daher, nach dem bestehenden Mandat 
und unter den Bedingungen tätig werdend, die in dem ge-
nannten Schreiben festgelegt sind, eine Erhöhung der Trup-
penstärke der Friedenstruppen der Vereinten Nationen/ 
Schutztruppe der Vereinten Nationen um bis zu 12.500 zu-
sätzliche Soldaten zu genehmigen, wobei die Finanzie-
rungsmodalitäten später zu beschließen sind; 
 
 11. ermächtigt den Generalsekretär, die Durchführung 
der Ziffern 9 und 10 in Angriff zu nehmen und dabei mit der 
Regierung der Republik Bosnien und Herzegowina und den 
anderen Beteiligten enge Verbindung zu wahren; 
 
 12. ersucht den Generalsekretär, bei Entscheidungen in 
bezug auf die Dislozierung von Personal der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen die Notwendigkeit der Verstärkung 
seiner Sicherheit und der weitestgehenden Beschränkung der 
möglichen Gefahren voll zu berücksichtigen; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3543. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei zwei Enthaltungen (China, Russi-
sche Föderation) verabschiedet. 

 
 

Beschlüsse 
 
 Mit Schreiben vom 17. Juli 199563 unterrichtete der Prä-
sident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt:  
 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. Juli 1995 betreffend die Aufnahme 
eines weiteren Landes in die Liste der Mitgliedstaaten, 
die Kontingente für die mit den Resolutionen des Sicher-
heitsrats 981 (1995), 982 (1995) und 983 (1995) geschaf-
fenen Friedenstruppen zur Verfügung stellen64, den 
Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu." 

 
 Auf seiner 3568. Sitzung am 19. August 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroa-
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tiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 17. August 1995 
(S/1995/707)"19; 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab65: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über den In-
halt des vom 17. August 1995 datierten Schreibens des 
Generalsekretärs betreffend die auch weiterhin bestehen-
den Hindernisse für die Tätigkeit und Dislozierung des 
mit Resolution 998 (1995) vom 16. Juni 1995 eingerich-
teten Schnelleingreifverbands.66  

 
 Der Rat bekräftigt in dieser Hinsicht, daß der 
Schnelleingreifverband einen integrierenden Bestandteil 
der Friedenstruppen der Vereinten Nationen/Schutz-
truppe der Vereinten Nationen darstellt, und daß seine 
Dislozierung ausschlaggebend für die Stärkung der Ka-
pazität der Schutztruppe der Vereinten Nationen ist, ihr 
Mandat in der Republik Bosnien und Herzegowina aus-
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zuführen. Er teilt die Auffassung des Generalsekretärs, 
daß die bestehenden Abkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen eine geeignete und ausreichende Grundlage 
für die Präsenz der Friedenstruppen der Vereinten Natio-
nen/Schutztruppe der Vereinten Nationen, einschließlich 
des Schnelleingreifverbands, bieten. 

 
 Der Rat ist zutiefst besorgt über die Auswirkungen, 
welche die auch weiterhin bestehenden Hindernisse für 
die Tätigkeit des Schnelleingreifverbands auf die Effek-
tivität der Mission der Vereinten Nationen in der Repu-
blik Bosnien und Herzegowina besitzen. Er fordert die 
Regierungen der Republik Kroatien und der Republik 
Bosnien und Herzegowina auf, alle Hindernisse sofort zu 
beseitigen und klare Zusicherungen betreffend die Bewe-
gungsfreiheit und die Bereitstellung von Einrichtungen 
für den Schnelleingreifverband zu geben, damit dieser 
seine Aufgaben ohne weiteren Verzug wahrnehmen 
kann. Er fordert sie ferner auf, im Rahmen der bestehen-
den Vereinbarungen über die Rechtsstellung der Truppen 
mit den zuständigen Stellen der Vereinten Nationen um-
gehend alle noch verbleibenden Schwierigkeiten zu klä-
ren. 

 
 Der Rat unterstützt rückhaltlos die Bemühungen, 
die der Generalsekretär in dieser Angelegenheit unter-
nimmt, und wird sich auf der Grundlage eines weiteren 
Berichts, den ihm der Generalsekretär bis spätestens 
24. August 1995 vorlegen möge, erneut mit dieser Frage 
befassen." 

 
 

Die Situation in den Schutzzonen der Vereinten Nationen in Kroatien und in deren Umgebung67 
 
 

Beschlüsse67 
 
 Auf seiner 3491. Sitzung am 17. Januar 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 
 

"Die Situation in den Schutzzonen der Vereinten Natio-
nen in Kroatien und in deren Umgebung 

 
Schreiben des Ständigen Vertreters Kroatiens bei den 

Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 12. Januar 1995 (S/1995/28)"5. 

 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab68: 
 

 "Der Sicherheitsrat, der mit der Behandlung des 
gemäß Resolution 947 (1994) vorgelegten Berichts des 
Generalsekretärs vom 14. Januar 199569 begonnen hat, 
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hat mit Besorgnis von der Haltung Kenntnis genommen, 
welche die Republik Kroatien in bezug auf die Verlänge-
rung des Mandats der Schutztruppe der Vereinten Natio-
nen in Kroatien über den 31. März 1995 hinaus einge-
nommen hat; diese Haltung wird in dem vom 12. Januar 
1995 datierten Schreiben des Ständigen Vertreters der 
Republik Kroatien bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär70 dargelegt. Der Sicherheitsrat ist beson-
ders besorgt über die weiterreichenden Auswirkungen, 
die diese Entwicklung für den Friedensprozeß im ganzen 
ehemaligen Jugoslawien haben könnte. 

 
 Der Rat erklärt erneut, daß er für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Kroatien in-
nerhalb ihrer international anerkannten Grenzen eintritt. 
Er versteht die Besorgnis der kroatischen Regierung über 
das Ausbleiben der Durchführung wichtiger Bestimmun-
gen des Friedenssicherungsplans der Vereinten Nationen 
für Kroatien54. Er wird nicht hinnehmen, daß der Status 
quo auf unbestimmte Zeit festgeschrieben wird. Er ist je-
doch der Auffassung, daß die fortgesetzte Präsenz der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen in der Republik 
Kroatien für den Frieden und die Sicherheit in der Re-
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gion von entscheidender Bedeutung ist und daß den Ver-
einten Nationen im allgemeinen und der Truppe im be-
sonderen bei der weiteren Umsetzung des Friedenssiche-
rungsplans und der Herbeiführung einer Regelung, wel-
che die volle Achtung der territorialen Unversehrtheit 
und der Souveränität Kroatiens gewährleistet, eine posi-
tive Rolle zukommt. Er erinnert an die wichtige Rolle, 
welche die Schutztruppe der Vereinten Nationen spielt, 
indem sie zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe in 
Kroatien beiträgt, humanitäre Aktivitäten und die 
internationalen Hilfsmaßnahmen erleichtert und die 
Durchführung der Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 199457 unterstützt. 

 
 Unter diesen Gesichtspunkten hofft der Rat, daß die 
Erörterungen in den kommenden Wochen zu einer Über-
prüfung der Haltung führen werden, die zur Zeit im Hin-
blick auf die Fortsetzung der Rolle der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien eingenom-
men wird. 

 
 In der Zwischenzeit fordert der Rat alle Parteien 
und anderen Beteiligten auf, alle Maßnahmen oder Erklä-
rungen zu unterlassen, die zu einer Erhöhung der Span-

nungen führen könnten. Er begrüßt den unter der 
Schirmherrschaft der Kovorsitzenden des Lenkungsaus-
schusses der Internationalen Konferenz über das ehema-
lige Jugoslawien erfolgten Abschluß der Wirtschaftsver-
einbarung vom 2. Dezember 1994 und legt den Parteien 
eindringlich nahe, diese Vereinbarung weiter und be-
schleunigt durchzuführen; er stellt fest, daß eine ange-
messene internationale finanzielle Unterstützung vonnö-
ten ist, und ermutigt die internationale Gemeinschaft, 
diesem Bedarf zu entsprechen. Er fordert, daß alle diese 
Anstrengungen in den nächsten Wochen intensiviert 
werden, um das Erreichte zu konsolidieren und eine poli-
tische Regelung in Kroatien herbeizuführen, und er ruft 
die Parteien auf, im Rahmen dieser Anstrengungen zu 
kooperieren und im Hinblick auf dieses Ziel ernsthaft zu 
verhandeln. 

 
 Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Suche nach 
einer Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, welche die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit aller dortigen Staaten inner-
halb ihrer international anerkannten Grenzen gewährlei-
stet, und betont die Bedeutung, die er der gegenseitigen 
Anerkennung dieser Staaten beimißt." 

 
 
 
 

Die Situation in Kroatien67 
 

 
Beschlüsse 

 
 Auf seiner 3498. Sitzung am 7. Februar 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Kroatien" teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab71: 
 

 "Der Sicherheitsrat bringt von neuem seine Unter-
stützung für die Bemühungen um die Herbeiführung ei-
ner politischen Regelung in der Republik Kroatien zum 
Ausdruck, die die volle Achtung der Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit der Republik Kroatien si-
cherstellt und die Sicherheit und die Rechte aller in ei-
nem jeweiligen Gebiet lebenden Gemeinschaften ge-
währleistet, unabhängig davon, ob sie in diesem Gebiet 
die Mehrheit oder eine Minderheit darstellen. 

 
 Der Rat unterstützt mit Nachdruck die jüngsten 
Bemühungen der Vertreter der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien, der Europäischen Uni-
on, der Russischen Föderation und der Vereinigten Staa-
ten von Amerika mit dem Ziel der Herbeiführung einer 
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politischen Regelung in der Republik Kroatien. Der Rat 
fordert die Regierung der Republik Kroatien und die ört-
lichen serbischen Behörden in den Schutzzonen der Ver-
einten Nationen auf, umgehend und ohne Vorbedingun-
gen Verhandlungen über eine solche Regelung aufzu-
nehmen und sich dabei die ihnen im Rahmen dieser An-
strengungen jetzt vorgelegten Vorschläge zunutze zu ma-
chen. Er fordert alle anderen beteiligen Parteien auf, die-
sen Prozeß zu unterstützen. 

 
 Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Suche nach 
einer Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, welche die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit aller dortigen Staaten inner-
halb ihrer international anerkannten Grenzen gewährlei-
stet, und betont die Bedeutung, die er der gegenseitigen 
Anerkennung dieser Staaten beimißt. 

 
 Der Rat bekräftigt seine Auffassung, daß die fort-
gesetzte und wirksame Präsenz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien für den 
Frieden und die Sicherheit in der Region von entschei-
dender Bedeutung ist, und verleiht seinem Wunsch Aus-
druck, daß die in den kommenden Wochen stattfindenden 
Gespräche die Regierung der Republik Kroatien veran-
lassen werden, die Haltung zu überprüfen, die sie am 
12. Januar 1995 im Zusammenhang mit der weiteren 
Rolle der Truppe in der Republik Kroatien eingenommen 
hat." 
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 Auf seiner 3527. Sitzung am 28. April 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 4 der Resolu-
tion 981 (1995) des Sicherheitsrats (S/1995/320)"9. 

 
 

Resolution 990 (1995) 
vom 28. April 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen zu den Konflikten im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien und insbesondere seine 
Resolutionen 981 (1995) und 982 (1995) vom 31. März 
1995,  
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. April 199572, 
 
 eingedenk dessen, wie wichtig es ist, daß alle für die 
Durchführung aller seiner früheren Resolutionen erheblichen 
Informationen dem Generalsekretär zur Verfügung gestellt 
werden, 
 
 erneut seine Entschlossenheit bekundend, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver-
einten Nationen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs72 und bil-
ligt insbesondere die in den Ziffern 11 bis 28 enthaltenen 
Regelungen für die Umsetzung des Mandats der als 
"UNCRO" bezeichneten Operation der Vereinten Nationen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien; 
 
 2. beschließt, die Dislozierung der UNCRO, wie in 
Ziffer 29 des genannten Berichts festgelegt, zu genehmigen; 
 
 3. fordert die Regierung der Republik Kroatien und 
die örtlichen serbischen Behörden auf, mit der UNCRO bei 
der Erfüllung ihres Mandats voll zusammenzuarbeiten; 
 
 4. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß 
bislang noch kein Abkommen über die Rechtsstellung der 
Truppen und des sonstigen Personals unterzeichnet worden 
ist, fordert die Regierung der Republik Kroatien erneut auf, 
umgehend ein solches Abkommen zu schließen, und ersucht 
den Generalsekretär, dem Rat spätestens bis zum 15. Mai 
1995 Bericht zu erstatten; 
 
 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3527. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3529. Sitzung am 1. Mai 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Kroatien" teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab73: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die im 
Verlauf der letzten Tage erfolgte Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten in der Republik Kroatien. 

 
 Der Rat verlangt, daß die Regierung der Republik 
Kroatien sofort die militärische Offensive beendet, die 
von ihren Streitkräften in dem als Sektor West 
bezeichneten Gebiet von Westslawonien eingeleitet 
wurde und die am Morgen des 1. Mai 1995 unter Verstoß 
gegen die Waffenruhevereinbarung vom 29. März 199456 
begonnen hat. 

 
 Der Rat verlangt außerdem, daß die Parteien die 
am 2. Dezember 199457 von ihnen unterzeichnete Wirt-
schaftsvereinbarung achten und insbesondere alle erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen, um den Schutz und die 
Sicherheit der Autobahn Zagreb-Belgrad und ihrer un-
mittelbaren Umgebung zu gewährleisten. 

 
 Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, die 
Feindseligkeiten einzustellen und die bestehende Waf-
fenruhevereinbarung einzuhalten. 

 
 Der Rat fordert die Parteien auf, die Sicherheit und 
die Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Ver-
einten Nationen und der Überwachungsmission der Euro-
päischen Gemeinschaft in dem betreffenden Gebiet, in 
dem als Sektor Süd bezeichneten Gebiet wie auch an-
derswo voll zu achten, und daher alle dem Personal der 
Vereinten Nationen auferlegten Einschränkungen aufzu-
heben. 

 
 Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, zur 
Verwirklichung dieser Ziele unverzüglich die ihnen vom 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs unterbreiteten 
Vorschläge anzunehmen. 

 
 Der Rat bringt seine volle Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs und seines Sonderbe-
auftragten zum Ausdruck. Der Rat ersucht ferner den 
Generalsekretär, ihn über die Entwicklungen auf dem 
Boden wie auch bei den laufenden Gesprächen unterrich-
tet zu halten." 

 
 Auf seiner 3531. Sitzung am 4. Mai 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Kroatien" teil-
zunehmen. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab74: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das An-
dauern der Feindseligkeiten in der Republik Kroatien. 

 
 Der Rat bekräftigt in diesem Zusammenhang die 
Erklärung seines Präsidenten vom 1. Mai 199573 vollin-
haltlich und verlangt, daß die Parteien die darin enthalte-
nen Forderungen sofort und in vollem Umfang erfüllen. 

 
 Der Rat verurteilt die Einfälle in die Trennungs-
zone, welche Streitkräfte der Regierung der Republik 
Kroatien in den Sektoren Nord und Süd und beide Seiten 
im Sektor Ost begangen haben. Er verlangt, daß sich die 
betreffenden Streitkräfte sofort zurückziehen. 

 
 Der Rat verurteilt ebenso die Bombardierung Za-
grebs und anderer Zentren der Zivilbevölkerung durch 
die Streitkräfte der örtlichen serbischen Behörden und 
verlangt, daß diese sofort eingestellt wird. 

 
 Der Rat verurteilt ferner die gegen das Personal der 
Vereinten Nationen gerichteten Akte der Drangsalierung 
und Einschüchterung und erinnert die Parteien daran, daß 
sie verpflichtet sind, dieses Personal jederzeit zu achten 
und seine Sicherheit und Bewegungsfreiheit zu gewähr-
leisten. 

 
 Der Rat fordert die Parteien auf, mit der als 
"UNCRO" bezeichneten Operation der Vereinten Natio-
nen zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien, 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Ro-
ten Kreuz beim Schutz und bei der Unterstützung der ört-
lichen Zivilbevölkerung und aller Vertriebenen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten. Der Rat ist zutiefst be-
sorgt über Berichte, wonach die Menschenrechte der ser-
bischen Bevölkerung Westslawoniens verletzt werden. Er 
verlangt, daß die Regierung der Republik Kroatien die 
Rechte der betroffenen serbischen Bevölkerung in Über-
einstimmung mit den international anerkannten Normen 
in vollem Umfang achtet. 

 
 Der Rat besteht darauf, daß die Autorität der 
UNCRO im Sektor West und in den anderen von den 
Feindseligkeiten betroffenen Gebieten wiederhergestellt 
und geachtet wird. 

 
 Der Rat verlangt, daß die Parteien im Einklang mit 
den ihnen von dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs vorgelegten Vorschlägen handeln, daß 
sie alle Feindseligkeiten sofort einstellen und daß sie mit 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und mit 
der UNCRO voll zusammenarbeiten. 
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 Der Rat fordert ferner die Parteien auf, unverzüg-
lich die Gespräche in Genf aufzunehmen, zu denen sie 
von den Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugosla-
wien eingeladen worden sind. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben und bereit sein, erforderlichenfalls weitere 
Schritte in Erwägung zu ziehen." 

  
 Mit Schreiben vom 11. Mai 199575 unterrichtete der Prä-
sident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Ich beehre mich, auf Ihr Schreiben vom 5. Mai 
199576 mit Vorschlägen für die Durchführung der Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 981 (1995), 982 (1995) und 
983 (1995) vom 31. März und 990 (1995) vom 28. April 
1995 Bezug zu nehmen, mit denen der Rat die als 
"UNCRO" bezeichnete Operation der Vereinten Natio-
nen zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien, 
die Schutztruppe der Vereinten Nationen und die Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen geschaffen und 
die in Ziffer 84 Ihres Berichts53 enthaltene Empfehlung 
in bezug auf die Einrichtung des Hauptquartiers der Frie-
denstruppen der Vereinten Nationen gebilligt hat. 

 
 Die Ratsmitglieder haben von Ihren Vorschlägen 
betreffend die Zusammensetzung der Militärkontingente 
der UNCRO, der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen 
sowie von der vorgeschlagenen Zusammensetzung des 
Hauptquartiers der Friedenstruppen der Vereinten Natio-
nen sowie von Ihrem Wunsch Kenntnis genommen, die 
Militärbeobachter der Vereinten Nationen in ihrer derzei-
tigen Zusammensetzung beizubehalten, um sie nach Be-
darf in die drei Einsatzzonen der UNCRO, der Schutz-
truppe der Vereinten Nationen und der Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen zu dislozieren. 
Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vor-
schlag zu." 

 
 
 Auf seiner 3537. Sitzung am 17. Mai 1995 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Kroatien" teil-
zunehmen. 
 
 

Resolution 994 (1995) 
vom 17. Mai 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen zu den Konflikten im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Resolutionen 981 
(1995) und 982 (1995) vom 31. März 1995 sowie 990 (1995)                                                            
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und 982 (1995) vom 31. März 1995 sowie 990 (1995) vom 
28. April 1995, 
 
 zutiefst besorgt darüber, daß die in den Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. Mai73 und 4. Mai 
199574 festgelegten Ziele nicht vollinhaltlich verwirklicht 
worden sind und daß gegen die am 7. Mai 1995 durch Ver-
mittlung des Hauptquartiers der Friedenstruppen der Verein-
ten Nationen zwischen den Parteien erzielte Vereinbarung 
verstoßen wurde, insbesondere was den Abzug der Streit-
kräfte aus den Trennungszonen betrifft, 
 
 betonend, daß die Parteien gehalten sind, die Waffenru-
hevereinbarung vom 29. März 199456 voll einzuhalten, und 
unter Betonung der Wichtigkeit dieser Einhaltung für die 
Durchführung des Mandats der als "UNCRO" bezeichneten 
Operation der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien, 
 
 ferner betonend, daß der Abzug aus den Trennungszonen 
eine Bedingung für die Durchführung des Mandats der 
UNCRO darstellt, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, unter Betonung 
der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung dieser 
Staaten beimißt, und in diesem Zusammenhang unter Be-
grüßung aller internationalen Bemühungen, eine Verhand-
lungslösung des Konflikts in der Republik Kroatien zu er-
leichtern, 
 
 betonend, daß die volle Einhaltung der Menschenrechte, 
einschließlich ihrer angemessenen internationalen Überwa-
chung, insbesondere in dem als Sektor West bezeichneten 
Gebiet Westslawoniens, einen wesentlichen Schritt auf dem 
Wege zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den 
Parteien und zur Schaffung eines dauerhaften Friedens dar-
stellt, 
 
 unter entschiedenster Verurteilung aller nicht hinnehm-
baren Handlungen, die gegen Personal der Friedenssiche-
rungstruppen der Vereinten Nationen gerichtet waren, sowie 
entschlossen, die strenge Achtung der Rechtsstellung dieses 
Personals in der Republik Kroatien herbeizuführen, wie in 
der am 15. Mai 1995 unterzeichneten Vereinbarung zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Regierung der Repu-
blik Kroatien vorgesehen, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Gebiet des ehema-
ligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem Zweck 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na-
tionen, 
 
 1. bekräftigt die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 1. Mai74 und 4. Mai 199575, die anläßlich 
der militärischen Offensive herausgegeben wurden, die von 

den Streitkräften der Regierung Kroatiens in dem als Sektor 
West bezeichneten Gebiet Westslawoniens am 1. Mai 1995 
unter Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung vom 
29. März 199456 eingeleitet wurde; 
 
 2. vermerkt mit Befriedigung die bislang unternom-
menen Schritte zur Erfüllung der in den genannten Erklä-
rungen enthaltenen Forderungen, verlangt jedoch, daß die 
Parteien ohne weitere Verzögerung den Abzug aller ihrer 
Truppen aus den Trennungszonen abschließen und jede wei-
tere Verletzung dieser Zonen unterlassen; 
 
 3. betont die Notwendigkeit der raschen Wiederher-
stellung der Autorität der UNCRO im Einklang mit ihrem 
Mandat; 
 
 4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um die volle Dislozierung der 
UNCRO nach dem Abzug der Truppen der Parteien zu ge-
währleisten, wie in ihrem in den Resolutionen 981 (1995) 
und 990 (1995) festgelegten Mandat vorgesehen; 
 
 5. verlangt, daß die Rechtsstellung und das Mandat 
der UNCRO sowie die Sicherheit ihres Personals geachtet 
werden; 
 
 6. verlangt außerdem, daß die Regierung der Republik 
Kroatien die Rechte der serbischen Bevölkerung, einschließ-
lich ihrer Bewegungsfreiheit, voll achtet und den internatio-
nalen humanitären Organisationen in Übereinstimmung mit 
den international anerkannten Normen Zugang zu dieser Be-
völkerung gewährt; 
 
 7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Natio-
nen, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und anderen zuständigen internationalen humanitären 
Institutionen, die humanitäre Lage der örtlichen serbischen 
Bevölkerung im Sektor West zu bewerten, einschließlich des 
Problems der Flüchtlinge, und darüber so bald wie möglich 
Bericht zu erstatten; 
 
 8. unterstützt rückhaltlos die Bemühungen des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs, die in den Erklärungen 
des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. und 4. Mai 1995 
beschriebenen Ziele zu verwirklichen, und ersucht die Par-
teien, zu diesem Zweck voll zu kooperieren; 
 
 9. fordert die Parteien auf, die am 2. Dezember 1994 
von ihnen unterzeichnete Wirtschaftsvereinbarung57 zu ach-
ten und insbesondere alle erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um, wie in der Vereinbarung vorgesehen, den 
Schutz und die Sicherheit der Autobahn Zagreb-Belgrad und 
ihrer unmittelbaren Umgebung zu gewährleisten; 
 
 10. verlangt, daß die Parteien jede weitere militärische 
Maßnahme oder Handlung, die zu einer Eskalation der Lage 
führen könnte, unterlassen, und weist sie darauf hin, daß er 
im Falle der Nichtbefolgung dieser Forderung weitere 
Schritte erwägen wird, um die Befolgung sicherzustellen; 
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 11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen zwei 
Wochen einen Bericht über die Durchführung der Bestim-
mungen dieser Resolution zur Behandlung vorzulegen, na-
mentlich auch über die Modalitäten für die Durchführung 
des Mandats der UNCRO im Sektor West; 
 
 12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3537. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3545. Sitzung am 16. Juni 1995 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 994 
(1995) des Sicherheitsrats (S/1995/467)"9. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab77: 
 

 "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 9. Juni 1995 behandelt, der gemäß seiner 
Resolution 994 (1995) vom 17. Mai 1995 vorgelegt wur-
de78. Er ist besorgt über die darin beschriebene Situation 
und darüber, daß die Parteien nach wie vor nicht zufrie-
denstellend mit der als "UNCRO" bezeichneten Operati-
on der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien zusammenarbeiten und den For-
derungen des Rates nicht voll nachkommen. Er verurteilt 
insbesondere das Andauern offensiver Handlungen und 
die Einschüchterung von UNCRO-Personal unter Ver-
stoß gegen die Resolution 994 (1995). 

 
 Der Rat erwartet von den Parteien, daß sie mit der 
UNCRO bei der Wahrnehmung ihres Mandats voll und 
bedingungslos zusammenarbeiten und die Sicherheit, 
Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals 
gewährleisten. Der Rat verlangt, daß sie ihrer Verpflich-
tung aus der Waffenruhevereinbarung vom 29. März 
199456 nachkommen, insbesondere in bezug auf den Ab-
zug aller Streitkräfte und schweren Waffen aus den 
Trennungszonen, und die Vereinbarung vom 2. Dezem-
ber 1994 über vertrauenbildende Wirtschaftsmaßnah-
men57 voll durchführen. Er fordert die Parteien und ins-
besondere die Regierung Kroatiens auf, alle militärischen 
Maßnahmen im Sektor Süd und in dessen Umgebung 
einzustellen. Er fordert außerdem alle Parteien auf, die 
internationale Grenze zwischen der Republik Kroatien 
und der Republik Bosnien und Herzegowina voll zu ach-
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ten und alle Handlungen einzustellen, die den Konflikt 
über die Grenze hinweg ausweiten, da dies gegen die Re-
solutionen des Rates verstößt. Er warnt die Parteien er-
neut, daß er im Falle der Nichtbefolgung der in seiner 
Resolution 994 (1995) enthaltenen Forderung, jede wei-
tere militärische Maßnahme oder Handlung zu unterlas-
sen, die zu einer Eskalation der Lage führen könnte, wei-
tere Schritte erwägen wird, um die Befolgung sicherzu-
stellen. 

 
 Der Rat ersucht den Ausschuß nach Resolution 724 
(1991) vom 15. Dezember 1991, weiterhin gemäß seinem 
Mandat Berichte über Verstöße gegen die Resolution 713 
(1991) vom 25. September 1991 zu untersuchen. 

 
 Der Rat begrüßt die Zustimmung der Regierung 
Kroatiens zur fortgesetzten Präsenz der UNCRO in dem 
als Sektor West bezeichneten Gebiet von Westslawonien 
zum Zwecke der Durchführung ihres Mandats, insbeson-
dere was die Menschenrechte anbelangt, denen er nach 
wie vor große Bedeutung beimißt. Er macht sich die Auf-
fassung des Generalsekretärs zu eigen, was die Notwen-
digkeit der Aussöhnung und der Vertrauensbildung in 
diesem Sektor anbelangt. Er betont, welche Bedeutung er 
der vollen Achtung der Menschenrechte der serbischen 
Bevölkerung in diesem Gebiet beimißt. Er ermutigt den 
Generalsekretär, sich in dieser Hinsicht auch weiterhin 
mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte sowie mit anderen internationalen Or-
ganisationen zu koordinieren. 

 
 Der Rat stellt fest, daß es nach Einschätzung des 
Generalsekretärs nicht länger möglich ist, die Verlegung 
des Friedenssicherungspersonals der Vereinten Nationen 
in der Republik Kroatien, wie in seiner Resolution 982 
(1995) vom 31. März 1995 vorgesehen, bis zum 30. Juni 
1995 abzuschließen. Er ersucht den Generalsekretär, die-
se Verlegung so rasch wie möglich durchzuführen, damit 
die UNCRO alle in ihrem Mandat enthaltenen Aufgaben 
erfüllen kann. Er verlangt, daß die Parteien bei den Be-
mühungen der UNCRO, ihr Mandat voll durchzuführen, 
kooperieren. 

 
 Der Rat nimmt Kenntnis von der Tatsache, daß bei-
de Parteien den Wunsch geäußert haben, der Friedenssi-
cherungseinsatz möge fortbestehen, und die Unterstüt-
zung der UNCRO erbeten haben. Der Rat begrüßt die 
Absicht des Generalsekretärs, die Zusammenarbeit der 
Parteien mit der UNCRO und ihre Einhaltung der Waf-
fenruhevereinbarung vom 29. März 1994 genau zu über-
wachen, und ersucht ihn, den Rat voll unterrichtet zu hal-
ten. Eine solche Zusammenarbeit und Einhaltung sind 
unerläßlich für die Durchführung des Mandats der 
UNCRO und für den Fortschritt in Richtung auf eine 
Verhandlungsregelung, welche die Souveränität und ter-
ritoriale Unversehrtheit der Republik Kroatien voll achtet 
und die Sicherheit und die Rechte aller Volksgruppen 
gewährleistet. 
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 Der Rat kann Schritte der örtlichen serbischen Be-
hörden in der Republik Kroatien und der Republik Bos-
nien und Herzegowina zur Herstellung einer Union zwi-
schen ihnen nicht billigen, da dies mit dem Eintreten des 
Rates für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Kroatien und der Republik Bosnien und 
Herzegowina unvereinbar wäre. 

 
 Der Rat betont, daß es keine militärische Lösung 
des Konflikts geben kann, und fordert die Parteien auf, 
ihr Eintreten für eine friedliche Beilegung ihrer Mei-
nungsverschiedenheiten zu bekräftigen. 

 
 Der Rat ist erschüttert darüber, daß es Todesopfer 
und Verletzte unter dem Personal der UNCRO gegeben 
hat, und spricht den Angehörigen der Opfer seine Anteil-
nahme aus. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 
 
 Auf seiner 3560. Sitzung am 3. August 1995 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Kroa-
tien" teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab79: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Ver-
schlechterung der Situation in der Republik Kroatien und 
in deren Umgebung. 

 
 Der Rat unterstützt voll die Bemühungen, die der 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und der Kovor-
sitzende des Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien unternehmen, 
um die Situation im Einklang mit den früheren Resolu-
tionen des Rates zu entschärfen. 

 
 Der Rat betont, daß es keine militärische Lösung 
des Konflikts in Kroatien geben kann, und begrüßt die 
heute in Genf abgehaltenen Gespräche zwischen den Par-
teien. Er fordert beide Parteien auf, sich voll auf diesen 
Prozeß zu verpflichten und den von dem Kovorsitzenden 
ausgearbeiteten Vereinbarungsentwurf als Grundlage für 
die Fortsetzung dieser Gespräche anzunehmen. 

 
 Der Rat verlangt, daß die Parteien alle Kampfhand-
lungen einstellen und größte Zurückhaltung üben." 

 
 
 Auf seiner 3561. Sitzung am 4. August 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroa-
tiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in Kroatien" teilzunehmen. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab80: 
 

 "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten in der Republik 
Kroatien und in deren Umgebung. Der Rat verweist auf 
die Erklärung seines Präsidenten vom 3. August 
199579. Er mißbilligt entschieden den Entschluß der kroa-
tischen Regierung, eine großangelegte militärische Of-
fensive einzuleiten und somit eine unannehmbare Eskala-
tion des Konflikts herbeizuführen, mit dem Risiko weite-
rer Folgeangriffe seitens irgendeiner Partei, und verlangt, 
daß alle Kampfhandlungen sofort eingestellt und alle 
Ratsresolutionen, einschließlich Resolution 994 (1995), 
uneingeschränkt befolgt werden. 

 
 Der Rat verurteilt jeden Artilleriebeschuß von zivi-
len Zielen. Er verlangt, daß keine militärischen Aktionen 
gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt werden und daß 
deren Menschenrechte vollinhaltlich geachtet werden. Er 
erinnert die Parteien an ihre Verantwortlichkeiten nach 
dem humanitären Völkerrecht und wiederholt, daß alle, 
die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen, 
dafür individuell verantwortlich gemacht werden. Der 
Rat fordert die Parteien auf, mit der als "UNCRO" be-
zeichneten Operation der Vereinten Nationen zur Wie-
derherstellung des Vertrauens in Kroatien, der Hohen 
Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen und dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu der 
örtlichen Zivilbevölkerung beziehungsweise deren 
Schutz zu gewährleisten. 

 
 Der Rat verurteilt entschieden die Angriffe der kro-
atischen Regierungsstreitkräfte auf das Personal der Frie-
denssicherungstruppen der Vereinten Nationen, die zu 
Verlusten, so auch zu dem Tod eines Mitglieds der 
Friedenstruppen, geführt haben. Er verlangt, daß diese 
Angriffe sofort eingestellt werden und das gesamte fest-
gehaltene Personal freigelassen wird. Außerdem erinnert 
er die Parteien und insbesondere die kroatische Regie-
rung daran, daß sie verpflichtet sind, das Personal der 
Vereinten Nationen zu achten, seine Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit jederzeit zu gewährleisten und es der 
UNCRO zu ermöglichen, ihr Mandat im Einklang mit 
den einschlägigen Ratsresolutionen zu erfüllen. Der Rat 
spricht der Regierung Dänemarks und den Angehörigen 
des ums Leben gekommenen Mitglieds der Friedenssi-
cherungstruppen der Vereinten Nationen seine Anteil-
nahme aus. 

 Der Rat bedauert zutiefst den Abbruch der am 
3. August 1995 in Genf aufgenommenen Gespräche. Er 
fordert die kroatische Regierung auf, an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren. Er erklärt erneut, daß es kei-
ne militärische Lösung des Konflikts in Kroatien geben 
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kann. Er fordert erneut ein uneingeschränktes Bekenntnis 
zu der Suche nach einer Verhandlungslösung und zu der 
Wiederaufnahme der Gespräche auf der Grundlage des 
von dem Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugosla-
wien ausgearbeiteten Entwurfs eines Übereinkommens. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und jede weitere erforderliche Maßnahme prüfen." 

 
 
 Auf seiner 3563. Sitzung am 10. August 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroa-
tiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 981 
(1995) des Sicherheitsrats (S/1995/650)19 

 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 

des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 1995 
(S/1995/666)"19. 

 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Botschafter 
Dragomir Djokic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge 
der Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergrei-
fen. 
 
 

Resolution 1009 (1995) 
vom 10. August 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zu 
den Konflikten im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawi-
en, insbesondere die Resolutionen 981 (1995) vom 31. März 
1995, 990 (1995) vom 28. April 1995 und 994 (1995) vom 
17. Mai 1995, 
 
 in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsidenten vom 
3. und 4. August 199579,80 sowie zutiefst besorgt darüber, 
daß die Regierung der Republik Kroatien den darin enthalte-
nen Forderungen noch nicht voll entsprochen hat, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
3. August 199581 und seines Schreibens vom 7. August 
199582, 
 
 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den im Bericht des 
Generalsekretärs vom 3. August 1995 enthaltenen Meldun-
gen über Verstöße gegen die Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991, 
 
 mit großem Bedauern über den Abbruch der am 
3. August 1995 in Genf aufgenommenen Gespräche, 
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 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, und in diesem Zusammenhang unter 
Begrüßung aller internationalen Bemühungen, eine 
Verhandlungslösung des Konflikts in der Republik Kroatien 
zu erleichtern, 
 
 entschieden mißbilligend, daß die Regierung der Repu-
blik Kroatien am 4. August 1995 eine großangelegte militä-
rische Offensive eingeleitet und somit eine unannehmbare 
Eskalation des Konflikts herbeigeführt hat, mit dem Risiko 
weiterer Folgeangriffe seitens irgendeiner Partei, 
 
 unter Verurteilung des Artilleriebeschusses von zivilen 
Zielen, 
 
 zutiefst besorgt über die ernste Lage der infolge des Kon-
flikts von ihren Heimstätten Vertriebenen und über die ge-
meldeten Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
 
 unter Betonung der Notwendigkeit, die Rechte der örtli-
chen serbischen Bevölkerung zu schützen, 
 
 unter schärfster Verurteilung der gegen Personal der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen gerichte-
ten nicht hinnehmbaren Handlungen der kroatischen Regie-
rungsstreitkräfte, namentlich derjenigen, die zum Tod eines 
dänischen Mitglieds und zweier tschechischer Mitglieder 
dieser Truppen geführt haben, und den betroffenen Regie-
rungen seine Anteilnahme bekundend, 
 
 Kenntnis nehmend von der am 6. August 1995 unter-
zeichneten Vereinbarung zwischen der Republik Kroatien 
und den Friedenstruppen der Vereinten Nationen83 und unter 
Betonung der Notwendigkeit einer strengen Einhaltung die-
ser Vereinbarung durch die Regierung der Republik Kroati-
en, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver-
einten Nationen, 
 
 1. verlangt, daß die Regierung der Republik Kroatien 
unverzüglich alle Kampfhandlungen einstellt und daß alle 
Ratsresolutionen, einschließlich Resolution 994 (1995), 
uneingeschränkt befolgt werden; 
 
 2. verlangt außerdem, daß die Regierung der Republik 
Kroatien in Übereinstimmung mit den international aner-
kannten Normen und in Übereinstimmung mit der am 
6. August 1995 unterzeichneten Vereinbarung zwischen der 
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Republik Kroatien und den Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen a) die Rechte der örtlichen serbischen Bevölkerung 
voll achtet, einschließlich ihres Rechts, in Sicherheit an Ort 
und Stelle zu verbleiben, sich wegzubegeben oder zurückzu-
kehren, b) den internationalen humanitären Organisationen 
den Zugang zu dieser Bevölkerung gewährt und c) Bedin-
gungen schafft, die der Rückkehr derjenigen Personen, die 
ihre Heimstätten verlassen haben, förderlich sind; 
 
 3. erinnert die Regierung der Republik Kroatien dar-
an, daß es ihr obliegt, den Vertretern des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz Zugang zu den von den kroati-
schen Regierungsstreitkräften festgehaltenen Mitgliedern der 
örtlichen serbischen Streitkräfte zu gewähren; 
 
 4. erklärt erneut, daß alle, die Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht begehen, für solche Handlungen in-
dividuell verantwortlich gemacht werden; 
 
 5. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Natio-
nen, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und anderen zuständigen internationalen humanitären 
Institutionen die humanitäre Lage der örtlichen serbischen 
Bevölkerung zu bewerten, einschließlich des Problems der 
Flüchtlinge und Vertriebenen, und darüber so bald wie mög-
lich Bericht zu erstatten; 
 
 6. verlangt, daß die Regierung der Republik Kroatien 
die Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen voll 
achtet, jegliche Angriffe auf dieses Personal unterläßt, dieje-
nigen, die für solche Angriffe verantwortlich sind, vor Ge-
richt bringt und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
Personals der Vereinten Nationen jederzeit gewährleistet, 
und ersucht den Generalsekretär, den Rat über die in dieser 
Hinsicht unternommenen Schritte und die diesbezüglich ge-
faßten Beschlüsse auf dem laufenden zu halten; 
 
 7. fordert die Parteien und anderen Beteiligten nach-
drücklich auf, im Sektor Ost und in dessen Umgebung größ-
te Zurückhaltung zu üben, und ersucht den Generalsekretär, 
die Situation dort weiter zu verfolgen; 
 
 8. erinnert alle Parteien daran, daß sie gehalten sind, 
die Resolution 816 (1993) vom 31. März 1993 uneinge-
schränkt zu befolgen; 
 
 9. wiederholt seine Forderung nach einer Verhand-
lungsregelung, die die Rechte aller Bevölkerungsgruppen 
garantiert, und fordert die Regierung der Republik Kroatien 
nachdrücklich auf, die Gespräche unter der Schirmherrschaft 
der Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der Interna-
tionalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien wieder-
aufzunehmen; 
 
 10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen drei 
Wochen nach Verabschiedung dieser Resolution über ihre 
Durchführung und die Auswirkungen der Situation auf die 
als  UNCRO bezeichnete Operation der Vereinten Nationen 

zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien Bericht zu 
erstatten, und bekundet seine Bereitschaft, seine Empfehlun-
gen im Zusammenhang mit der UNCRO umgehend zu prü-
fen; 
 
 11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben und weitere Maßnahmen zu prüfen, mit dem Ziel, 
die Befolgung dieser Resolution zu erreichen. 
 

Auf der 3563. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Mit Schreiben vom 29. August 199584 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den von 
Ihnen gemäß Resolution 1009 (1995) vorgelegten Bericht 
vom 23. August 199585 geprüft. 

 
 Die Ratsmitglieder stimmen mit der Empfehlung 
überein, die Sie in Ziffer 32 dieses Berichts abgegeben 
haben, was die Rückführung der verbleibenden Bataillo-
ne der als "UNCRO" bezeichneten Operation der Verein-
ten Nationen zur Wiederherstellung des Vertrauens in 
Kroatien mit Ausnahme der beiden Bataillone im Sektor 
Ost angeht. Sie unterstützen die Auffassungen, die Sie 
hinsichtlich der möglichen künftigen Zusammensetzung 
und Aufgabenstellung der UNCRO äußern, und legen  
Ihnen eindringlich nahe, Ihre diesbezüglichen Kontakte 
fortzusetzen. Sie bekunden ihre Bereitschaft, weitere 
Empfehlungen im Lichte dieser Kontakte zu prüfen. Im 
Vorfeld einer solchen Prüfung betonen sie, welche Be-
deutung sie der Beibehaltung der derzeitigen Zusammen-
setzung und Aufgabenstellung der UNCRO im Sektor 
Ost beimessen. Sie unterstreichen die Notwendigkeit ei-
nes neuen Geistes der Zusammenarbeit mit der UNCRO 
hier und andernorts in der Republik Kroatien. 

 
 Die Ratsmitglieder unterstützen Sie uneinge-
schränkt in Ihren Bemühungen, sicherzustellen, daß die 
Parteien und die anderen Beteiligten im und um den Sek-
tor Ost größtmögliche Zurückhaltung üben und eine Ver-
handlungslösung anstreben. 

 
 Die Ratsmitglieder nehmen mit Besorgnis Kenntnis 
von den Schwierigkeiten, von denen Sie hinsichtlich der 
Durchführung des Abkommens über die Rechtsstellung 
der Truppen durch die kroatische Regierung berichten. 
Sie gehen davon aus, daß die kroatische Regierung die 
Bedingungen des Abkommens in allen Aspekten vollin-
haltlich und bedingungslos umsetzt. 

 
 Die Ratsmitglieder verleihen ihrer Besorgnis über 
die in Ihrem Bericht beschriebenen humanitären Proble-
me Ausdruck. Sie betonen, welche Bedeutung sie in die-
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sem Zusammenhang der Erfüllung der Bestimmungen 
der Ratsresolutionen sowie den Anstrengungen beimes-
sen, die die internationale Gemeinschaft unternimmt, um 
die Not der Flüchtlinge und Vertriebenen zu lindern." 

 
 
 Auf seiner 3573. Sitzung am 7. September 1995 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen:  
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 1009 
(1995) des Sicherheitsrats (S/1995/730)"19. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab86: 
 

 "Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resolu-
tion 1009 vom 10. August 1995 vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 23. August 199585 behandelt und 
sich dabei insbesondere mit der humanitären Lage und 
den Menschenrechtsverletzungen befaßt, die darin be-
schrieben werden. 

 
 Der Rat äußert seine tiefe Besorgnis über die ernste 
Situation der Flüchtlinge und der im Verlauf der kroati-
schen Offensive Vertriebenen sowie über Berichte über 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die im Be-
richt des Generalsekretärs beschrieben werden. Der Rat 
teilt die Auffassung des Generalsekretärs, daß der Mas-
senexodus der örtlichen serbischen Bevölkerung zu einer 
humanitären Krise von erheblichem Ausmaß geführt hat. 
Der Rat ist ferner besorgt über Berichte, in denen von 
Menschenrechtsverletzungen, so etwa dem Niederbren-
nen von Häusern, der Plünderung von Eigentum sowie 
von Tötungen die Rede ist, und verlangt, daß die Regie-
rung Kroatiens sämtliche derartigen Berichte unverzüg-
lich untersucht und geeignete Maßnahmen trifft, um sol-
chen Handlungen ein Ende zu setzen. 

 
 Der Rat verlangt erneut, daß die Regierung der Re-
publik Kroatien die Rechte der örtlichen serbischen Be-
völkerung uneingeschränkt achtet, einschließlich ihres 
Rechts, in Sicherheit an Ort und Stelle zu verbleiben oder 
zurückzukehren. 

 
 Der Rat begrüßt die Bemühungen, die der General-
sekretär in Abstimmung mit den internationalen humani-
tären Organisationen in Anbetracht dieser akuten huma-
nitären Situation unternimmt. Er ruft alle Mitgliedstaaten 
auf, diesen Flüchtlingen und Vertriebenen dringend hu-
manitäre Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 

 
 Der Rat wiederholt, daß alle diejenigen, die Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen, dafür in-
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dividuell verantwortlich gemacht werden. Der Rat wie-
derholt in diesem Zusammenhang, daß alle Staaten 
gehalten sind, mit dem gemäß seiner Resolution 827 
(1993) eingerichteten Internationalen Gericht zur Verfol-
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und des-
sen Organen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 
 
 Auf seiner 3584. Sitzung am 3. Oktober 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
und Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des Punktes "Die Situation in Kroatien" teilzunehmen. 
 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab87: 
 

 "Der Sicherheitsrat verleiht seiner Besorgnis Aus-
druck über die humanitäre Situation in der Republik Kro-
atien und deren Umgebung, insbesondere über die Si-
tuation der Flüchtlinge aus der Republik Bosnien und 
Herzegowina. 

 
 Der Rat ist besonders besorgt darüber, daß vielen 
Flüchtlingen aus der Republik Bosnien und Herzegowi-
na, die sich zur Zeit in der Republik Kroatien aufhalten, 
die Flüchtlingseigenschaft aberkannt und demzufolge die 
Unterstützung entzogen wurde. Die diesbezüglichen Be-
schlüsse der Regierung Kroatiens können dazu führen, 
daß Zehntausende von Menschen gegen ihren Willen in 
ein Gebiet zurückkehren, das weder sicher noch zu ihrer 
Aufnahme bereit ist. Der Rat unterstreicht die Wichtig-
keit des in dem Genfer Abkommen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge88, dessen Vertragspartei 
Kroatien ist, verankerten Grundsatzes der Nichtzurück-
weisung. Der Rat fordert die Regierung Kroatiens nach-
drücklich auf, allen Flüchtlingen ungeachtet ihrer Her-
kunft weiterhin Asyl zu gewähren. 

 
 Der Rat ist außerdem ernsthaft besorgt über die Si-
tuation der rückkehrwilligen Flüchtlinge aus der Repu-
blik Kroatien sowie die Situation derjenigen ethnischen 
Serben, die sich dafür entschieden haben, in der Republik 
Kroatien zu verbleiben. Er verlangt erneut, wie er dies 
unter anderem bereits in seiner Resolution 1009 (1995) 
getan hat, daß die Regierung Kroatiens die Rechte der 
örtlichen serbischen Bevölkerung voll achtet, einschließ-
lich ihres Rechts, in Sicherheit an Ort und Stelle zu 
verbleiben oder zurückzukehren, alle Berichte über Men-
schenrechtsverletzungen untersucht und entsprechende 
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Maßnahmen ergreift, um solchen Handlungen ein Ende 
zu setzen. Der Rat fordert die Regierung Kroatiens auf, 
alle Fristsetzungen für die Rückkehr von Flüchtlingen 
nach Kroatien und die Rückforderung ihres Eigentums 
aufzuheben. Der Rat fordert die Regierung außerdem auf, 
mit den internationalen humanitären Organisationen zu-
sammenzuarbeiten, um Bedingungen zu schaffen, die der 
Repatriierung von Flüchtlingen in Sicherheit und Würde 
förderlich sind. 

 
 Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 
 Mit Schreiben vom 10. Oktober 199589 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
 

 "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben Ihren Be-
richt vom 29. September 1995 behandelt, der gemäß 
Ratsresolution 1009 (1995) vorgelegt wurde90. Die 
Ratsmitglieder sind mit den Vorkehrungen einverstan-
den, die in dem Bericht für die Restlaufzeit des derzeiti-
gen Mandats der als "UNCRO" bezeichneten Operation 
der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des Ver-
trauens in Kroatien vorgesehen sind, im Falle Ostslawo-
niens vorbehaltlich der Ergebnisse der laufenden Ver-
handlungen über diese Frage." 

 
 
 Auf seiner 3596. Sitzung am 22. November 1995 be-
schloß der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Schreiben des Ständigen Vertreters Kroatiens bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 15. November 1995 (S/1995/951)"34. 

 
 

Resolution 1023 (1995) 
vom 22. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche nach ei-
ner Gesamtverhandlungsregelung der Konflikte im ehemali-
gen Jugoslawien, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna-
tional anerkannten Grenzen gewährleistet, und unter Beto-
nung der Bedeutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Staaten beimißt, 
 
 in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für die Unab-
hängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
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Republik Kroatien sowie in dieser Hinsicht betonend, daß 
die als Sektor Ost bezeichneten Gebiete Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien integrierende Bestandteile der 
Republik Kroatien sind, 
 
 in Bekräftigung der Bedeutung, die er der vollen Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller in diesen Ge-
bieten beimißt, 
 
 in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen der Vertre-
ter der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der 
Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von 
Amerika, eine Verhandlungslösung des Konflikts in der Re-
publik Kroatien zu erleichtern, 
 
 1. begrüßt das Grundabkommen über die Region Ost-
slawonien, Baranja und Westsirmien, das am 12. November 
1995 von der Regierung der Republik Kroatien und den ört-
lichen serbischen Vertretern in Gegenwart des Vermittlers 
der Vereinten Nationen und des Botschafters der Vereinigten 
Staaten in der Republik Kroatien unterzeichnet wurde46; 
 
 2. nimmt Kenntnis von dem in dem Grundabkommen 
enthaltenen Ersuchen an den Sicherheitsrat, eine Übergangs-
verwaltung einzusetzen und eine angemessene internationale 
Truppe zu genehmigen, ist bereit, dieses Ersuchen zur Er-
leichterung der Durchführung des Abkommens rasch zu prü-
fen, und bittet den Generalsekretär, mit allen Beteiligten 
möglichst enge Verbindung zu wahren, um dem Rat bei sei-
ner diesbezüglichen Arbeit behilflich zu sein; 
 
 3. unterstreicht die Notwendigkeit, daß die Regierung 
der Republik Kroatien und die örtliche serbische Partei auf 
der Grundlage des Abkommens uneingeschränkt zusammen-
arbeiten und alle militärischen Handlungen sowie alle son-
stigen Maßnahmen unterlassen, die die Durchführung der 
darin vorgesehenen Übergangsregelungen behindern könn-
ten, und erinnert sie daran, daß sie verpflichtet sind, mit der 
als "UNCRO" bezeichneten Operation der Vereinten Natio-
nen zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit und Bewegungs-
freiheit zu gewährleisten; 
 
 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3596. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3600. Sitzung am 30. November 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen 

 
"Die Situation in Kroatien 
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Bericht des Generalsekretärs gemäß den Resolutionen 
des Sicherheitsrats 981 (1995), 982 (1995) und 983 
(1995) (S/1995/987)"34. 

Resolution 1025 (1995) 
vom 30. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere auf seine Resolution 981 (1995) 
vom 31. März 1995, 
 
 sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekre-
tärs vom 29. September 199590 und das Schreiben des Präsi-
denten des Sicherheitsrats vom 10. Oktober 1995 an den 
Generalsekretär89, 
 
 in Bekräftigung seiner Resolution 1023 (1995) vom 
22. November 1995, 
 
 in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für die Unab-
hängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien sowie in dieser Hinsicht betonend, daß 
die als Sektor Ost bezeichneten Gebiete Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien integrierende Bestandteile der 
Republik Kroatien sind, 
 
 in Bekräftigung der Bedeutung, die er der vollen Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen in 
diesen Gebieten und andernorts in der Republik Kroatien 
beimißt, 
 
 unter erneuter Begrüßung des Grundabkommens über 
die Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien, das am 
12. November 1995 von der Regierung der Republik Kroati-
en und den örtlichen serbischen Vertretern unterzeichnet 
wurde46, 
 
 mit Genugtuung über die positive Rolle der als 
"UNCRO" bezeichneten Operation der Vereinten Nationen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien und unter 
Würdigung der Art und Weise, in der das Personal der 
UNCRO seinen Auftrag wahrnimmt, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. November 199536, 
 
 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen im Gebiet des ehema-
ligen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu diesem Zweck 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na-
tionen, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 199536; 
 
 2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat möglichst 
bald, spätestens jedoch am 14. Dezember 1995 einen Bericht 
zur Prüfung vorzulegen, der alle Aspekte der Schaffung ei-
ner aus einer Übergangsverwaltung und einer Übergangs-
friedenstruppe bestehenden Operation durch den Rat zur 

Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des Grundab-
kommens über die Region Ostslawonien, Baranja und 
Westsirmien46 behandelt, samt Angaben über die Möglich-
keit einer entsprechenden Unterstützung durch das Gastland 
bei der Bestreitung der Kosten des Einsatzes; 
 
 3. beschließt, daß zur Gewährleistung der ordnungs-
gemäßen Schaffung der in Ziffer 2 genannten Operation das 
Mandat der UNCRO nach einem am 15. Januar 1996 enden-
den Übergangszeitraum oder, falls dies früher ist, nach ei-
nem Beschluß des Rates über die Dislozierung der in Ziffer 
2 genannten Übergangsfriedenstruppe und über den für die 
Übertragung der Autorität erforderlichen Zeitraum enden 
wird; 
 
 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3600. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3615. Sitzung am 22. Dezember 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 
 

"Die Situation in Kroatien 
 

Bericht gemäß Resolution 1019 (1995) des Sicherheits-
rats über die Menschenrechtssituation in Kroatien 
(S/1995/1051)"34. 

 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab91: 
 

 "Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be-
richt des Generalsekretärs vom 21. Dezember 199592, 
den er soeben erhalten hat. 

 
 Der Rat verleiht mit Dringlichkeit seiner ernsten 
Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Regierung der Re-
publik Kroatien nach den Informationen in dem genann-
ten Bericht die in der Erklärung des Ratspräsidenten vom 
3. Oktober 199587 enthaltene Aufforderung des Rates, al-
le Fristsetzungen für die Rückkehr von Flüchtlingen 
zwecks Rückforderung ihres Eigentums aufzuheben, 
nicht befolgt hat. Die Bedingung, daß die Eigentümer ihr 
Eigentum bis zum 27. Dezember 1995 zurückfordern 
müssen, stellt für die Mehrheit der serbischen Flüchtlinge 
ein praktisch unüberwindbares Hindernis dar. 

 
 Der Rat verlangt nachdrücklich, daß die Regierung 
der Republik Kroatien alle Fristsetzungen für die Rück-
kehr von Flüchtlingen zwecks Rückforderung ihres Ei-
gentums sofort aufhebt. 
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 Der Rat wird seine Behandlung des Berichts des 
Generalsekretärs fortsetzen." 

 

 
Schiffahrt auf der Donau 

 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3533. Sitzung am 11. Mai 1995 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Schiffahrt auf der Donau". 
 
 

Resolution 992 (1995) 
vom 11. Mai 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen über die Lage im ehemaligen Jugoslawien, 
insbesondere seine Resolution 820 (1993) vom 17. April 
1993,  
 in dem Wunsche, die freie und ungehinderte Schiffahrt 
auf der Donau im Einklang mit diesen Resolutionen zu för-
dern, 
 
 unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des 
Sicherheitsrats über die freie Schiffahrt auf der Donau, ins-
besondere seine Erklärung vom 13. Oktober 199393, in der er 
seine Besorgnis über die Erhebung von illegalen Gebühren 
von ausländischen Schiffen zum Ausdruck brachte, die den 
durch das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verlaufenden Teil der Donau 
durchfahren, 
 
 die Staaten an ihre Verpflichtungen nach Ziffer 5 der Re-
solution 757 (1992) vom 30. Mai 1992 erinnernd, den Be-
hörden in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) oder einem Handels-, Industrie- oder öffentli-
chen Versorgungsunternehmen in der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) keine Gelder oder ande-
ren finanziellen oder wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung 
zu stellen und ihre Staatsangehörigen daran zu hindern, die-
sen Behörden oder Unternehmen solche Gelder oder Mittel 
zur Verfügung zu stellen, und feststellend, daß die Flaggen-
staaten von den Behörden in der Bundesrepublik Jugoslawi-
en (Serbien und Montenegro) Kostenerstattung für Gebühren 
fordern können, die illegal von ihren Schiffen erhoben wur-
den, die den durch das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verlaufenden Teil 
der Donau durchfahren, 
 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Sicherheitsratsausschusses nach Resolution 724 (1991), 
datiert vom 8. Mai 199594, in bezug auf die Benutzung der 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
während der Reparaturarbeiten an den Schleusen am rechten 
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Donauufer durch Schiffe, die in der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) registriert sind oder die 
im Eigentum oder unter der Verfügungsgewalt von Personen 
in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene-
gro) stehen, 
 
 in der Erwägung, daß die Benutzung dieser Schleusen 
durch Schiffe, die in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser-
bien und Montenegro) registriert sind oder die im Eigentum 
oder unter der Verfügungsgewalt von Personen in der Bun-
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) stehen, 
eine Ausnahme von den Bestimmungen der Ziffer 16 der 
Resolution 820 (1993) erforderlich macht, und in dieser Hin-
sicht tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Verein-
ten Nationen, 
 
 1. beschließt, daß die Benutzung der Schleusen des 
Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer durch Schiffe, 
a) die in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) registriert sind oder b) an denen eine Person 
oder ein Unternehmen, die in oder von der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) aus tätig sind, eine 
mehrheitliche oder beherrschende Beteiligung hat, gemäß 
dieser Resolution gestattet ist; 
 
 2. beschließt außerdem, daß diese Resolution einen 
Tag nach dem Tag in Kraft tritt, an dem der Rat von dem 
Ausschuß nach Resolution 724 (1991) einen Bericht der Do-
naukommission erhalten hat, in dem diese bestätigt, daß die 
Vorbereitungen für die Reparaturarbeiten an den Schleusen 
des Systems Eisernes Tor I am rechten Donauufer abge-
schlossen sind; und daß diese Resolution vorbehaltlich Ziffer 
6 für einen Zeitraum von sechzig Tagen ab ihrem Inkrafttre-
ten in Kraft bleiben wird sowie, sofern der Rat nichts ande-
res beschließt, für weitere Zeiträume von bis zu sechzig Ta-
gen, falls der Rat von dem Ausschuß nach Resolution 724 
(1991) in Kenntnis gesetzt wird, daß solche zusätzlichen 
Zeiträume für den Abschluß der erforderlichen Reparaturar-
beiten benötigt werden; 
 
 3. ersucht die Regierung Rumäniens, mit Unterstüt-
zung der Sanktionsunterstützungsmissionen der Europäi-
schen Union und der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa diese Benutzung genau zu überwa-
chen, nötigenfalls auch durch Inspektion der Schiffe und ih-
rer Fracht, um sicherzustellen, daß während der Durchfahrt 
des Schiffes durch die Schleusen des Systems Eisernes Tor I 
keine Güter geladen oder gelöscht werden; 
 
 4. ersucht die Regierung Rumäniens außerdem, Schif-
fen, die nach Ziffer 1 die Schleusen des Systems Eisernes 
Tor I am linken Donauufer benutzen, die Durchfahrt durch 
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diese Schleusen zu verweigern, wenn festgestellt wird, daß 
sie an einem mutmaßlichen oder nachweislichen Verstoß 
gegen einschlägige Ratsresolutionen beteiligt sind; 
 5. ersucht das Kommunikationszentrum der Sank-
tionsunterstützungsmissionen, dem Ausschuß nach Resoluti-
on 724 (1991) sowie den rumänischen Behörden, die die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
betreiben, jeden mutmaßlichen Verstoß gegen eine der ein-
schlägigen Ratsresolutionen durch Schiffe, welche die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I nach Ziffer 1 benut-
zen, zu melden und dem Ausschuß und den rumänischen 
Behörden Beweise für das tatsächliche Stattfinden eines 
Verstoßes zu übermitteln; und beschließt, daß der Vorsit-
zende des Ausschusses nach Absprache mit den Ausschuß-
mitgliedern alle Beweise für einen solchen Verstoß sofort 
dem Rat übermittelt; 
 
 6. beschließt, daß die in Ziffer 1 vorgesehene Aus-
nahme am dritten Werktag nach dem Tag abläuft, an dem 
der Rat vom Vorsitzenden des Ausschusses nach Resolution 
724 (1991) Beweise dafür erhalten hat, daß ein Schiff, das 
die Schleusen des Systems Eisernes Tor I nach Ziffer 1 be-
nutzt hat, gegen eine der einschlägigen Resolutionen des Ra-
tes verstoßen hat, sofern der Rat nichts Gegenteiliges be-
schließt, und daß die Regierung Rumäniens darüber sofort in 
Kenntnis zu setzen ist; 

 
 7. ersucht den Exekutivdirektor der Donaukommis-
sion, dem Vorsitzenden des Ausschusses nach Resolution 
724 (1991) über den Zeitpunkt des Abschlusses der Repara-
turarbeiten Bericht zu erstatten oder, falls die Reparaturar-
beiten innerhalb der sechzig Tage nach Inkrafttreten dieser 
Resolution oder innerhalb der Folgezeiträume von bis zu 
sechzig Tagen, um die die Gültigkeit der Bestimmungen die-
ser Resolution verlängert werden kann, nicht abgeschlossen 
sein sollten, dem Vorsitzenden zehn Tage vor Auslaufen des 
betreffenden Zeitraums einen Bericht über den Stand der 
Reparaturarbeiten vorzulegen; 
 
 8. bestätigt, daß im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 760 (1992) die Einfuhr von Gütern in die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), die 
für die Reparatur der Schleusen am rechten Donauufer un-
verzichtbar sind, im Einklang mit den Verfahren des Aus-
schusses nach Resolution 724 (1991) auf einem oder mehre-
ren Treffen des Ausschusses genehmigt werden kann; 
 
 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3533. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

 
 

Folgemaßnahmen zu Resolution 817 (1993)48 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3579. Sitzung am 15. September 1995 erörter-
te der Sicherheitsrat den Punkt "Folgemaßnahmen zu Reso-
lution 817 (1993)". 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab95: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung des 
Interimsabkommens zwischen Griechenland und der e-
hemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien96 und 
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sieht mit Interesse der Herstellung eines neuen Verhält-
nisses zwischen den Parteien auf der Grundlage des Völ-
kerrechts und friedlicher, freundschaftlicher Beziehungen 
entgegen. Der Rat ist der Auffassung, daß das Abkom-
men größere Stabilität in der Region fördern wird. 

 
 Der Rat würdigt die Bemühungen beider Parteien, 
des Generalsekretärs, des Sonderbotschafters des Gene-
ralsekretärs, Cyrus Vance, und des Abgesandten der Ver-
einigten Staaten, Matthew Nimetz, um die Herbeiführung 
dieses bedeutenden Ergebnisses gemäß den Ratsresolu-
tionen 817 (1993) und 845 (1993). Der Rat ermutigt sie, 
ihre Bemühungen um die Beilegung der verbleibenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien fort-
zusetzen, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, das 
Interimsabkommen vollinhaltlich durchzuführen." 
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Die Situation im ehemaligen Jugoslawien 
 
 
 

Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3585. Sitzung am 6. Oktober 1995 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
und Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des Punktes "Die Situation im ehemaligen Jugoslawi-
en" teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab97: 
 

 "Der Sicherheitsrat begrüßt die von den bosnischen 
Parteien am 5. Oktober 1995 erzielte Einigung über eine 
Waffenruhe, einschließlich die Vereinbarung, alle feind-
seligen militärischen Aktivitäten im gesamten Gebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina ab dem 10. Oktober 
1995 unter der Voraussetzung zu beenden, daß die Ver-
sorgung Sarajewos mit Gas und Strom voll wiederherge-
stellt wird. Er begrüßt alle Bemühungen um die Wieder-
herstellung dieser Versorgung und fordert die Parteien 
auf, diesen Bemühungen ihre volle Kooperation zukom-
men zu lassen. Der Rat richtet die dringende Aufforde-
rung an die Parteien, alle Bestimmungen der Waffenru-
hevereinbarung vollinhaltlich einzuhalten, sobald diese in 
Kraft treten. 

 
 Der Rat begrüßt außerdem den Entschluß der Re-
gierungen der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), bis Ende dieses Monats an 
indirekten Friedensgesprächen teilzunehmen, an die sich 
eine Friedenskonferenz anschließen soll. Er erklärt er-
neut, daß es keine militärische Lösung des Konflikts in 
der Republik Bosnien und Herzegowina geben kann, und 
fordert die Parteien mit allem Nachdruck auf, nach Treu 
und Glauben auf der Grundlage der am 8. September 
1995 in Genf unterzeichneten Einvernehmlichen Grund-
sätze28 und der Weiteren Einvernehmlichen Grundsätze 
vom 26. September 199598 zu verhandeln. 

 
 Der Rat begrüßt außerdem, daß sich die Regierung 
der Republik Kroatien und die örtlichen Behörden der 
kroatischen Serben im östlichen Slawonien am 
3. Oktober 1995 auf Grundlegende Verhandlungsleitlini-
en99 geeinigt haben. Er fordert beide Parteien mit allem 
Nachdruck auf, im Hinblick auf eine friedliche endgülti-
ge Beilegung des Konflikts nach Treu und Glauben im 
Einklang mit den Resolutionen des Rates zu verhandeln." 

 
 Auf seiner 3591. Sitzung am 9. November 1995 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und Kroa-
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tiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation im ehemaligen Jugoslawien" teilzu-
nehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jova-
novic auf sein Ersuchen hin einzuladen, an der Seite des Sit-
zungssaals Platz zu nehmen. 
 
 

Resolution 1019 (1995) 
vom 9. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina und in 
Bekräftigung seiner Resolutionen 1004 (1995) vom 12. Juli 
und 1010 (1995) vom 10. August 1995 sowie der Erklärun-
gen seines Präsidenten vom 7. September24 und 12. Oktober 
199531 und zutiefst besorgt darüber, daß die Partei der bosni-
schen Serben den darin enthaltenen Forderungen trotz wie-
derholter Aufforderungen nicht entsprochen hat, 
 
 ernsthaft besorgt angesichts der Berichte, so auch seitens 
des Beauftragten des Generalsekretärs, über schwere Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschen-
rechte in Srebrenica und seiner Umgebung sowie in den Ge-
bieten von Banja Luka und Sanski Most, namentlich Berich-
te über Massenmord, widerrechtliche Internierungen und 
Zwangsarbeit, Vergewaltigung und die Verschleppung von 
Zivilpersonen, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen über die Situation in der Republik Kroatien 
und in Bekräftigung seiner Resolution 1009 (1995) vom 
10. August 1995 sowie der Erklärungen seines Präsidenten 
vom 7. September86 und vom 3. Oktober 199587, 
 
 zutiefst besorgt angesichts der Berichte, so auch seitens 
der als "UNCRO" bezeichneten Operation der Vereinten Na-
tionen zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien und 
der humanitären Organisationen der Vereinten Nationen, 
über schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und die Menschenrechte in den ehemaligen Sektoren West, 
Nord und Süd in der Republik Kroatien, namentlich das 
Niederbrennen von Häusern, Plünderungen und die Tötung 
von Zivilpersonen, 
 
 mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrücklichen Un-
terstützung für die Bemühungen, die das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz unternimmt, um Zugang zu den 
Vertriebenen sowie zu Internierten oder als vermißt gemel-
deten Personen zu erhalten, und auf das entschiedenste ver-
urteilend, daß sich die Partei der bosnischen Serben nicht an 
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ihre Zusagen gehalten hat, was die Gewährung dieses Zu-
gangs betrifft, 
 
 in Würdigung der trotz widrigster Umstände entfalteten 
Anstrengungen der Friedenstruppen der Vereinten Nationen 
und des sonstigen Personals der Vereinten Nationen im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in der Republik Bos-
nien und Herzegowina, 
 
 Kenntnis nehmend von dem vom 31. Oktober 1995 da-
tierten Schreiben des Präsidenten des gemäß Resolution 827 
(1993) vom 25. Mai 1993 geschaffenen Internationalen Ge-
richts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats100, 
 
 mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung 
für die Arbeit des eingerichteten Internationalen Gerichts, 
 
 1. verurteilt auf das entschiedenste alle Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und verlangt, daß 
alle Beteiligten ihre diesbezüglichen Verpflichtungen voll 
erfüllen; 
 
 2. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen Ser-
ben den Vertretern des Amtes des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen, des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz und anderer internationaler Organisa-
tionen sofortigen und ungehinderten Zugang zu den Vertrie-
benen sowie zu den Internierten oder als vermißt gemeldeten 
Personen aus Srebrenica, Žepa und den Regionen von Banja 
Luka und Sanski Most gewährt, die sich in Gebieten der Re-
publik Bosnien und Herzegowina befinden, die unter der 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Serben stehen, und 
daß die Partei der bosnischen Serben Vertretern des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz gestattet, a) alle gegen 
ihren Willen festgehaltenen Personen, gleichviel ob Zivil-
personen oder Angehörige der Streitkräfte der Republik 
Bosnien und Herzegowina, zu besuchen und zu registrieren 
und b) Zugang zu jedem Ort zu erhalten, den diese für wich-
tig halten; 
 
 3. verlangt außerdem erneut, daß die Partei der bosni-
schen Serben die Rechte aller dieser Personen in jeder Weise 
achtet, ihre Sicherheit gewährleistet und sie sofort freiläßt; 
 
 4. erklärt ferner erneut, daß alle Parteien verpflichtet 
sind, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und der anderen zuständigen interna-
tionalen Organisationen im gesamten Hoheitsgebiet der Re-
publik Bosnien und Herzegowina zu jeder Zeit zu gewähr-
leisten; 
 
 5. verlangt die sofortige Schließung aller Internie-
rungslager im gesamten Hoheitsgebiet der Republik Bosnien 
und Herzegowina; 
 
                                                           

100 Ebd., Dokument S/1995/910. 

  6. verlangt erneut, daß die Regierung der Republik 
Kroatien dringend Maßnahmen ergreift, um den Verstößen 
gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte 
ein Ende zu bereiten, und daß sie alle Berichte über solche 
Verstöße untersucht, damit diejenigen, die für diese Hand-
lungen verantwortlich sind, abgeurteilt und bestraft werden; 
 
 7. verlangt erneut, daß die Regierung der Republik 
Kroatien die Rechte der örtlichen serbischen Bevölkerung 
uneingeschränkt achtet, so auch ihr Recht, in Sicherheit an 
Ort und Stelle zu verbleiben oder zurückzukehren, und for-
dert die Regierung der Republik Kroatien außerdem erneut 
auf, alle Fristsetzungen für die Rückkehr von Flüchtlingen 
nach Kroatien und die Rückforderung ihres Eigentums auf-
zuheben; 
 
 8. verlangt, daß alle Staaten, insbesondere die Staaten 
in der Region des ehemaligen Jugoslawien, und alle Kon-
fliktparteien im ehemaligen Jugoslawien die in Ziffer 4 der 
Resolution 827 (1993) genannten Verpflichtungen zur vollen 
Zusammenarbeit mit dem gemäß der genannten Resolution 
geschaffenen Internationalen Gericht voll und nach Treu und 
Glauben erfüllen, indem sie insbesondere auch den Zugang 
zu Personen und Orten ermöglichen, die das Gericht im Zu-
sammenhang mit seinen Untersuchungen für wichtig hält, 
und indem sie den Rechtshilfeersuchen oder den von einer 
Strafkammer nach Artikel 29 des Statuts des Gerichts erlas-
senen Verfügungen nachkommen, und fordert sie auf, die 
Einrichtung von Büros des Gerichts zu gestatten; 
 
 9. verlangt, daß alle Parteien, und insbesondere die 
Partei der bosnischen Serben, alle Handlungen unterlassen, 
die darauf abzielen, Beweise für Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht zu vernichten, zu ändern, zu verbergen 
oder zu beschädigen, und daß sie dieses Beweismaterial er-
halten; 
 
 10. bekräftigt seine Unterstützung der Maßnahmen der 
Friedenstruppen der Vereinten Nationen und des anderen 
Personals der Vereinten Nationen, namentlich auch die gro-
ße Wichtigkeit ihres Beitrags auf humanitärem Gebiet, und 
verlangt, daß alle Parteien ihre Sicherheit voll gewährleisten 
und voll mit ihnen zusammenarbeiten; 
 
 11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie 
möglich einen schriftlichen Bericht vorzulegen, der sich auf 
alle den Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden In-
formationen über die jüngsten Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht in den Gebieten von Srebrenica, Žepa, Banja 
Luka und Sanski Most stützt; 
 
 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
auch weiterhin regelmäßig über die Maßnahmen zu unter-
richten, welche die Regierung der Republik Kroatien zur 
Durchführung der Resolution 1009 (1995) und der vorlie-
genden Resolution unternimmt; 
 
 13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3591. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschlüsse 
 
 Auf seiner 3595. Sitzung am 22. November 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Bosnien 
und Herzegowinas, Brasiliens, der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien, der Islamischen Republik Iran, 
Japans, Kanadas, Kolumbiens, Kroatiens, Malaysias, Ma-
rokkos, Norwegens, Pakistans, der Republik Korea, Slowe-
niens, Spaniens, der Türkei und der Ukraine einzuladen, oh-
ne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
im ehemaligen Jugoslawien" teilzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jova-
novic auf sein Ersuchen hin einzuladen, im Zuge der Erörte-
rung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergreifen. 
 
 

Resolution 1021 (1995) 
vom 22. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen Jugo-
slawien, insbesondere seine Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991 und 727 (1992) vom 8. Januar 1992, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für eine politische Ver-
handlungsregelung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi-
en, durch welche die territoriale Unversehrtheit aller dorti-
gen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Gren-
zen gewahrt wird, 
 
 mit Genugtuung über die Paraphierung des Allgemeinen 
Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zusammen 
als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet) durch die Re-
publik Bosnien und Herzegowina, die Republik Kroatien 
und die Bundesrepublik Jugoslawien sowie die anderen Par-
teien am 21. November 1995 in Dayton (Ohio)35, wodurch 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich die Parteien auf die 
offizielle Unterzeichnung des Friedensübereinkommens ge-
einigt haben, 
 
 sowie mit Genugtuung über die von den Parteien einge-
gangenen Verpflichtungen in Anhang 1-B (Übereinkommen 
über die regionale Stabilisierung) des Friedensübereinkom-
mens, 
 
 feststellend, daß die Situation in der Region nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 
 1. beschließt, daß das mit Resolution 713 (1991) ver-
hängte Embargo für Lieferungen von Waffen und militäri-
schem Gerät wie folgt aufgehoben wird, beginnend mit dem 
Tag, an dem der Generalsekretär dem Rat einen Bericht vor-
legt, dem zufolge die Republik Bosnien und Herzegowina, 

die Republik Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien 
das Friedensübereinkommen offiziell unterzeichnet haben: 
 
 a) während der ersten neunzig Tage nach Vorlage des 
Berichts bleiben alle Bestimmungen des Embargos in Kraft; 
 
 b) während der zweiten neunzig Tage nach Vorlage 
des Berichts werden alle Bestimmungen des Waffenembar-
gos aufgehoben, wobei die Lieferung von schweren Waffen 
(wie in dem Friedensübereinkommen definiert), von dafür 
bestimmter Munition, Minen, Militärflugzeugen und -hub-
schraubern verboten bleibt, bis das in Anhang 1-B (Überein-
kommen über die regionale Stabilisierung) erwähnte Rü-
stungskontrollübereinkommen in Kraft getreten ist; und 
 
 c) nach dem hundertachtzigsten Tag nach Vorlage des 
Berichts und nach Vorlage eines Berichts des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung von Anhang 1-B, wie von den Par-
teien vereinbart, werden alle Bestimmungen des Waffenem-
bargos aufgehoben, es sei denn, der Rat faßt einen anderen 
Beschluß; 
 
 2. ersucht den Generalsekretär, die in Ziffer 1 erwähn-
ten Berichte rechtzeitig zu erstellen und dem Rat vorzule-
gen; 
 
 3. hält an seinem Eintreten für schrittweise Maßnah-
men im Hinblick auf regionale Stabilität und Rüstungskon-
trolle fest und ist auch weiterhin entschlossen, weitere Maß-
nahmen in Erwägung zu ziehen, falls die Situation dies er-
fordert; 
 
 4. ersucht den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Re-
solution 724 (1991), seine Richtlinien im Lichte der Be-
stimmungen dieser Resolution zu überprüfen und zu ändern; 
 
 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3595. Sitzung mit 14 Ja-Stimmen ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung (Russische 
Föderation) verabschiedet. 

 
 
 

Resolution 1022 (1995) 
vom 22. November 1995 

 
 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für eine politische Ver-
handlungsregelung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi-
en, durch welche die territoriale Unversehrtheit aller dorti-
gen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Gren-
zen gewahrt wird, 
 
 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Anstren-
gungen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der 
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Kontaktgruppe, den Parteien bei der Herbeiführung einer 
Regelung behilflich zu sein, 
 
 mit Lob für den Entschluß der Regierungen der Republik 
Bosnien und Herzegowina, der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika an indirekten Gesprächen teilzunehmen und sich 
konstruktiv daran zu beteiligen, sowie mit Anerkennung für 
die Bemühungen dieser Regierungen um die Herbeiführung 
einer dauerhaften Friedensregelung in Bosnien und Herze-
gowina, 
 
 mit Genugtuung über die Paraphierung des Allgemeinen 
Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zusammen 
als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet) durch die Re-
publik Bosnien und Herzegowina, die Republik Kroatien 
und die Bundesrepublik Jugoslawien sowie die anderen Par-
teien am 21. November 1995 in Dayton (Ohio)35, wodurch 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich die Parteien auf die 
offizielle Unterzeichnung des Friedensübereinkommens ge-
einigt haben, 
 
 Kenntnis nehmend von der am Ende der indirekten Ge-
spräche herausgegebenen Abschließenden Erklärung35, in 
der sich alle Parteien unter anderem verpflichtet haben, bei 
der Auffindung der beiden in Bosnien und Herzegowina 
vermißten französischen Piloten behilflich zu sein und ihre 
sofortige sichere Rückkehr zu gewährleisten, 
 
 betonend, daß alle Parteien alle Bestimmungen des Frie-
densübereinkommens voll einhalten müssen, 
 
 feststellend, daß die Befolgung der Ersuchen und Verfü-
gungen des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht einen wesentlichen Aspekt 
der Umsetzung des Friedensübereinkommens darstellt, 
 
 in der Erwägung, daß alle Staaten ein Interesse an der 
Realisierung der Aussetzung und anschließenden Aufhebung 
der vom Rat verhängten Maßnahmen haben, insbesondere 
die Nachfolgestaaten des ehemals als Sozialistische Födera-
tive Republik Jugoslawien bezeichneten Staates in bezug auf 
die Verfügung über Vermögenswerte, die von dem Umstand, 
daß dieser Staat zu bestehen aufgehört hat, betroffen sind, 
sowie daß es wünschenswert ist, den zur Zeit unter der 
Schirmherrschaft der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien stattfindenden Prozeß zu beschleuni-
gen, der darauf gerichtet ist, unter den Nachfolgestaaten eine 
Konsensualvereinbarung betreffend die Verfügung über die-
se Vermögenswerte zu erzielen, 
 
 feststellend, daß die Situation in der Region nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 
 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, daß die mit den Resolutionen 757 
(1992) vom 30. Mai 1992, 787 (1992) vom 16. November 
1992, 820 (1993) vom 17. April 1993, 942 (1994) und 943 
(1994) vom 23. September 1994, 988 (1995) vom 21. April 
1995, 992 (1995) vom 11. Mai 1995, 1003 (1995) vom 
5. Juli 1995 und 1015 (1995) vom 15. September 1995 ver-
hängten oder bekräftigten Maßnahmen mit sofortiger Wir-
kung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden, vorbehaltlich 
der Bestimmungen in den Ziffern 2 bis 5 dieser Resolution, 
mit der Maßgabe, daß die genannten Maßnahmen ab dem 
fünften Tag nach der Vorlage eines Berichts des Generalse-
kretärs an den Rat, wonach die Bundesrepublik Jugoslawien 
das Friedensübereinkommen nicht zu dem von der Kontakt-
gruppe zu diesem Zweck angekündigten Datum offiziell un-
terzeichnet hat und die anderen Parteien des Übereinkom-
mens ihre Bereitschaft zur Unterzeichnung bekundet haben, 
automatisch wieder verhängt werden; 
 
 2. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 1 vorgese-
hene Aussetzung für die gegen die Partei der bosnischen 
Serben verhängten Maßnahmen erst nach dem Tag gelten 
wird, an dem der Kommandeur der im Einklang mit dem 
Friedensübereinkommen zu dislozierenden internationalen 
Truppe, auf der Grundlage eines über die entsprechenden 
politischen Behörden übermittelten Berichts, den Rat über 
den Generalsekretär davon in Kenntnis gesetzt hat, daß sich 
alle Streitkräfte der bosnischen Serben hinter die mit dem 
Friedensübereinkommen geschaffenen Trennungszonen zu-
rückgezogen haben; und fordert alle beteiligten Parteien 
nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu tun, um bei der 
Auffindung der beiden in Bosnien und Herzegowina vermiß-
ten französischen Piloten behilflich zu sein und ihre soforti-
ge sichere Rückkehr zu gewährleisten; 
 
 3. beschließt ferner für den Fall, daß zu irgendeinem 
Zeitpunkt der in dem Friedensübereinkommen vorgesehene 
Hohe Beauftragte oder der Kommandeur der im Einklang 
mit dem Friedensübereinkommen zu dislozierenden interna-
tionalen Truppe im Hinblick auf eine in den Rahmen ihres 
jeweiligen Mandats fallende Angelegenheit, und gegebenen-
falls nach gegenseitiger Konsultation, auf der Grundlage ei-
nes über die entsprechenden politischen Behörden übermit-
telten Berichts, den Rat über den Generalsekretär davon in 
Kenntnis setzt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien oder die 
Behörden der bosnischen Serben ihre Verpflichtungen aus 
dem Friedensübereinkommen in erheblicher Weise nicht 
einhalten, die in Ziffer 1 vorgesehene Aussetzung am fünf-
ten Tag nach Erhalt eines solchen Berichts durch den Rat 
endet, es sei denn, der Rat faßt unter Berücksichtigung der 
Art der Nichteinhaltung einen anderen Beschluß; 
 
 4. beschließt, daß er die in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen am zehnten Tag nach der Abhaltung der in Anhang 
3 des Friedensübereinkommens vorgesehenen ersten freien 
und fairen Wahlen aufheben wird, vorausgesetzt, daß die 
Streitkräfte der bosnischen Serben sich wie im Friedens-
übereinkommen vorgesehen aus den Trennungszonen zu-
rückgezogen haben und diese weiter achten; 
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 5. beschließt außerdem, daß für die Dauer der Ausset-
zung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen beziehungsweise 
nach der Beendigung dieser Maßnahmen durch einen späte-
ren Ratsbeschluß im Einklang mit Ziffer 4 alle zuvor gemäß 
den Resolutionen 757 (1992) und 820 (1993) eingefrorenen 
oder beschlagnahmten Gelder und Vermögenswerte von den 
Staaten im Einklang mit dem anwendbaren Recht freigege-
ben werden können, mit der Maßgabe, daß alle solche Gel-
der und Vermögenswerte, die Forderungen, Pfandrechten, 
Gerichtsurteilen oder Belastungen unterliegen oder einer 
Person, Personen- oder Kapitalgesellschaft oder sonstigen 
Körperschaft gehören, die nach dem Recht oder den Grund-
sätzen des Rechnungswesens des jeweiligen Staates für zah-
lungsunfähig befunden wurde oder als zahlungsunfähig gilt, 
weiterhin eingefroren oder beschlagnahmt bleiben, bis sie im 
Einklang mit dem anwendbaren Recht freigegeben werden, 
und beschließt ferner, daß die in den genannten Resolutionen 
enthaltenen Verpflichtungen der Staaten im Zusammenhang 
mit dem Einfrieren oder der Beschlagnahme von Geldern 
und Vermögenswerten gemäß Ziffer 1 für alle gegenwärtig 
nicht eingefrorenen oder beschlagnahmten Gelder und Ver-
mögenswerte ausgesetzt werden, bis die betreffenden Maß-
nahmen durch einen späteren Ratsbeschluß beendet werden; 
 
 6. beschließt ferner, daß die Ansprüche der Nachfol-
gestaaten der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien in bezug auf Gelder und Vermögenswerte 
von der Aussetzung oder Beendigung der Verpflichtungen 
gemäß dieser Resolution nicht berührt werden; betont, daß 
die Nachfolgestaaten Einigung über die Aufteilung der Gel-
der und Vermögenswerte und die Zuweisung der Verbind-
lichkeiten der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien erzielen müssen; legt allen Staaten nahe, in 
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften Bestimmungen zur 
Regelung konkurrierender Ansprüche von Staaten sowie von 

Ansprüchen von Privatpersonen im Hinblick auf Gelder und 
Vermögenswerte vorzusehen; und legt den Staaten ferner 
nahe, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die rasche Bei-
treibung von Geldern und Vermögenswerten durch die ent-
sprechenden Parteien und die Regelung damit zusammen-
hängender Ansprüche zu erleichtern; 
 
 7. beschließt, daß alle Staaten auch weiterhin die er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um sicherzustel-
len, daß keine Forderung im Zusammenhang mit einem Ver-
trag oder einem anderen Rechtsgeschäft zugelassen wird, 
dessen Erfüllung durch die Maßnahmen beeinträchtigt wur-
de, die mit den in Ziffer 1 genannten Resolutionen und damit 
zusammenhängenden Resolutionen verhängt worden sind; 
 
 8. ersucht den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Re-
solution 724 (1991), seine Richtlinien im Lichte der Be-
stimmungen dieser Resolution zu überprüfen und zu ändern; 
 
 9. würdigt die Nachbarstaaten, die Mission der Inter-
nationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, den 
Sanktionskoordinator der Europäischen Union/Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das Kommu-
nikationszentrum der Sanktionsunterstützungsmissionen und 
die Sanktionsunterstützungsmissionen, den Einsatz der 
Westeuropäischen Union auf der Donau und die NATO-
WEU-Operation "Sharp Guard"  in der Adria für ihren maß-
geblichen Beitrag zur Herbeiführung eines Verhandlungs-
friedens; 
 
 10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 
 

Auf der 3595. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 
 
 
 

 
Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 

  
 
 

Beschluß 
 
 Auf seiner 3602. Sitzung am 30. November 1995 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter der ehemaligen ju-
goslawischen Republik Mazedonien einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen:  
 

"Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

 
Bericht des Generalsekretärs gemäß der Resolutionen des 

Sicherheitsrats 981 (1995), 982 (1995) und 983 
(1995) (S/1995/987)"34. 

 

Resolution 1027 (1995) 
vom 30. November 1995  

 Der Sicherheitsrat, 
 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere auf seine Resolution 983 (1995) 
vom 31. März 1995, 
 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, 
 
 unter Hinweis auf seine Besorgnis über mögliche Ent-
wicklungen, die das Vertrauen und die Stabilität in der ehe-
maligen jugoslawischen Republik Mazedonien untergraben 
oder ihr Hoheitsgebiet gefährden könnten, 
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 mit Genugtuung über die positive Rolle der Präventiv-
einsatztruppe der Vereinten Nationen und unter Würdigung 
der Art und Weise, in der das Personal der Truppe seinen 
Auftrag wahrnimmt, 
 
 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. November 199536, 
 
 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs36; 
 
 2. beschließt, das Mandat der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen um einen am 30. Mai 1996 enden-
den Zeitraum zu verlängern; 
 
 3. fordert die Truppe nachdrücklich auf, weiter mit 
der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa zusammenzuarbeiten; 
 

 4. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der Truppe bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu 
prüfen; 
 
 5. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen am Boden und über alle anderen Umstände, 
die Auswirkungen auf das Mandat der Truppe haben, lau-
fend unterrichtet zu halten und dem Rat insbesondere mög-
lichst bis zum 31. Januar 1996 einen Bericht über alle 
Aspekte der Truppe im Lichte der Entwicklungen in der Re-
gion zur Prüfung vorzulegen; 
 
 6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 
 

Auf der 3602. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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